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Schwerpunktthema: 

Unterstützte Beschäftigung -  
mehr als die Vermittlung eines Arbeitsplatzes  

Berichte von der Jahrestagung der BAG UB in Münster 5.- 6. Juni 1997
 

as Unterstützte Beschäftigung 
mehr sein muß, als die Ver-
mittlung eines Arbeitsplatzes, 

ist in den vielfältigen Referaten un-
serer Jahrestagung vom 5.-6. Juni 
1997 in Münster deutlich gewor-
den. Dieses Mal ging es in Diskus-
sionen mit Mitgliedern des Bundes-
tages und den Redebeiträgen im 
Plenum, um die politische und 
fachliche Standortbestimmung von 
Unterstützter Beschäftigung. Die 
Tagung hat mit einer Art Be-
standsaufnahme aus verschiedenen 
Perspektiven neue Ausgangspunkte 
für die weitere Entwicklung ge-
schaffen. Dabei ist es wichtig, un-
terstützte ArbeitnehmerInnen in 
Workshops und Arbeitsgruppen 
selbst zu Wort kommen zu lassen. 
Neue Hilfesysteme müssen gemein-
sam mit den Unterstützten entwi-
ckelt werden. Die sogenannten 
Fachleute müssen sich immer wie-
der fragen, ob ihre Unterstützung 
von den Unterstützten auch wirk-
lich als hilfreich erlebt wird. Der 
gleichberechtigte Dialog von unter-
stützten Arbeitnehmern und Unter-
stützern aus Integrationsfachdiens-
ten hat auf der Fachtagung im Ple-
num und in verschiedenen Foren 
begonnen und sollte fortgesetzt 
werden.  
Diese (Doppel-)Ausgabe der impul-
se hat zwar lange auf sich warten 
lassen, ist aber dafür eine sechzig 
Seiten dicke Sonderausgabe ge-
worden. Wir kommen damit dem 
Wunsch von zahlreichen Tagungs-
besuchern nach, doch thematische 

Berichte zu den vielfältigen The-
men der Fachtagung zu veröffentli-
chen.  
Die Berichte werden mit einer 
zweiten Doppelnummer im De-
zember fortsetzen. Dabei soll es 
schwerpunktmäßig um die span-
nende Frage gehen, wie Unterstütz-
te Beschäftigung für Menschen mit 
schweren Behinderung aussehen 
kann. Wir haben dieses Thema so-
wohl auf der dieses Jahr erstmalig 
stattgefundenen Vorkonferenz, als 
auch während der Tagung disku-
tiert. Ich hoffe, daß auch hier neue 
Ausgangspunkte geschaffen wur-
den. Die Tagung „Arbeit für 
schwerstkörper- und mehrfachbe-
hinderte Menschen“ der Spastiker-
hilfe vom 7.-8. November 1997 in 
Berlin wird dieses Thema aufgrei-
fen.  
Es hat sich auch eine Arbeitsgruppe 
der BAG UB zum Thema Unter-
stützte Beschäftigung für Menschen 
mit schweren Behinderungen ge-
gründet, und wir hoffen in den 
nächsten Jahren Modellprojekte in 
diesem Bereich anzuregen. 
 
Einen guten Ausgangspunkt bieten 
auch die Aktion Grundgesetz, das 
geplante Modellprojekt Integrati-
onsfachdienste des BMA und unser 
neues Projekt „Unterstützte Be-
schäftigung 2000“, das gerade be-
willigt wurde. Wir werden ab dem 
1.1.98 eine Kontakt- und Informa-
tionsstelle Unterstützte Beschäfti-
gung aufbauen und ab August 98 
eine berufsbegleitende Qualifizie-

rung zum Arbeitsassistenten anbie-
ten.  
Viel liegt vor uns, dafür brauchen 
wir wackere Mitstreiter. Wir setzen 
auf eine weiterhin gute Zusammen-
arbeit und anregende, konstruktive 
Diskussionen mit Ihnen. 
Ich hoffe diese Ausgabe der impul-
se bringt Ihnen wieder viel anre-
gendes Material und interessante 
Informationen.  

Stefan Doose, 
Geschäftsführer BAG UB 
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In eigener Sache: 
 

Lange haben Sie auf diese erste 
Ausgabe der impulse in diesem Jahr 
warten müssen.  
 

Doch nun wird alles besser! 
 

Wir haben eine Redaktion gegrün-
det, die meisten Seiten der impulse 
werden Korrektur gelesen und die 
nächste Doppelausgabe der impulse 
erscheint bereits Ende des Jahres. 
Viel Spaß beim Lesen! 

 
Stefan Doose 
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Förderrichtlinie für Integrationsfachdienste  
beschlossen, schnelle Umsetzung notwendig 
 

er Beirat für Rehabilitation hat 
in einer Sondersitzung am 30. 
Juni 1997 die Durchführung 

der bundesweiten Modellprojekte 
für Integrationsfachdienste und In-
tegrationsfirmen grundsätzlich be-
schlossen.  
 
Stand der Planung 
Die neuen Förderrichtlinien werden 
sich im Wesentlichen an dem Ent-
wurf des BMA vom 10.8.1996 ori-
entieren. Sie werden noch in Bezug 
auf das ab 1.1.1998 geltende För-
derrecht angepaßt. Die Umsetzung 
verzögert sich jedoch zur Zeit of-
fensichtlich. Das genaue Auswahl-
verfahren wird zur Zeit noch entwi-
ckelt und ist bisher noch nicht mit 
den Ländervertretern und dem Pro-
jektbeirat abgestimmt worden. Es 
wird dann eine Ausschreibung ver-
öffentlicht werden, die noch in die-
sem Jahr im Bundesanzeiger veröf-
fentlicht werden soll. Sie ist dann 
auch über die Geschäftsstelle der 
BAG UB zu beziehen. Die Projekt-
anträge können aber nach Einschät-
zung der BAG UB realistisch gese-
hen nicht mehr in der regulären Sit-
zung des Beirates für Rehabilitation 
am 18.November 1997 verabschie-
det werden können, sondern in ei-
ner Sondersitzung Anfang des 
nächsten Jahres. 
 
Verfahren 
Es wird Bundesland jeweils ein (bei 
größeren Bundesländern eventuell 
auch zwei) aus diesen Mitteln ge-
fördertes Modellprojekt für Integra-
tionsfachdienste und für Integrati-
onsfirmen geben. Die Anträge wer-
den über die zuständigen Ministe-

rien in den Ländern laufen, die in 
Abstimmung mit den Landesar-
beitsämtern alle Anträge mit einer 
Beschlußempfehlung an das BMA 
weiterleiten werden.  
 
Rasche Umsetzung erforderlich 
Die BAG UB fordert eine rasche 
Umsetzung des Modellprojektes In-
tegrationsfachdienste und Integrati-
onsfirmen. Für Menschen mit 
schweren Behinderungen muß die 
Möglichkeit der notwendigen Un-
terstützung am Arbeitsplatz auch 
außerhalb von Einrichtungen mög-
lich sein. Es müssen Alternativen 
zu Dauerarbeitslosigkeit und Werk-
stätten für Behinderte geschaffen 
werden. Neuere Untersuchungen 
zeigen, daß die Hilfen der Integra-
tionsfachdienste zwar im Einzelfall 
personalintensiv sind, insgesamt 
aber auch unter finanzpolitischen 
Gesichtspunkten günstiger als die 
Kosten einer dauerhaften Ausgren-
zung vom allgemeinen Arbeits-
markt sind. 
 
Vorliegende Erfahrungen der In-
tegrationsfachdienste aufgreifen 
Das Modellprojekt Integrations-
fachdienste ist notwendig, um auf 
Bundesebene die bereits in vielen 
Regionen begonnenen Entwicklun-
gen von Integrationsfachdiensten 
zu stärken. Es muß jedoch mit den 
vorliegenden Erfahrungen und Pro-
jekten verknüpft werden, um so zu 
einer quantitativen und qualitativen 
Weiterentwicklung von Integrati-
onsfachdiensten auch wirklich bei-
tragen zu können. Eine Beschrän-
kung der Weiterentwicklung von 
Integrationsfachdiensten auf das 

Modellprojekt des BMA für die 
nächsten Jahre wäre ein verheeren-
der Rückschritt. Neben dem Infor-
mationstransfer und der Vernetzung 
der bundesweit vorliegenden Erfah-
rungen und Projekte wird die Ent-
wicklung und Durchführung von 
Qualifizierungsangeboten für Ar-
beitsassistenten eine Schlüsselfunk-
tion für den Erfolg der neuen Integ-
rationsfachdienste einnehmen.  
 
Modellprojekt Unterstützte Be-
schäftigung 2000 soll unterstützt 
werden 
Das von der BAG UB  im Rahmen 
von HORIZON genehmigte Mo-
dellprojekt „Unterstützte Beschäfti-
gung 2000“ soll von 1998-2000 
entsprechende berufsbegleitenden 
deutschsprachige Qualifizierungs-
angebote für Arbeitsassistenten 
entwickeln und den notwendigen 
bundesweiten Informationstransfer 
in diesem Bereich gewährleisten. 
Es ist zu begrüßen, daß das BMA 
das Projekt durch eine Kofinanzie-
rung aus dem Ausgleichsfond un-
terstützten will und einen entspre-
chenden Projektantrag in die No-
vember-Sitzung des Beirates für 
Rehabilitation geben wird. Das Pro-
jekt Unterstützte Beschäftigung 
2000 kann so mit erfahrenen Fach-
leuten ein wichtiger Baustein zur 
erfolgreichen Weiterentwicklung 
von Unterstützter Beschäftigung 
auch im Rahmen des geplanten 
Modellprojektes Integrationsfach-
dienste in Deutschland sein.  
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Mitgliederversammlung 
der BAG UB 1997 
 

ie diesjährige Mitgliederver-
sammlung der BAG UB fand 
am 5. Juni 1997 am Rande der 

Jahrestagung in Münster statt. Das 
ausführliche Protokoll ist mittler-
weile allen Mitgliedern zugegan-
gen. Hier einige der wichtigen 
Punkte: 
 
Satzungsänderungen 
Die Mitgliederversammlung 
beschloß eine Reihe von Satzungs-
änderungen. So wurde die Unter-
scheidung zwischen ordentlichen 
und fördernden Mitgliedern der 
BAG UB aufgehoben, Mitglied der 
BAG UB kann jetzt jede natürliche 
oder juristische Person werden, die 
Ziele des Vereins unterstützt. 
Der Vorstand wurde von maximal 
fünf auf maximal sieben Personen 
erweitert, um verschiedenen Mit-
gliedsgruppen die Mitarbeit zu er-
möglichen. 
 
Neuer Vorstand gewählt 
Die Mitgliederversammlung wählte 
auch den neuen Vorstand, der die 
nächsten zwei Jahre im Amt blei-
ben wird. Vorsitzender bleibt Rolf 
Behncke von der Hamburger Ar-
beitsassistenz, stellvertretende Vor-
sitzende Renata Neukirchen von 
der c.b.a. in München.  
Weiterhin wurden in den Vorstand 
wieder gewählt: 
Klaus-Peter Böhringer, Miteinander 
Leben Pforzheim; Holger Mangold, 
Zentrum für Selbstbestimmtes Le-
ben, Erlangen und Magnus Schnei-
der, Lebenshilfe Gießen. 
Neu in den Vorstand gewählt wur-
den: Angelika Thielicke, spectrum 
e.V. Marburg und Simone Schüller, 
Universität Dortmund.  
Alle Vorstandsmitglieder werden 
sich in der nächsten Ausgabe der 
impulse einmal mit Foto richtig 
vorstellen. 
 

Fachtagung  
 

Arbeit für schwerst- 
körper- und mehrfach-
behinderte Menschen 
 
vom 7.-8. November 1997 
in Berlin 
 
Die Betriebsgenossenschaft der 
Spastikerhilfe Berlin veranstaltet 
vom 7.-8. November 1997 eine 
Fachtagung zum Thema Arbeit für 
schwerstkörper- und mehrfachbe-
hinderte Menschen.  
Eine der Kernfragen der Tagung ist, 
wie Arbeit in integrativen Zusam-
menhängen auch für Menschen mit 
schweren Behinderungen aus Ta-
gesförderstätten möglich sein kann. 
Es werden Supported Employment 
Modellprojekte aus den USA und 
Irland vorgestellt werden. 
Mit John O’Brian konnte einer der 
führenden Berater zur Umgestal-
tung von Institutionen und Kenner 
der amerikanischen Szene gewon-
nen werden. Das ebenfalls teilneh-
mende Challenge Projekt aus Irland 
gilt als europäischer Vorreiter in 
diesem Bereich. 
In Arbeitsgruppen soll nachgedacht 
werden, wie in Deutschland erste 
Versuche in Richtung Unterstützter 
Beschäftigung für Menschen mit 
schweren Behinderungen geschaf-
fen werden können.  
Die Bundesarbeitsgemeinschaft für 
Unterstützte Beschäftigung unter-
stützt diese Tagung.  
 
Tagungsort und Anmeldung: 
 

Tagesförderstätte der Spastikerhilfe 
Berlin e.G. 
Kienhorststr. 46-50 
13403 Berlin 
 

Tel. 030 410 90 30 
Fax 030 410 90 322 
 

Tagungspreis: 120 DM 
(ohne Übernachtung) 
 

Einladungen und Anmeldekarten 
liegen den impulsen bei. 

Arbeitsgruppen 
 

AG Unterstützte   
Beschäftigung für  
Menschen mit schweren 
Behinderungen  
Innerhalb der BAG UB hat sich ei-
ne Arbeitsgruppe gegründet, die 
sich mit den Möglichkeiten von 
Unterstützter Beschäftigung für 
Menschen mit schweren Behinde-
rungen auseinandersetzen will. Das 
erste Treffen der AG hat am 
30.9.97 in Hamburg stattgefunden. 
Das Schwerpunktthema der nächs-
ten impulse im Dezember wird Un-
terstützte Beschäftigung für Men-
schen mit schweren Behinderungen 
sein. 
 

Kontakt zur AG über: 
 

Angelika Thielicke, spectrum e.V., 
Hohe Leuchte 24, 35037 Marburg 
Tel. 06421 362487 
 
AG Unterstützte  
Beschäftigung für  
Menschen mit Autismus 
 

Im Bundesverband Hilfe für das au-
tistische Kind arbeitet zur Zeit eine 
Arbeitsgruppe in Kooperation mit 
der BAG UB an einer Konzeption 
für Unterstützte Beschäftigung für 
Menschen mit Autismus. Gerade 
für diesen Personenkreis, der häufig 
Schwierigkeiten in Werkstattgrup-
pen hat, kann die individuelle Un-
terstützung am Arbeitsplatz eine 
sinnvolle Alternative sein. Die Ar-
beitsgruppe hat auch einen Frage-
bogen zur beruflichen Situation von 
Menschen mit Autismus verfaßt, 
der mit dem aktuellen Autismus 
Heft versandt wurde. Als Anhang 
zum Konzept sollen Fallbeispiele 
von Unterstützter Beschäftigung für 
Menschen mit Autismus zusam-
mengestellt werden. Im Herbst 
1998 ist eine gemeinsame Fachta-
gung zu diesem Thema angedacht. 
Kontakt über: 
Bundesverband Hilfe für das  
autistische Kind, Frau Guske,  
Bebelallee 141, 22297 Hamburg, 
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Projekt „Unterstützte Beschäftigung 2000“ startet 
Kontakt- und Informationsstelle Unterstützte Beschäftigung ab 1.1.98 geplant 
Neue berufsbegleitende Qualifizierung der BAG UB zum Arbeitsassistenten ab August 1998 
 

er erste Schritt ist geschafft! 
Die Bundesarbeitsgemein-
schaft für Unterstützte Be-

schäftigung wird ab dem 1.1.1998 
im Rahmen des HORIZON Pro-
grammes der Europäischen Union 
das Projekt „Unterstützte Beschäf-
tigung 2000“ starten. Jetzt ist es 
amtlich. Das Projekt wurde vom 
Bundesministerium für Arbeit und 
Sozialordnung als bundesweites 
Projekt im Rahmen der Gemein-
schaftsinitiative Beschäftigung: 
HORIZON ausgewählt.  
Ziel des Projektes ist die Entwick-
lung einer berufsbegleitenden Qua-
lifizierung zum Arbeitsassistenten. 
Außerdem ist der Aufbau einer 
Kontakt- und Informationsstelle 
Unterstützte Beschäftigung geplant, 
die den Informationstransfer in die-
sem Bereich vorantreiben und neue 
Materialien entwickeln wird. 
Wir werden dabei eng mit einem 
weiteren HORIZON-Projekt der 
Forschungsstelle Unterstützte Be-
schäftigung der Universität Müns-
ter zusammenarbeiten, das 
Qualitätskriterien in Unterstützter 
Beschäftigung entwickeln und in 
NRW mit ausgewählten Integrati-
onsfachdiensten erproben wird.  
Gemeinsam werden wir mit unseren 
europäischen Partnerprojekten, die 
ähnlichen Vorhaben in ihren Län-
dern nachgehen, versuchen zur 
Weiterentwicklung und Professio-
nalisierung von Unterstützter Be-
schäftigung in Europa und 
Deutschland beizutragen. 
Dabei werden wir auf die Erfah-
rungen, Ideen und die Kooperation 
der vielen Integrationsprojekte, 
Träger und Verantwortlichen in al-
len Teilen Deutschlands angewie-
sen sein, um dieses Ziel bestmög-
lich zu erreichen. 
Wir freuen uns auf dieses Projekt 
und hoffen auf gute Zusammenar-
beit.  

Neue berufsbegleitende Quali-
fizierung der BAG UB zum 
Arbeitsassistenten  
Im Rahmen des Projektes „Unter-
stützte Beschäftigung 2000“ wird 
eine berufsbegleitende Qualifizie-
rung zum Arbeitsassistenten, ähn-
lich der arbeitspädagogischen Zu-
satzausbildung für Gruppenleiter in 
den WfB entwickelt werden.  
Wir haben das Angebot der Irish 
Union of Supported Employment 
und des Open Training College in 
Dublin, einen dort im Rahmen des 
derzeitigen HORIZON Programmes 
entwickelten Kurs, auf Deutschland 
übertragen zu können. Unter Ein-
beziehung erfahrener deutscher 
Fachdienstmitarbeiter und Experten 
sowie entsprechenden Kursunterla-
gen aus den USA soll so ein quali-
tativ hochwertiger Kurs mit ent-
sprechenden Materialien für 
Deutschland entwickelt werden. 
Die Kursentwicklung wird von 
Prof. Dr. Rainer Trost vom Institut 
für Rehabilitationsforschung an der 
Universität Tübingen begleitet 
werden. 
 

Struktur des Qualifizierungspro-
jektes Unterstützte Beschäftigung 
2000: 
 

Die Qualifizierungsmaßnahme zum 
Arbeitsassistenten ist ein 16 mona-
tiger berufsbegleitender Kurs. Der 
Kurs ist als praxisbegleitendes 
Fernstudienangebot mit 8 Modulen 
und je einem Kurzseminar konzi-
piert und kann bundesweit angebo-
ten werden.  
 

Die Zielgruppe:  
Die Zielgruppe sind Mitarbeiter  
von Integrationsfachdiensten, 
Werkstätten für Behinderte und an-
deren Einrichtungen der berufli-
chen Rehabilitation. Es sollen auch 
Mitarbeiter von Projekten berück-

sichtigt werden, die gerade einen 
Integrationsfachdienst aufbauen. 

Struktur des Qualifizierungsan-
gebotes: 
Das Qualifizierungsangebot wird 
im Rahmen des Projektes Unter-
stützte Beschäftigung in zwei bun-
desweiten Kursdurchgängen für 
jeweils 18 Teilnehmer angeboten. 
Der erste Kurs läuft von August 
1998 bis November 1999. Der 
zweite Kurs von September 1999 
bis Dezember 2000.  
 

Die Kursteilnehmer absolvieren 8 
Kursmodule, die in ein Abschluß-
projekt münden. Jedes Kursmodul 
dauert 6 bis 8 Wochen. Es besteht 
jeweils zum einen aus umfangrei-
chen Kursmaterialien mit 
praktischen Anregungen und Auf-
gaben und zum anderen aus einem 
ein bis dreitägigen Kurzseminar.  
 

Die geplanten Kursinhalte: 
 

1. Unterstützte Beschäftigung: 
Überblick und Philosophie 

2. Die Grundkenntnisse: Förde-
rungsrecht und Rehabilitation in 
Deutschland  

3. Individuelle Berufsplanung: 
jeder Bewerber ist einmalig 

4. Arbeitsplatzakquisition und 
Marketing:  Der Weg zur Be-
schäftigung 

5. Betriebswirtschaftliche Grund-
lagen und Arbeitsplatzanalyse: 
Den Betrieb verstehen 

6. Qualifizierung: 
Lernen am Arbeitsplatz 
7. Erhalt des Arbeitsplatzes: Wei-

tergehende Unterstützung 
8. Qualitätssicherung, Projektar-

beit und Organisationsentwick-
lung: Lernende Organisationen 

 

Jeder Teilnehmer muß im Rahmen 
des Kurses zwei Menschen mit Be-
hinderung in seiner Praxis durch 
den Integrationsprozeß begleiten 
(von der Erstellung einer individu-
ellen Berufsplanung über Arbeits-
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platzakquisition, Arbeitsplatzanaly-
se, Qualifizierung am Arbeitsplatz 
bis zur Ausblendung der Unterstüt-
zung). 
 

Es werden regionale Studiengrup-
pen gebildet. Jeder Kursteilnehmer 
hat einen Tutor, der ihm zwischen 
den Seminaren telefonisch und auf 
Wunsch auch für einen Tag für eine 
direkte Praxisbegleitung zur Verfü-
gung steht.  
 

Die Vorlesungen und Seminare, die 
die Kursmodule begleiten, finden in 
den ersten 13 Monaten der Weiter-
bildung statt, es folgt das dreimona-
tige Abschlußprojekt mit abschlie-
ßendem Kolloquium. Der Studien-
aufwand pro Modul beträgt 40 bis 
60 Stunden, einschließlich Kurslek-
türe, praktischer Aufgaben und 
Anwendung in der Praxis. Für die 
begleitenden Seminare zu jedem 
Kursmodul sind im Laufe des 16 
monatigen Kurses 16 Tage Freistel-
lung erforderlich. Hinzu kommt ei-
ne Woche Praktikum in einem an-
deren Integrationsfachdienst oder 
einem Supported Employment Pro-
jekt in der Europäischen Union. 
 

Die erfolgreiche Teilnahme des 
Kurses wird durch die schriftlichen 
Studien- und Praxisaufgaben, das 
Abschlußprojekt und ein abschlie-
ßendes Kolloquium nachgewiesen 

Kosten: 
Die Kursgebühren betragen 4400 
DM pro Teilnehmer inklusive Un-
terkunft und Verpflegung für die 
Seminare.  
Sie sollen zu 80% von der Einrich-
tung getragen werden. 
 
 

Weitere Informationen und Voranmeldun-
gen ab sofort in der Geschäftsstelle der BAG 
UB. In Kürze wird auch ein erster Informa-
tionsprospekt erscheinen, eine detaillierte 
Broschüre und Projektpräsentation gibt es 
im Frühjahr nach dem vollen Start des Pro-
jektes. 

Stellenausschreibung 
der BAG UB: 
 

uch wenn zum Zeitpunkt des 
Redaktionsschlusses aufgrund 
laufender Verhandlungen  

noch nicht klar war, wie viele der 
Stellen des Projektes ABM Stellen 
für Schwerbehinderte sind und wel-
che wir frei ausschreiben können,. 
suchen wir aber auf jeden Fall mo-
tivierte und qualifizierte Mitarbeiter 
mit und ohne Behinderung im 
Rahmen der zukünftigen Arbeit der 
BAG UB ab 1.1.1998: 
 
1. Aufgabenbereich: stellvertre-
tende Projektleitung, Planung 
und Durchführung von Fachver-
anstaltungen, redaktionelle 
Betreuung der Veröffentlichun-
gen inklusive der Übersetzung und 
Überarbeitung der Kursmaterialien, 
transnationale Kontakte. 
Qualifikation: Hochschulabschluß 
im Bereich Sozialwissenschaften, 
Kenntnisse im Bereich Arbeits-
marktpolitik, Beruflicher Rehabili-
tation Behinderter, Betriebssozio-
logie sinnvoll,  
Organisationstalent, Spaß und Ta-
lent im Arbeiten mit Texten, sehr 
gute sprachliche Ausdrucksfähig-
keit in Deutsch und Englisch  
Vergütung: BAT III 
 
2. Aufgabenbereich: Öffentlich-
keitsarbeit, Marketing, Doku-
mentation, Kampagnenentwick-
lung, Kontakte zu Arbeitgebern, 
Herausgabe von Materialien, inklu-
sive Übersetzen und Überarbeiten 
von englischsprachigen Materia-
lien, Mitarbeit bei der Kursentwick-
lung und Durchführung, Sponso-
ring, Finanzen 
Qualifikation: (Fachhochschul) 
Studium im Wirtschafts- oder Sozi-
albereich, Schwerpunkte Marke-
ting, Projektmanagement, Perso-
nalwesen, Erfahrungen im sozialen 
bzw. wirtschaftlichen Bereich wün-
schenswert, sehr gute Englisch-
kenntnisse.   
Vergütung: BAT IVa/b 
 

3. Aufgabenbereich: Didaktische 
Betreuung und Organisation der 
Qualifizierungsangebote, Mitar-
beit bei der Materialienentwick-
lung, didaktische Aufarbeitung der 
Kursmaterialien und organisatori-
sche Begleitung der Qualifikati-
onsmaßnahme, Seminare für unter-
stützte ArbeitnehmerInnen mit Be-
hinderung 
Qualifikation: Sozialpädagoge oder 
Behindertenpädagoge, Erfahrungen 
in der Erwachsenenbildung,  Be-
hindertenbereich wünschenswert, 
sehr gute Englischkenntnisse. Ver-
gütung: BAT IVa/b 
 
4. Aufgabenbereich: Sekretariat, 
umfangreiche Schreibarbeiten bei 
der Erstellung von Kursmaterialien 
und Informationsbrochüren, Teil-
nehmerbetreuung, Beantwortung 
von Anfragen, Materialversand, 
Datenbankpflege, Buchhaltung 
Qualifikation: Ausbildung im Bü-
robereich, gute Computerkenntnis-
se (MS Word, MS Excel, MS Ac-
cess, MS Powerpoint, Email), 
Buchhaltungskenntnisse, gute Aus-
drucksfähigkeit in Deutsch und 
Englisch,. Vergütung: BAT VIb 
 
Wir sind besonders an schwerbe-
hinderten Bewerbern zur Mitar-
beit an diesem Projekt interes-
siert.  
Für weitere Informationen und Be-
werbungen kontaktieren Sie bitte 
möglichst schnell die  
 
Bundesarbeitsgemeinschaft für Un-
terstützte Beschäftigung  
(BAG UB) 
Fuhlsbüttler Str. 402 
D-22303 Hamburg 
Tel.: 040/ 65 99 08 37 
FAX.:040/ 65 99 08 38 
Email:  BAG_UB@t-online.de
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 Aktion Grundgesetz gestartet 
„Niemand darf aufgrund seiner  
Behinderung benachteiligt werden“ 
Art. 3 Abs. 3 Grundgesetz 
 
 

ie „Aktion Grundgesetz“ ist 
gestartet. Ziel der Aufklä-
rungs- und Aktionskampagne 

ist es, den Artikel 3 Abs. 3 des 
Grundgesetzes „Niemand darf 
aufgrund seiner Behinderung be-
nachteiligt werden“ ins Bewußt-
sein der Öffentlichkeit zu bringen 
und auf die Diskrepanz zwischen 
Grundrechtsanspruch und den noch 
vielfach existierenden Barrieren 
und Benachteiligungen in der Pra-
xis hinzuweisen. Die Kampagne ist 
initiiert von der Aktion Sorgenkind 
und getragen von mehr als 90 bun-
desweit arbeitenden Behinderten-
verbänden. Sie steht unter der 
Schirmherrschaft von Bundespräsi-
dent Roman Herzog. 
Die Bundesarbeitsgemeinschaft für 
Unterstützte Beschäftigung unter-
stützt und beteiligt sich an der „Ak-
tion Grundgesetz“. So sind Aktio-
nen und eine große Fachtagung der 
BAG UB Mitte nächsten Jahres im 
Rahmen der Aktion Grundgesetz 
geplant.  
 

Die Aktion 
Durch eine große bundesweite Pla-
kataktion und eine Medienkampag-
ne von Oktober bis Dezember und 
einem Aktionsprogramm bis zum 
Juni nächsten Jahres soll der Aktion 
die notwendige bundesweite 
Schubkraft verliehen werden.  
 

Medien- und Plakatkampagne 
Zwölf Wochen werden in großen 
Zeitungen die 12 Motive der in auf-
fälligem Grün gehaltenen Kampag-
ne zu sehen sein. 
Unterstützt werden die Anzeigen 
durch Großplakate. Bundesweit 
werden jeweils zehn Tage lang 
provokative Slogans wie  
• „Behindert ist man nicht, 

behindert wird man gemacht“,  
• „Wo ein Wille ist, ist noch kein 

Weg“,  

• „Die Würde des Men-
schen ist antastbar“  

• „Niemand darf wegen 
seiner Behinderung be-
nachteiligt werden“ 

von 18.500 Plakatflächen in 
allen Städten über 10.000 
Einwohnern leuchten. Dies ist 
immerhin jede 12.Plakatwand 
in Deutschland. 
Flankiert wird die Kampagne 
durch eine umfangreiche PR-
Aktion. 
 
Auftaktveranstaltung 
Am 15.November 1997 wird 
zum 3. Jahrestag der  Grund-
gesetzänderung eine große 
Auftaktveranstaltung mit zahlrei-
chen Persönlichkeiten und Künst-
lern stattfinden.  
 
Aktionskampagne 
Damit die Kampagne Breitenwir-
kung erzielen kann, sind den betei-
ligten Verbänden Aktionsmittel wie 
Plakate, Aufkleber, Postkarten, 
Buttons und sogar Bierdeckel mit 
Aussagen zur Kampagne zur Ver-
fügung gestellt worden. Mitglieder 
der BAG UB hatten und haben die 
Möglichkeit sieben der Aktionsmit-
tel zu beziehen. Informationsmate-
rial und einige Aktionsmittel sind 
über die Geschäftsstelle der BAG 
UB zu beziehen. So stehen bei-
spielsweise das Plakat „Wieso ha-
ben Sie keinen behinderten Kolle-
gen?“ oder der Briefaufkleber „Bit-
te freimachen - von Vorurteilen 
gegenüber behinderten Menschen“ 
zur Verfügung. 
 
Die Kampagne im Internet 
Im internet ist ein Logbuch der 
Kampagne mit Pressestimmen und 
der Möglichkeit Kommentare zu 
hinterlassen eingerichtet. 

Außerdem kann man seine email 
Adresse hinterlassen, um einen re-
gelmäßigen newsletter mit aktuel-
len Informationen über die Aktion 
Grundgesetz zu erhalten. 
 

Die Adresse ist: 
http://www.aktion-
sorgenkind.de/grundgesetz/ 
 
Buch zur Aktion Grundgesetz 
„Die Gesellschaft der Behinderer“ 
heißt das Buch zur Kampagne. Es 
zeigt Beispiele, Hintergründe und 
Lösungsmöglichkeiten von Benach-
teiligung behinderter Menschen in 
Deutschland. Es sind auch eine 
Reihe von Beispielen aus dem Ar-
beitsleben dokumentiert. Außerdem 
stellen sich alle an der Aktion be-
teiligten Organisationen vor und 
die Leser haben die Möglichkeit ei-
ne Auswahl der Plakate und Akti-
onsmittel der Kampagne kennenzu-
lernen und auch zu bestellen. 

 

Die Gesellschaft der Behinderer. 
Über die alltägliche Benachteili-
gung behinderter Menschen.“ 
Rororo aktuell 22339, 14,90 DM 
Ab dem 5.11.97 im Buchhandel
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Neue Wege der Unterstützung von Menschen mit 
schweren Behinderungen im Arbeitsleben 
von Birgid Schnieber-Jastram, Mitglied des Bundestages, CDU 
 

ür Menschen mit Behinderun-
gen ist eine dauerhafte berufli-
che Eingliederung die wesent-

liche Voraussetzung  für ihre Integ-
ration in die Gesellschaft. Ein um-
fassendes Rehabilitations- und So-
zialleistungssystem unterstützt dies 
auch bisher nachhaltig. 
Dennoch: Trotz aller Anstrengun-
gen gelingen vor allem bei niedrig 
qualifizierten Behinderten Vermitt-
lungen auf den allgemeinen Ar-
beitsmarkt immer seltener.    
Dabei liegen erste Hindernisse auf 
Seiten der Werkstatträger, die gera-
de leistungsfähige Behinderte nicht 
gern an den allgemeinen Arbeits-
markt abgeben.  
Das Problem besteht jedoch haupt-
sächlich darin, daß insbesondere 
die Betriebe der freien Wirtschaft 
zu selten bereit sind, Behinderte 
aus Werkstätten einzustellen. 
 
Diese Widerstände gilt es zu über-
winden. Die Zurückhaltung der Un-
ternehmen muß durch Information 
gelockert werden, aber auch durch 
besseres Training und umfangrei-
chere Betreuung. Ein größerer Teil 
der arbeitslosen Schwerbehinderten 
könnte sicher auf den allgemeinen 
Arbeitsmarkt vermittelt werden, 
wenn besondere arbeits- und be-
rufsbegleitende Fachdienste bei der 
Eingliederung in das Arbeitsleben 
helfen würden. Zwar hat die Bun-
desanstalt für Arbeit spezielle Be-
rufsberater und die Hauptfürsorge-
stellen haben eigene Fachdienste. 
Aber um die Chancen Schwerbe-
hinderter zur Integration auf dem 
Arbeitsmarkt zu verbessern, reichen 
diese nicht aus. Deshalb sollen in 
Zukunft externe Integrationsfach-
dienste und Beschäftigungs- und 
Integrationsprojekte eingesetzt 
werden. 

Diese Fachdienste sollen die Ar-
beitsämter, Reha-Träger und die 
Hauptfürsorgestellen bei der Erfül-
lung ihrer diesbezüglichen Aufga-
ben, speziell Beratung, bei der Ar-
beitsplatzsuche, im Bewerbungs-
verfahren und nach der Arbeitsauf-
nahme bei der Festigung des Ar-
beitsverhältnisses unterstützen.  
Außerdem sollen sie den Betrieben 
und Verwaltungen beratend zur 
Seite stehen. 
Zusätzlich zu den Fachdiensten sol-
len besondere Integrationsfirmen, -
betriebe- und -abteilungen geschaf-
fen werden. Sie sollen als "dritter 
Weg" oder als Brücke zur Einglie-
derung Schwerbehinderter in das 
Arbeitsleben dienen. 
Die Ziele und Aufgaben der Fach-
dienste und der Beschäftigungs- 
bzw. Integrationsprojekte verhalten 
sich ergänzend zueinander: 
Die Fachdienste sollen zunächst 
den Schwerbehinderten bewerten 
und einschätzen. Auf dieser Grund-
lage wird ein individuelles Fähig-
keits-, Leistungs- und Interessen-
profil zur Vorbereitung auf den Ar-
beitsmarkt erarbeitet. In der Folge 
bemühen sich die Fachdienste, ge-
eignete Arbeits- und Ausbildungs-
plätze auf dem ersten Arbeitsmarkt 
zu finden und den Behinderten wie 
auch die nichtbehinderten Kollegen 
auf den beruflichen Alltag vorzube-
reiten. Eine weitere Aufgabe der In-
tegrationsfachdienste ist die 
Betreuung Schwerbehinderter mit 
einem besonderen Bedarf an ar-
beits- und berufsbegleitendem 
Training vor und zu Beginn eines 
Arbeitsverhältnisses. 
 
Die Hauptaufgaben der Beschäfti-
gungs- und Integrationsprojekte 
hingegen sind Beschäftigung, Qua-
lifizierung und Reha, Vermittlung 

(gegebenenfalls Arbeitnehmerüber-
lassung) und arbeitsbegleitende Be-
treuung.   
Wichtig ist: Die Beschäftigungs-
verhältnisse sollen nicht auf eine 
Dauerbeschäftigung in dem Integ-
rationsprojekt abzielen, sondern das 
Ziel der Beschäftigung auf dem 
Arbeitsmarkt außerhalb des Integ-
rationsprojektes verfolgen. 
Die Beschäftigungs- und Integrati-
onsprojekte sind eigenständige 
Firmen, Betriebe oder Betriebsab-
teilungen. In ihnen sollen Schwer-
behinderte, deren Eingliederung in 
das Arbeitsleben auf besondere 
Schwierigkeiten stößt, beschäftigt, 
qualifiziert, vermittelt und betreut 
werden. 
 
Bis jetzt liegen ausreichende Erfah-
rungen über die geeignete Struktur 
solcher ergänzender Fachdienste 
auf Bundesebene nicht vor. Ihre 
Ausstattung, ihre Effizienz, der er-
forderliche  Finanzierungsaufwand 
müssen noch erprobt werden. Auch 
die Zusammenarbeit mit den Be-
trieben und Verwaltungen sowie 
den Arbeitsämtern, den Reha-
Trägern und den Hauptfürsorgestel-
len bedarf noch der Klärung.  
Der Beirat für Rehabilitation hat 
deshalb in einer Sondersitzung am 
30. Juni 1997 beschlossen, daß vor 
einer rechtlichen Verankerung sol-
cher Fachdienste im Schwerbehin-
dertenrecht eine Modellphase zwi-
schengeschaltet werden soll. 
In ihr werden finanzielle Mittel 
vom Bundesarbeitsministerium an 
die Träger geeigneter Integrations-
fachdienste vergeben. Pro Bundes-
land sollen ein bis zwei Modellpro-
jekte für Integrationsfachdienste 
und für Integrationsfirmen geför-
dert werden. 
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Der vorangegangene kurze Über-
blick zu den Neuerungen bei der 
Integration Behinderter in die Ar-
beitswelt zeigt vor allem eines: Es 
werden bei der Vorbereitung und 
der Vermittlung Schwerbehinderter 
auf den ersten Arbeitsmarkt neue 
Wege erprobt. Die Anlage dieser 
neuen Schneisen halte ich auch für 
dringend geboten: Nicht, weil die 
bisherigen Integrationsbemühungen 
fehlgeschlagen wären, denn dies 
sind sie nicht. Aber sie sind der 
neuen verschärften Arbeitsmarktsi-
tuation nicht angemessen. Dabei 
sind die Parallelen zwischen dem 
Arbeitsmarkt Nicht-Behinderter 
und Behinderter auffallend: Hier 
wie dort ist die Lage gespannt,  hier 
wie dort sind vor allem Ältere, 
Langzeitarbeitslose und Geringqua-
lifizierte betroffen. Und hier wie 
dort kann die Lösung nicht im Auf-
bau eines wachsenden subventio-
nierten zweiten Arbeitsmarktes lie-
gen, sondern in der Verbesserung 
der Vermittlungschancen auf den 
ersten Arbeitsmarkt. Dies verlangt 
von den zuständigen Institutionen, 
egal ob sie für Behinderte oder 
Nicht-Behinderte zuständig sind, 
vor allem: Die Bereitstellung von 
Trainings- und Qualifizierungs-
maßnahmen und die intensive 
Betreuung gerade derer, deren 
Vermittlungschancen gering sind.  
Hier müssen neue Wege beschritten 
werden: Ich bin zuversichtlich, daß 
die Einrichtung von Integrations-
fachdiensten sowie speziellen Be-
schäftigungs- und Integrationspro-
jekten nach der Modellphase als 
neuer und vielversprechender Weg 
bestätigt werden wird. 

 

rst kürzlich hat die Bundes-
vereinigung der Arbeitgeber-
verbände ihre alte Forderung 

erneuert, die Beschäftigungsquote 
für behinderte Menschen abzusen-
ken sowie die Ausgleichsabgabe 
bei Nichterfüllung der Quote zu 
senken. Angesichts der eher lä-
cherlich geringen Höhe der Abga-
be eine Forderung, die wohl eher 
als symbolische Unterstützung des 
Deregulierungskurses zu verstehen 
ist denn als tatsächliche Kosten-
entlastung der Betriebe.  
 
Vor allem aber würde mit einer 
solchen Politik das Pferd am 
Schwanz aufgezäumt. Die Politik 
der Produktivitätssteigerung, die 
in den Betrieben aller Wirtschafts-
zweige in den vergangenen Jahren 
stattgefunden hat, hat die Nischen, 
die früher auch eingeschränkt er-
werbsfähigen Menschen einen 
Platz auf dem allgemeinen Ar-
beitsmarkt boten, wegrationali-
siert. Die Folge ist ein erheblich 
gestiegenes Arbeitsmarktrisiko für 
Menschen mit Behinderungen: Die 
gegenwärtige Erwerbsquote Be-
hinderter liegt bei rund 20% ge-
genüber 47% bei der nichtbehin-
derten Bevölkerung. Unter den re-
gistrierten Erwerbslosen befinden 
sich im Juli 1997 ca. 18% 
Schwerbehinderte. Bundesweit 
sind ca. 40% der Menschen mit 
Behinderung weder auf dem all-
gemeinen Arbeitsmarkt noch in 
einer Werkstatt für Behinderte 
(WfB) oder in einer Einrichtung 
der beruflichen Rehabilitation 
noch arbeitslos gemeldet. Das Po-
tential derer, die auf eine Arbeits-
förderung wegen Behinderung an-
gewiesen sind, wird auf das 
10fache der Menschen geschätzt, 

die in Werkstätten für Behinderte 
arbeiten. 
 
In dieser Situation ist mit einer 
fantasielosen Deregulierungspoli-
tik nichts zu gewinnen. Im Gegen-
teil müssen alle Formen der beruf-
lichen Integration unterstützt und 
neue Wege gegangen werden.  
 
Dies bedeutet, daß im Etat eben 
nicht, wie zunächst geplant und 
dann nach Protesten zunächst aus-
gesetzt, 500 Millionen DM Kür-
zung im Haushalt der Bundesan-
stalt für Arbeit bei den Leistungen 
für Rehabilitation zu kürzen. Auch 
das Gerangel um den Rechtsan-
spruch auf Eingliederung während 
der Debatte um das Arbeitsförde-
rungsreformgesetz weist nicht 
nach vorne, sondern stellt nur den 
Versuch dar, an den Verteilungs-
regeln für die knapper gewordenen 
Gelder etwas zu verändern.  
Notwendig wäre vielmehr ein Ak-
tionsprogramm zur beruflichen 
Eingliederung Behinderter, das 
insbesondere 
 
• alle Rehabilitationsleistungen 

bündelt und unbürokratisch 
und effektiv einsetzbar  macht, 

• durch klare gesetzliche Rege-
lungen die Bundesanstalt für 
Arbeit zum kurzfristigen vor-
leistenden Träger der Rehabili-
tation macht, der sich dann bei 
mehreren Trägern auf dem 
Verwaltungswege die ausste-
henden Leistungen der anderen 
Träger zurückholt, damit die 
überflüssige Kosten verursa-
chenden Wartezeiten wegefal-
len können, 

• für behinderte Eltern wohnort-
nahe Rehabilitationsleisten zu 
schaffen oder bei den überregi-

Endlich ernst machen mit der Integration!
 

Unterstützte Beschäftigung als wirksamste Form der beruflichen 
und gesellschaftlichen Eingliederung behinderter Menschen 
 

von Andrea Fischer, Mitglied des Bundestages,  
Sozialpolitische Sprecherin von Bündnis 90/ Die Grünen 
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onalen Berufsbildungs- und 
Berufsförderungswerken Mög-
lichkeiten der Kinderunterbrin-
gung und -betreuung einzurich-
ten. 

 
Im Bereich der anerkannten Werk-
stätten für Behinderte sollte die 
Befähigung zu einer Tätigkeit auf 
dem allgemeinen Arbeitsmarkt im 
Vordergrund der Förderpolitik 
stehen. Die WfB soll in erster Li-
nie ein Ort des Lernens und der 
Ausbildung sein. Die Förderung 
sollte insbesondere umfassen: 
 
• Außenarbeitsplätze und Be-

triebspraktika für behinderte 
Beschäftigte unter der Anlei-
tung der WfB, 

• geschützte Einzelarbeitsplätze 
auf dem allgemeinen Arbeits-
markt, 

• Teilzeit- oder Vollzeitarbeits-
plätze, gekoppelt mit einer 
psychosozialen Langzeit-
betreuung der auf dem Ar-
beitsmarkt einzugliedernden 
behinderten Arbeitnehmer. 

 
Die Werkstätten sollten also, an-
ders als es heute der Fall ist, zum 
Bestandteil einer Strategie der In-
tegration in den allgemeinen Ar-
beitsmarkt werden, die eng mit 
den Bemühungen um unterstützte 
Beschäftigung verbunden wird. 
Hierfür sprechen sowohl grund-
sätzliche integrationspolitische 
Gründe - Integration bedeutet eben 
genau das Gegenteil von Son-
dereinrichtungen - als auch finan-
zielle Erwägungen: Wie die Kos-
tenbilanz der Hamburger Arbeits-
assistenz zeigt, sind auf mittlere 
und längere Frist die Kosten unter-
stützter Beschäftigung erheblich 
geringer als für die dauerhafte, le-
benslange Unterbringung in einer 
WfB.  
 
Aber je komplexer der Bereich der 
beruflichen Eingliederung wird - 
die noch jungen Erfahrungen mit 
Selbsthilfe- und sozialen Betrieben 
seien hier der Vollständigkeit hal-
ber auch noch erwähnt -, je mehr 
Rehabilitationsträger und andere 

Möglichkeiten der Förderung sich 
auftun, desto wichtiger wird ein 
beratender, koordinierender Fach-
dienst.  
 
Die bereits über 100 Beratungs-
dienste für unterstützte Beschäfti-
gung haben somit eine Schlüssel-
stellung für eine wirkliche berufli-
che Integration von Menschen mit 
Behinderungen. Bislang ist die 
Einrichtung und (nicht nur finan-
zielle) Unterstützung von Integra-
tionsfachdiensten noch sehr stark 
von örtlichen und Länder-
Gegebenheiten abhängig und da-
her ist deren Arbeit sehr unter-
schiedlich ausgeprägt. Die endlich, 
nach langem Tauziehen beschlos-
sene Einrichtung des bundeswei-
ten Modellprojekts Integrations-
fachdienste ist daher sehr zu be-
grüßen. 
 
Dieser Modellversuch darf jedoch 
nicht zu einem Alibiprojekt ver-
kommen, während parallel munter 
weiter die finanziellen Mittel zur 
beruflichen Integration gekürzt 
werden. Ebenso wenig darf die 
modellhafte Einrichtung von In-
tegrationsfachdiensten in den ein-
zelnen Bundesländern zur Ausrede 
werden, bereits bestehende Ein-
richtungen weniger stark zu för-
dern. Vielmehr kommt es auf eine 
enge Kooperation mit den beste-
henden Einrichtungen an sowie 
darauf, die Chancen des Modell-
projekts für eine fachliche Weiter-
entwicklung zu nutzen. Insbeson-
dere geht es hier um Qualitäts-
standards der unterstützten Be-
schäftigung. Welcher Betreuungs-
aufwand ist notwendig, welche 
Voraussetzungen müssen gegeben 
sein, welche Verbesserung der 
Kooperation der verschiedenen 
daran beteiligten Träger ist zu er-
reichen, wie sind Vereinfachungen 
der Zusammenarbeit und der fi-
nanziellen Kooperation zu errei-
chen? Mit der BAG Unterstützte 
Beschäftigung steht dem BMA ein 
qualifizierter Kooperationspartner 
zur Verfügung, weshalb die BAG 
dringend in den Beirat des Mo-

dellprojekts aufgenommen werden 
soll. 
 
Das Bundesarbeitsministerium 
könnte die Ernsthaftigkeit seiner 
Bemühungen auch dadurch unter 
Beweis stellen, daß es die Kofi-
nanzierung des von der BAG 
Unterstützte Beschäftigung 
beantragten EU-Projekts zur 
Qualifizierung von 
ArbeitsasistentInnen sicherstellt. 
Die besten Ideen für Integra-
tionsfachdienste nützen nichts, 
wenn nicht entsprechend qualifi-
zierte Personen die Durchführung 
praktisch gewährleisten können, 
deshalb sind berufsbegleitende 
Angebote zur Qualifizierung von 
Arbeitsassistenten dringend 
notwendig.   
Die Integrationsfachdienste haben 
eine große alltagspraktische Be-
deutung. Viele Unternehmen sper-
ren sich nicht grundsätzlich gegen 
die Beschäftigung von Menschen 
mit Behinderungen. Vielfach ste-
hen aber allein dem Gedanken an 
eine solche Einstellung Vorurteile, 
Unkenntnis und mangelnde 
Kenntnis der Unterstützungsmög-
lichkeiten entgegen. Damit be-
ginnt die notwendige Arbeit zuerst 
und vor allem bei den Betrieben, 
in denen Beschäftigungsmöglich-
keiten aufgezeigt und Vorbehalte 
überwunden werden müssen.  
 
Der Nutzen für die behinderten 
Menschen muß hier nicht eigens 
betont werden, er versteht sich von 
selbst. Aber über die individuelle 
Verbesserung der Lebenssituation 
hinaus hat die erfolgreiche Arbeit 
von Integrationsfachdiensten eine 
große Bedeutung für die Verbesse-
rung der politischen Integration 
von behinderten Menschen. Das 
beginnt mit den Bewußtseinspro-
zessen, die für die nicht-
behinderten Beschäftigten ausge-
löst werden durch die alltägliche 
Begegnung mit behinderten Men-
schen.  
 
Aber schließlich geht es auch um 
die Überwindung von kurzsichti-
gen Vorhaben der Sozialkürzun-
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gen, wie das oben genannte Bei-
spiel der BDA zeigt. Betriebe, die 
gute Erfahrungen mit der Integra-
tion von Menschen mit Behinde-
rungen machen, werden auch nicht 

mehr wollen, daß ihre Interessen-
vertretung öffentlich ihre Bemü-
hungen zunichte macht. Von ihnen 
ist eher zu erwarten, daß sie sich 
konstruktiv an einer Verbesserung 

des Instrumentariums zur Finan-
zierung und Organsierung von Be-
schäftigung von Behinderten in ih-
ren Betrieben beteiligen. 

 
 
Unterstützte Beschäftigung - Entwicklungen in NRW 
 

von Ministerialrat Heinrich Scheele, Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes 
Nordrhein-Westfalen  
 
 
Unterstützte Beschäftigung als er-
gänzendes Instrument zur Einglie-
derung beruflich besonders betrof-
fener behinderter Menschen wird 
angesichts der Lage und Entwick-
lung des allgemeinen Arbeitsmark-
tes und seiner strukturellen Verän-
derungen eine wachsende Bedeu-
tung erhalten. Die zahlreichen Mo-
delle der Arbeitsassistenz, der be-
rufsbegleitenden Fachdienste oder 
Integrationsfachdienst ein, der 
Bundesrepublik zeigen durch ihre 
Erfolge in der betrieblichen Ein-
gliederung behinderter Menschen 
selbst bei schwieriger Arbeits-
marktsituation, das die begleitende 
Betreuung sowohl im Interesse der 
behinderten Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer als auch der be-
schäftigenden Betriebe und Ver-
waltungen liegt.  
 
Zu den derzeitigen Diskussionen 
um ein Anforderungsprofil für be-
rufsbegleitende Fachdienste sowie 
den Ausbau der Modellfinanzie-
rung zu einer Regelfinanzierung 
möchte ich kurz einige Punkte aus 
der Sicht des Landes Nordrhein-
Westfalen ansprechen: 
 

 Die besondere Hilfestellung der 
Arbeitsassistenz im weiteren Sinne 
muß sich zunächst am Anliegen 
und den Fähigkeiten der behinder-
ten Menschen orientieren die eine 
solche Unterstützung zur berufli-
chen Eingliederung brauchen. 
Hunderttausende behinder-
te/schwerbehinderte Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer haben 

keine Probleme am Arbeitsplatz. 
Sie bewähren sich im Erwerbsleben 
mit oder ohne berufsfördernde 
Maßnahmen zur beruflichen Reha-
bilitation, mit oder ohne Hilfen 
nach dem Schwerbehindertenge-
setz. 
Bestimmte Gruppen beruflich be-
sonders betroffener Behinderter 
brauchen - so zeigen es die bisheri-
gen Erfahrungen der Arbeitsassis-
tenz - aber mehr an Hilfen als die 
gesetzlichen Aufgabenzuweisungen 
an die Sozialleistungsträger umfas-
sen, damit die berufliche Eingliede-
rung erreicht und gesichert werden 
kann. Andererseits darf Arbeitsas-
sistenz aber auch die Durchführung 
des gesetzlichen Auftrags durch die 
Sozialleistungsträger nicht ersetzen 
oder besser gestalten wollen. Sie 
muß ergänzen. 
 

 Die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter in der Arbeitsassistenz müs-
sen über eine professionelle Vor-
bildung verfügen, die sie in die La-
ge versetzt, die beruflichen Fähig-
keiten der behinderten Menschen 
mit den Anforderungen am Ar-
beitsplatz zu vergleichen sowie die 
notwendige Unterstützung zu er-
kennen, anzuregen und ggf. selbst 
bzw. in Zusammenarbeit mit ande-
ren Stellen zu erbringen. Arbeitsas-
sistenz wird auf Dauer nur dann als 
Instrument der Eingliederung Be-
hinderter Erfolg haben, wenn die 
Entscheidungsträger in den Betrie-
ben und Verwaltungen durch eine 
professionelle Vorgehensweise ü-
berzeugt werden können. Die vie-

len positiven Erfahrungen einer er-
folgreichen Arbeitsassistenz recht-
fertigen es, den begonnenen Weg 
konsequent fortzusetzen. 

 Eine notwendige Form unter-
stützter Beschäftigung sehen wir in 
Nordrhein-Westfalen auch in der 
Bereitstellung von Arbeitsplätzen 
durch sog. Selbsthilfe-, Beschäfti-
gungs-   oder Integrationsfirmen, 
bei denen die Arbeitsassistenz in-
tegrierter Bestandteil des Unter-
nehmenszwecks ist. Hier geht es 
um die marktorientierte Schaffung 
von Arbeitsplätzen für besondere 
Zielgruppen, insbesondere Behin-
derte, die ohne die in diesen Betrie-
ben geleistete Arbeitsassistenz kei-
ne oder noch keine andere geeigne-
te sozialversicherungsrechtliche 
Beschäftigung finden können. Eine 
Studie über die Wirtschaftlichkeit 
von rd. 20 Selbsthilfefirmen für 
psychisch Behinderte in unserem 
Land·hat gezeigt, daß diese Betrie-
be durchaus eine Marktchance ha-
ben. Selbstverständlich nutzen die-
se Betriebe die üblichen Instrumen-
tarien einer Regelförderung, die al-
len Arbeitgebern offenstehen. 
 
Das Land Nordrhein-Westfalen 
fördert die Weiterentwicklung un-
terstützter Beschäftigung im Rah-
men der Gemeinschaftsinitiative 
Beschäftigung der Europäischen 
Union, Aktionsbereich Horizon, 
auch aus Landesmitteln: 

.So werden voraussichtlich im 
Herbst 1997 vier Modellprojekte 
eines Integrationsfachdienstes star-
ten können, deren fachliche Be-
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Betreuung auf beruflich besonders 
betroffene Personen aus allen Be-
hindertengruppen ausgerichtet sein 
wird. Dabei werden in zwei Regio-
nen die dort bisher von der Haupt-
fürsorgestelle geförderten Aktivitä-
ten eingebunden. Das Anforde-
rungsprofil entspricht im wesentli-
chen den in der Arbeitsgemein-
schaft der Deutschen Hauptfürsor-
gestellen entwickelten Grundsät-
zen. Die Finanzierung erfolgt für 
drei Jahre aus Mitteln der europäi-
schen Union, des Landes Nord-
rhein- Westfalen und der Aus-
gleichsabgabe der Hauptfürsorge-
stellen bei den Landschaftsverbän-
den Rheinland und Westfalen-
Lippe. 
 

 Nachdem in den Jahren 1995/96 
im Rahmen des Horizon- Pro-
gramms der Aufbau und Ausbau 
weiterer Integrationsfirmen, insbe-
sondere für psychisch Behinderte, 
gefördert wurde, liegt ab Herbst 
1997 ein weiterer Schwerpunkt in 
der finanziellen Unterstützung von 
Maßnahmen zur Verbesserung der 
Wirtschaftlichkeit in bestehenden 
Integrationsfirmen.  Hierzu gehören 
u.a. Qualifikation der Führungs-
kräfte, Marketing, Qualitätsmana-
gement, Controlling, Kooperation. 
Mit Hilfe dieses finanziellen Enga-
gements sollen Entscheidungskrite-
rien für neue Ansätze in der Förde-
rung von Firmen mit einer integ-
rierten Unternehmensstrategie un-
terstützter Beschäftigung entwi-
ckelt werden. 
 

 
 

m Abschlußplenum äußerten drei 
unterstützte ArbeitnehmerInnen, 
Doris Haake (Hamburg), Sabine 

von Schwarzer (München) und 
Paulo Da Silvia (Hamburg), ihre 
Meinungen zum Thema Unterstütz-
te Beschäftigung: 
 

„Ich bin ein Arbeitnehmer in der 
Werkstatt in Hamburg und habe 
auch draußen einen, draußen im 
Lager gearbeitet sechs Monate. 
Und ich muß leider feststellen, und 
daß es für mich und für uns alle, al-
so die Arbeit suchen, es ziemlich 
schwierig ist auf dem Arbeitsmarkt. 
Die Lage ist sowieso im Moment 
beschissen, wie wir alle feststellen 
müssen. Und was mir auf der Seele 
liegt, das ist, das ist einfach, daß 
die Gelegenheit, daß wir Arbeit-
nehmer nicht die Gelegenheit ha-
ben, draußen einen Prakti-
kumsplatz zu kriegen. Wenn man 
von der Arbeitsassistenz unterstützt 
wird, ich finde, muß ich sagen, die 
machen ihre Arbeit sehr gut. Wenn 
wir die nicht hätten, wären wir 
wahrscheinlich auf der Strecke lie-
gen geblieben.“ 

Paulo Da Silvia (Hamburg) 
auf dem Foto rechts beim Vortrag 

„Unsere Arbeitsgruppe hat einige 
Wünsche und Träume zusammenge-
tragen. Die will ich nun vortragen: 
Statt Worte Taten! 
Zeit haben!  und 
Nicht so kompliziert reden!“ 

Sabine von Schwarzer (München) 
 

„Das ist ein Appell an alle Arbeit-
nehmer, den Behinderten die Tür 
aufzulassen und die Chance zu ge-
ben, ein Praktikum zu machen. Oh-
ne das Praktikum kommen wir nicht 
weiter. Ohne die Arbeitsassistenz 
würde ich es nicht alleine auf die 
Reihe bringen.“  

.

Unterstützte ArbeitnehmerInnen  
im Abschlußplenum - Zitate... 
 
von Angelika Thielicke 

I 

 

 



Unterstützte ArbeitnehmerInnen  sprechen für sich selbst 

BAG UB • impulse, Nr.5/6, September 1997 - Seite 13 
 

 

Unterstützte ArbeitnehmerInnen wollen bei Entschei-
dungen ein Wörtchen mitreden 
von Susanne Göbel 
 

Das Risiko ist mitgelau-
fen, aber der Zieleinlauf 
der  teilnehmenden unter-
stützten ArbeitnehmerIn-
nen an der Jahrestagung 
war für alle überraschend 
furios. 
 
MÜNSTER  Ähnlich wie mit der 
Aufnahme des Rollstuhlrennens bei 
der Leichtathletik-WM in Athen als 
neuer Disziplin setzte sich auch bei 
der diesjährigen Jahrestagung der 
BAG UB eine "neue Disziplin" 
durch - zum ersten Mal mischten 
unterstützte ArbeitnehmerInnen ak-
tiv mit. Und der Erfolg blieb nicht 
aus! 
 
Die Vorbereitung 
Wie so oft stand am Anfang die I-
dee, mal etwas Neues und vielleicht 
auch Herausforderndes auszupro-
bieren. Warum sollten unterstützte 
ArbeitnehmerInnen nicht an einer 
so wichtigen Tagung wie der in 
Münster teilnehmen und so Schritt 
für Schritt ihren Platz in der Orga-
nisation BAG UB finden? Ange-
dacht, gesagt, getan: die Einladun-
gen wurden verschickt. Wie bei so 
vielem Neuen ließ die Resonanz 
zunächst jedoch zu wünschen üb-
rig. Doch halt, fast in letzter Se-
kunde meldeten sich schließlich 
doch noch  unterstützte Arbeitneh-
merInnen aus München und Ham-
burg an den Start. 
 
Der Start 
Um in der Leichtathletiksprache zu 
bleiben: Am Start herrschte bei al-
len Beteiligten - den unterstützten 
ArbeitnehmerInnen, den Organisa-
toren und mir, der Moderatorin - 
doch Nervosität und Unsicherheit 
vor. Wie werden sich die Teilneh-
merInnen, wie werden wir uns in 
dieser "neuen Disziplin schlagen"? 
Wie wird das Publikum, die Fach-

leute, reagieren? Und 
wie ist das mit dem 
Durchhaltevermögen? 
Sind die zwei "Vorläufe" 
am Donnerstagnachmit-
tag und Freitagvormittag 
und dann noch das "Fi-
nale" in Form der Vor-
stellung der Arbeits-
gruppenergebnisse zu 
lang? 
 
Der Zieleinlauf 
Es hat einen Überra-
schungssieg gegeben: 
nach allen Startschwie-
rigkeiten hat sich ge-
zeigt, daß sich diese 
neue Disziplin - genannt 
"Betroffene melden 
sich zu Wort" - mit Fug 
und Recht einen Platz un-
ter all den sonst üblichen 
"Disziplinen" einer Tagung, näm-
lich Fachvorträgen, Diskussionen 
und Podiumsgesprächen, erkämpft 
und verdient hat.  
Den  unterstützten Arbeitnehme-
rInnen ist ihr Zieleinlauf - die Vor-
stellung ihrer Arbeitsgruppener-
gebnisse im Plenum - geglückt und 
sie wurden vom Publikum begeis-
tert empfangen. 
 
Die Ergebnissen 
Dokumentiert anhand von Zitaten 
der  unterstützten ArbeitnehmerIn-
nen 
 
1. "Was ist gut an meinem Fach-
dienst, an meiner Arbeitsassis-
tenz?" 
• Sie haben mir sehr viel gehol-

fen. 
• Sie haben Türen für mich geöff-

net und mit den wichtigen Leu-
ten gesprochen. 

• Man muß selbst den ersten 
Schritt machen. 

• Mein Berufswunsch wurde er-
füllt. 

• Sie helfen einem, das Selbstver-
trauen zu stärken und wieder Si-
cherheit zu bekommen, um auf 
Menschen zuzugehen.  

• Es gibt Praktikumsplätze. Da 
kann man verschiedene Arbei-
ten ausprobieren. Das sind Ü-
bungsfelder. 

• Man bekommt Unterstützung, 
wenn man sie braucht. 

 
2. "Mein Frust." 
• Ich muß immer hinterher telefo-

nieren - wenn es mir schlecht 
geht, ist das schwierig. 

• Das ständige Auf und Ab bei 
der Stellensuche. 

• Erst wurde mir von einem Ar-
beitspädagogen geholfen, als es 
dann schief gegangen ist, nicht 
mehr. 

• Ohne Arbeit ist man weniger 
wert. 

• Die Betriebe zahlen lieber eine 
Strafe, als einen Behinderten 
einzustellen. 

• Als Leiharbeiter wird man 
schlechter bezahlt. 

• Keine Chance zu bekommen. 

 

Doris Haake bei der Präsentation der Arbeits-
gruppenergebnisse im Plenum 
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• Wenn Betriebe einen ausnutzen. 
 
 
3. "Was hilft mir." 
• Ich kann am besten mit denen 

sprechen, denen es genauso 
geht. Also mit anderen Leuten 
aus Unterstützter Beschäftigung. 

• Bewerbungstreffen 
• Abendgruppen von meinem 

Fachdienst 
• Gruppen ohne Arbeitspädago-

gen oder Arbeitsassistenten 
 
4."Unsere Wünsche und Träu-
me!" 
• Statt Worten TATEN. 
• Die Arbeitspädagogen sollen 

mehr Zeit für mich haben und 
nicht so kompliziert sprechen. 

• Treffen unter uns ... ohne Päda-
gogen und Arbeitsassistenten. 
Wir wollen uns über unsere 
Freizeit und Arbeit austauschen, 
einen Stammtisch machen. 

• Mitsprache und Mitbestimmen 
• Wir wollen bei der Arbeitssuche 

mit dabei sein. 
• Es soll mehr Arbeitspraktika für 

Menschen mit verschiedenen 
Behinderungen geben. 

• Wir machen unser eigenes Vi-
deo über unsere eigene Tätigkeit 
und Erfahrungen (in Bild und 
Ton). Das Video ist für die, die 
nach uns kommen. Wir wollen 
denen die Scheu vor der Ar-
beitsassistenz nehmen. Es ist 
auch für Betreuer und Arbeitge-
ber. 

• Wir wollen mehr bundesweite 
Treffen für Menschen, die in 
unterstützter Beschäftigung ar-
beiten oder arbeiten möchten. 

• Uns sollen keine falschen Hoff-
nungen gemacht werden, son-
dern Klartext mit uns geredet 
werden. 

• Mehr Integration für Behinder-
te. 

• Viel mehr Arbeitsplätze im Bü-
ro. 

• Man soll positiv über uns spre-
chen, z.B. mit dem Chef oder 
Personalchef. 

• Man soll sich Zeit nehmen in 
der Lernphase und einem auch 
mal öfter was zeigen. 

• Für Betriebe: Die sollen statt 
200,- DM ruhig 500,- DM pro 
Monat als Bußgeld zahlen. Oder 
die sollen Zuschüsse vom Staat 
bekommen, um Behinderte ein-
zustellen. 

Noch ein Resümee und eine Pro-
gnose:  Abschließend stellten die 
unterstützten ArbeitnehmerInnen 
einhellig fest, daß ihnen die zwei 
Tage nicht nur Spaß gemacht ha-
ben, sondern auch ein Mehr an 
Selbstbewußtsein und Selbstver-
trauen gebracht haben. Und alle 
wollen das nächste Mal wieder mit 
dabei sein, noch mehr unterstützte 
ArbeitnehmerInnen treffen (das 
auch ein Appell an alle Fachdiens-
te, ihre unterstützten Arbeitnehme-
rInnen auf solche Angebote auf-
merksam zu machen) und mehr Zeit 
zum Austausch zur Verfügung zu 
haben. 
Die neue Disziplin "Betroffene 
melden sich zu Wort" hat sich 
wohl in Zukunft einen Stammplatz 
innerhalb der BAG UB Tagungen  
 
 

Unterstützte Beschäfti-
gung und Werkstätten 
für Behinderte 
 
„Da kommt man auch mit 
Nichtbehinderten zusam-
men. Wenn’s auf der Welt 
nur Werkstätten gäbe, 
dann gäbe es mit der Zeit 
nur Behinderte und nur 
Nichtbehinderte, und dann 
käme da nichts zustande.“  
 

Sabine von Schwarze 
unterstützte Arbeitnehmerin 

 
rechts auf dem Foto bei ih-

rem Vortrag im Plenum  

 

Themenheft „Unterstützte 
Beschäftigung“ der Zeitung 
Gemeinsam Leben Nr.2-97  
 

„Unterstützte Beschäftigung“ ist mit 
sieben aktuellen Beiträge das 
Schwerpunktthema dieser neuen 
Ausgabe von Gemeinsam Leben: 
 
J. Barlsen/J.Hohmeier:„Unterstützte 
Beschäftigung“ - ein neues Element der 
beruflichen Rehabilitation 
J. Bungart: „Unterstützte Beschäftigung 
für Menschen mit geistigen Beeinträch-
tigungen in der Bundesrepublik - ein 
Vergleich 
M.Gehrmann/J.Radatz: Stigma- Mana-
gement als Aufgabe von Integrations-
fachdiensten für Menschen mit Lern-
schwierigkeiten 
D. Jähnert:Es hat nie nur WfB sein 
müssen- Schlaglichter auf eine falsche 
Entwicklung 
R. Trost: Unterstützte Beschäftigung 
für Menschen mit psychischer Behinde-
rung 
H. Kratzer-Müller: Integration von Be-
schäftigten aus den Werkstätten auf den 
allgemeinen Arbeitsmarkt 
S. Doose: Stand und Zukunft von „Un-
terstützter Beschäftigung“ in Deutsch-
land 
 
Das Heft ist für 20 DM bei der BAG UB erhält-
lich. 
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Stand der Entwicklung und Perspektiven  
von Integrationsfachdiensten  
 

von Ulrich Adlhoch, Arbeitsgemeinschaft der Deutschen Hauptfürsorgestellen 
 
Supported Employment in den 
USA 
 

ereits Ende der 70er Jahre star-
teten in den USA erste Mo-
dellversuche zur beruflichen 

Eingliederung von Menschen mit 
geistigen Behinderungen. Unter 
dem Einfluß der Nor-
malisierungsbewegung wurde das 
Konzept "Supported Employment" 
entwickelt, das seit einigen Jahren 
zunehmende Beachtung in der 
Bundesrepublik findet. Auch die 
Integrationsfachdienste in Deutsch-
land orientieren sich an dieser Kon-
zeption. 
 
In den 80er Jahren führten fast alle 
Untersuchungen zur beruflichen Si-
tuation von Menschen mit Behinde-
rungen in den USA zu dem Ergeb-
nis, daß 
 
• der Beschäftigungsstatus von 

behinderten Menschen drama-
tisch schlechter ist als der nicht-
behinderter, 

• für eine berufliche Förderung 
von behinderten Menschen, 
wenn sie überhaupt stattfindet, 
ausschließlich die beschützen-
den Einrichtungen vorgesehen 
sind, 

• zu viele behinderte Menschen in 
speziellen Einrichtungen und 
Werkstätten ausgesondert wer-
den, 

• die Abtrennung von schwerbe-
hinderten Menschen aus norma-
len Lebenszusammenhängen 
sich eher negativ als positiv 
auswirkt. 

 
Nicht zuletzt aufgrund der positi-
ven Kosten-Nutzen-Bilanzen meh-
rerer durch Universitäten initiierter 
Demonstrationsprojekte zur Unter-
stützten Beschäftigung wurden 
schließlich legislative Maßnahmen 

zur Etablierung dieses Ansatzes 
eingeleitet. 
Die Verbreitung des Supported-
Employment-Konzepts stand dabei 
im Zusammenhang mit einer inhalt-
lichen Umorientierung oder einem 
Paradigmenwechsel in der Behin-
dertenhilfe: Leitbilder der Qualifi-
zierung in stationären Einrichtun-
gen wurden in Anlehnung an das 
Normalisierungsprinzip durch am-
bulante Problemlösungsansätze ab-
gelöst. Methodisch bedeutete dies 
eine "radikale Individualisierung" 
der zu leistenden Unterstützung. 
 
Merkmale Unterstützter Beschäf-
tigung 
 
In den USA wird - ähnlich wie in 
der Bundesrepublik - das gesell-
schaftliche Ansehen des Einzelnen 
nicht unerheblich durch die Arbeit, 
die er ausübt, determiniert. Die Pro-
tagonisten der Integrationsbewe-
gung leiteten daraus im Sinne eines 
Umkehrschlusses die Forderung ab, 
daß grundsätzlich jedem Menschen 
die Teilhabe am Arbeitsleben als 
einem für den Selbstwert des Men-
schen wesentlichen Lebensbereich 
und entscheidenden Maßstab kultu-
reller Achtung möglich sein müsse. 
Die Frage der Kritiker, ob eine In-
tegration in den allgemeinen Ar-
beitsmarkt überhaupt möglich sei, 
ersetzten sie durch die Frage, wie 
die Potentiale der Menschen mit 
Behinderungen zur Verrichtung 
produktiver Arbeit mobilisiert wer-
den können. 
 
Für das Konzept der Unterstützten 
Beschäftigung ergaben sich in den 
USA daraus folgende Grundsätze 
und Leitziele: 

Grundsätze und Leitziele von Un-
terstützter Beschäftigung: 
 
• Bezahlte, reguläre Arbeit 
Das Ziel Unterstützter Beschäfti-

gung ist die Vermittlung bezahl-
ter, regulärer Arbeit. Nur wenn 
die für einen Klienten vorgese-
hene Tätigkeit auch für Men-
schen ohne Behinderungen ak-
zeptabel ist und von ihnen nicht 
billiger und effektiver verrichtet 
werden kann, handelt es sich um 
reguläre Arbeit. Die Tätigkeit 
hat den üblichen marktwirt-
schaftlichen Gesetzmäßigkeiten 
und Prinzipien zu entsprechen, 
und der Klient soll grundsätz-
lich die Möglichkeit haben, im 
gleichen zeitlichen Umfang wie 
seine nichtbehinderten Kollegen 
arbeiten zu können. 

 
• Integrierte Arbeitsumgebung 
Das bloße Tätigsein in einem Be-

trieb ist keine hinreichende 
Voraussetzung für eine "norma-
lisierte" Teilhabe am Lebenszu-
sammenhang nichtbehinderter 
Menschen. Unterstützte Be-
schäftigung soll in einem Ar-
beitsumfeld erfolgen, das den 
Klienten den Kontakt zu nicht-
behinderten Kollegen ermög-
licht und ihnen hilft, an deren 
sozialen Interaktionen über den 
Arbeitszusammenhang hinaus 
zu partizipieren. In den USA 
wurde die Erfahrung gemacht, 
daß nicht nur die beruflichen 
Fertigkeiten, sondern in glei-
chem Maße auch die sozialen 
Kompetenzen der Klienten das 
Gelingen beruflicher Eingliede-
rung beeinflussen. Entscheidend 
ist daher,  Menschen mit Behin-
derungen von Anfang an in 
"normale" Arbeitszusammen-
hänge einzubinden. 

 

• Zugang unabhängig von Art 
und Schwere der Behinderung 

B 
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Wenn jedem die Möglichkeit der 
Teilhabe am Arbeitsleben offen-
stehen muß, heißt das umge-
kehrt, daß niemandem aufgrund 
der Art und Schwere seiner Be-
hinderung der Zugang zu den 
Supported-Employment-
Programmen verwehrt werden 
darf. Können Bewerber nicht 
ausreichend unterstützt werden, 
ist dies nicht auf individuelle 
Defizite des Einzelnen, sondern 
auf konzeptionelle Fehler 
und/oder fehlende Ressourcen 
im Unterstützungssystem zu-
rückzuführen. 

 
• Möglichkeit der dauerhaften 

Unterstützung 
In vielen Fällen ist ein Integrati-

onsprozeß mit der Vermittlung 
auf den allgemeinen Arbeits-
markt und mit einem ambulan-
ten Arbeitstraining nicht abge-
schlossen. Ein erheblicher Teil 
der Klienten von Supported-
Employment-Programmen ist 
zur Verrichtung ihrer Arbeit le-
benslang auf weitergehende Un-
terstützung angewiesen. Diese 
ist zu gewähren. 

 
Unter Berücksichtigung dieser Leit-
ideen und der offiziellen Definition 
von Supported Employment haben 
sich in den USA mehrere Formen 
Unterstützter Beschäftigung eta-
bliert. Am weitesten verbreitet ist 
das Modell der individuellen Pla-
zierung: Für den Klienten wird ein 
Arbeitsplatz auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt akquiriert, und es 
wird ihm ein Job Coach bereitge-
stellt, der die Einarbeitung über-
nimmt und Klienten, Kollegen und 
Betriebsleitung bei Problemen als 
Ansprechpartner zur Verfügung 
steht. Diese Form, die als dem In-
tegrationsgedanken am nächsten 
kommend gilt, wurde 1993 bei ca. 
80 % aller unterstützten Beschäfti-
gungsverhältnisse angewandt. 
 
In den USA steht man somit heute 
nicht mehr vor der Frage, ob die I-
dee der unterstützten Beschäftigung 
grundsätzlich zur beruflichen Ein-
gliederung von Menschen mit Be-

hinderungen geeignet ist, sondern 
vor der sozialpolitischen und admi-
nistrativen Herausforderung, die 
Qualität und das Tempo der lan-
desweiten Umsetzung zu erhöhen. 
Auch in der Bundesrepublik rücken 
innovative Konzepte zur Integrati-
on Behinderter in normale Arbeits-
zusammenhänge zunehmend in den 
Mittelpunkt von Diskussionen und 
Planungen. 
 
Einmal geht es, orientiert am Nor-
malisierungs- und Individualisie-
rungskonzept, darum, auch in der 
beruflichen Integration von Behin-
derten ein neues "Paradigma" um-
zusetzen, das in anderen Bereichen, 
wie etwa der Wohnversorgung be-
hinderter Menschen, bereits größere 
Breiten-wirkung erreicht hat. Dabei 
kann einerseits von der seit Mitte 
der 70er Jahre in den USA beste-
henden Supported-Employment-
Bewegung, andererseits von den 
Erfahrungen der z.T. seit 10 Jahren 
auch bei uns in verschiedenen Bun-
desländern arbeitenden Fachdienste 
mit ähnlichen oder gleichen Ziel-
setzungen und Zielgruppen gelernt 
werden. Diese Modellprojekte zur 
Integrationsbegleitung wurden zu-
nächst für psychisch Behinderte 
und erst dann für Lern- und geistig 
Behinderte eingerichtet. 
 
Projekte zur beruflichen Integra-
tion in der Bundesrepublik im 
Vergleich 
 
Vorhandene Grundlagen und Be-
richte 
 
Es liegen mittlerweile verschiedene 
Forschungsberichte, Dokumentati-
onen und sonstige Veröffentlichun-
gen zu Konzeptionen, Vorgehens-
weisen und Ergebnissen von Integ-
rationsfachdiensten in unterschied-
licher Trägerschaft sowie in ver-
schiedenen Regionen in Deutsch-
land vor. Gemeinsam ist ihnen das 
Ziel der Vermittlung und Beglei-
tung behinderter Menschen auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt. Ich be-
schränke mich hier auf die Betrach-
tung der Integrationsbegleitung für 
Menschen mit geistigen Beein-

trächtigungen. Die bisherigen Er-
fahrungen dieser Fachdienste bele-
gen eindrücklich, daß dieser Perso-
nenkreis durch individuelle Unter-
stützung weit über das übliche Maß 
hinaus beruflich zu integrieren ist. 
 
Dabei haben sich die Fachdienste 
einer zunehmend schwieriger wer-
denden Situation auf dem Arbeits-
markt zu stellen, wenn sie Men-
schen mit einer Behinderung einen 
Arbeitsplatz außerhalb der Werk-
statt für Behinderte verschaffen 
wollen. Ihre Arbeit kann nur erfolg-
reich sein, wenn sie über ausrei-
chende Kenntnisse verfügen, um 
sowohl die Fähigkeitsprofile von 
Lern- und geistig Behinderten und 
die Anforderungsstrukturen be-
stimmter Arbeitsplätze bedarfsge-
recht zu erfassen als auch, um eine 
Integrationsbegleitung in systemati-
schen und methodischen Schritten 
zu gestalten. 
 
Es kann bei den genannten Projek-
ten noch nicht von einem einheitli-
chen Konzept "Unterstützte Be-
schäftigung" gesprochen werden. 
Trotzdem gibt es über die Zielset-
zung hinausgehend gemeinsame 
Elemente, da sich der Integrations-
begleitung i.d.R. folgende Aufga-
ben stellen: 
 
• Zielgerichtete Information und 

Beratung behinderter Menschen 
und ihrer Angehörigen, 

 
• Information potentieller Arbeit-

geber über die Möglichkeiten 
der Integration Behinderter, 

 
• Akquisition von Arbeitsplätzen 

auf dem allgemeinen Arbeits-
markt, 

• Arbeitsplatzanalyse, 
 
• Auswahl geeigneter Behinder-

ter, verbunden mit der Erstel-
lung eines Leistungs- und Fä-
higkeitsprofils, 

 
• Beratung und Unterstützung der 

Arbeitgeber im Hinblick auf ei-
ne behinderungsgerechte Ges-
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taltung des Arbeitsplatzes sowie 
der Arbeitsorganisation, 

 
• Kontinuierliche Begleitung der 

Behinderten am Arbeitsplatz, 
 
• Hilfen bei der Einarbeitung am 

Arbeitsplatz sowie 
 
• Konfliktberatung und Krisenin-

tervention. 
 
Aus den bisherigen Ergebnissen zur 
Qualität der beruflichen Eingliede-
rung ist zu folgern, daß sich die in-
nerbetrieblichen Maßnahmen der 
Fachdienste nicht auf das bloße 
Training von Arbeitstätigkeiten be-
schränken sollten. Auch die Mög-
lichkeit zu sozialen Kontakten im 
Betrieb muß durch den Fachdienst 
initiiert und gefördert werden. In 
den USA wurden in diesem Zu-
sammenhang gute Erfahrungen mit 
der gezielten Einbindung der Kol-
legen in den Einarbeitungsprozeß 
gemacht. 
 
 
Zum derzeitigen Stand der Integ-
rationsbegleitung durch Integra-
tionsfachdienste in Deutschland 
 
Zunächst einige Zahlen. Sie stam-
men aus einer gerade abgeschlosse-
nen Umfrage unserer Arbeits-
gemeinschaft bei den deutschen 
Hauptfürsorgestellen und dokumen-
tieren den Stand Ende 1996. 
 
Von 1988 bis heute haben 99 Fach-
dienste bei freien Trägern, die laut 
Definition der Hauptfürsorgestellen 
als Integrationsfachdienste im en-
geren Sinne anzusehen sind, die 
Arbeit aufgenommen, davon 31 in 
Westfalen-Lippe. Sie verfügen ins-
gesamt derzeit über rd. 166 Stellen 
(Sozialpädagogen, Sozialarbeiter 
und Ergotherapeuten). 
 
Aufgrund unterschiedlicher Ab-
sprachen und Beauftragungen 
durch die Hauptfürsorgestellen 
betreuen die Mitarbeiter/innen der-
zeit folgende Gruppen Schwerbe-
hinderter: 

Die Integrationsfachdienste haben 
im Jahre 1996 insgesamt 2.160 
Klienten beraten. 3.050 Schwerbe-
hinderte wurden im Sinne einer 
längerfristigen Begleitung bei der 
Eingliederung in den allgemeinen 
Arbeitsmarkt unterstützt. 
Im letzten Jahr konnten die Integra-
tionsfachdienste 834 Erprobungs-
maßnahmen auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt (z.B. Betriebsprakti-
ka) vermitteln. 296 Schwerbehin-
derte in befristeten Beschäftigungs-
verhältnissen bzw. Probearbeits-
verhältnissen wurden von den Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern der 
Fachdienste unterstützt. 586 Klien-
ten der Integrationsfachdienste 
standen 1996 in einem Dauerar-
beitsverhältnis. 
Zahlen, die sich meines Erachtens 
nach sehen lassen können. 
 
 
 
Kritisch erwähnt werden muß aber 
auch, daß sich die Zahl der Maß-
nahmen im Arbeitsmarkt pro Mit-
arbeiter/in bei den einzelnen Integ-
rationsfachdiensten recht heterogen 
darstellt, auch wenn diese schon 
länger tätig sind. 
 
Sicherlich gibt es für diese unter-
schiedliche Arbeitsmarktnähe meh-
rere Gründe: z.B. schwierige Struk-
turen des lokalen Arbeitsmarktes, 
das vereinbarte Auftragsprofil des 

Dienstes, Besonderheiten beim zu 
betreuenden Klientel der Schwer-
behinderten. Dennoch werden sich 
einige Integrationsfachdienste auch 
kritische Fragen hinsichtlich ihrer 
Arbeitsweise gefallen lassen müs-
sen. Ich hoffe, daß z.B. die derzeit 
von der Westfälischen Wilhelms-
Universität betriebene Begleit-
Beforschung der westfälisch-
lippischen Modellprojekte für geis-
tig und Lernbehinderte uns neue, 
differenzierte Erkenntnisse bezüg-
lich der Qualität der Integrations-
begleitung bringen wird. 
 
 

Betreute Personenkreise ID-Anzahl 

nur psychisch Behinderte 39 

nur geistig/Lernbehinderte 25 

nur Körper-, Sinnesbehinderte 2 

behinderungsübergreifend 33 

Arbeitsmarktnähe Anzahl der ID'e Maßnahmen im Ar-
beitsmarkt  
1995 pro MA 

arbeitsmarktfern 14 6,2 

mittlere Nähe 5 12,2 

arbeitsmarktnah 15 26,7 
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Die sozialpolitische Bewertung 
aus der Sicht der Hauptfürsorge-
stellen 
 
Vor dem Hintergrund der US-
amerikanischen Erfahrungen und 
aufgrund der von den Hauptfürsor-
gestellen in den letzten Jahren ge-
sammelten Erkenntnisse im Bereich 
der Integrationsbegleitung Schwer-
behinderter vertritt die Arbeitsge-
meinschaft die im Folgenden darge-
legten Standpunkte. Standpunkte, 
die vor allem fachliche, finanzielle 
und Zuständigkeitsfragen betreffen. 
Die Aussagen beinhalten dabei ne-
ben einer Bewertung des Ist-
Zustands zugleich die Vorstellun-
gen der deutschen Hauptfürsorge-
stellen über die weitere bundeswei-
te Entwicklung der Integrationsbe-
gleitung Schwerbehinderter durch 
Integrationsfachdienste: 
 
Integrationsbegleitung ist als ar-
beitsmarktnahe ambulante Maß-
nahme der beruflichen Eingliede-
rung mit den Maßgaben Orts-, Bür-
ger- und vor allem Betriebsnähe 
einzurichten. Sie hat in enger Zu-
sammenarbeit mit den Leistungs-
trägern berufsfördernde, arbeitspäd-
agogische, ergotherapeutische und 
psychosoziale Angebote vorzuhal-
ten. 
 
Zielgruppen der Integrations-
fachdienste 
 
Zielgruppe der Integrationsbeglei-
tung sind nicht alle arbeitslosen 
bzw. arbeitssuchenden Schwerbe-
hinderten, sondern beruflich beson-
ders betroffene (benachteiligte) und 
damit potentiell unterstützungsbe-
dürftige Schwerbehinderte (mit an-
erkanntem Schwerbehin-
dertenstatus). Die sind vor allem 
 
• psychisch Behinderte nach be-

ruflicher oder medizinischer 
Rehabilitation, 

 
• geistig Behinderte und umfäng-

lich Lernbehinderte nach Son-
derschulentlassung oder WfB-
Förderung, 

 

• umfänglich Lernbehinderte nach 
BBW-Besuch, 

 
• Körper- und Sinnesbehinderte 

mit zusätzlichen intellektuellen 
und/oder psychosozialen Ein-
schränkungen bzw. Beeinträch-
tigungen nach Sonderschulent-
lassung oder BBW-Besuch. 

 
Behinderungsübergreifend im Sin-
ne der obigen Definition der Integ-
rationsbegleitung heißt aus der 
Sicht der Arbeitsgemeinschaft der 
Deutschen Hauptfürsorgestellen, 
daß möglichst ein Fachdienst pro 
Region für das gesamte Klientel der 
obengenannten Schwerbehinderten 
zur Verfügung steht (einheitlicher 
Träger oder auch Trägerverbund). 
Die notwendige Fachlichkeit für 
die einzelnen Behindertengruppen 
und deren spezifische Betreuungs-
bedürfnisse ist durch eine Binnen-
differenzierung im Fachdienst er-
reichbar. Mit anderen Worten: es 
soll nicht pro Behinderungsart je 
ein Integrationsfachdienst in jeder 
Region aufgebaut werden mit der 
Folge, daß mehrere Integrations-
fachdienste mit demselben örtli-
chen Einzugsgebiet nebeneinander 
bestehen. Dies würde zu einer Zer-
splitterung der Integrationsbemü-
hungen sowie zur Unübersichtlich-
keit für die Arbeitgeber führen, fer-
ner würden inhaltliche und kosten-
mäßige Synergieeffekte, wie sie bei 
einer behinderungsübergreifenden 
Integrationsbegleitung durch einen 
einheitlichen Fachdienst eintreten 
würden, verschenkt. 
 
Dieselben Gründe sprechen aus un-
serer Sicht gegen eine Organisa-
tionsstruktur, die sich daran orien-
tiert, aus welchen Einrichtungen die 
in den allgemeinen Arbeitsmarkt zu 
integrierenden Schwerbe-hinderten 
stammen (z.B. WfB, Sonderschule, 
BBW), und pro "abgebender" Insti-
tution jeweils einen eigenen Integ-
rationsfachdienst schafft. Die Ar-
beitsgemeinschaft der Deutschen 
Hauptfürsorgestellen hält es des-
halb nicht für sinnvoll, Integrati-
onsfachdienste an überregionalen 
Einrichtungen der medizinischen 

oder beruflichen Rehabilitation, der 
schulischen Bildung oder bei ein-
zelnen Rehabilitationsträgern (z.B. 
LVA, Berufsgenossenschaft) anzu-
binden. 
 
Die Integrationsfachdienste müssen 
arbeitsmarktnah operieren. Eine 
Trägeranbindung ist daher neben 
der heutigen Struktur (psychosozia-
le Trägervereine, freie Wohlfahrts-
pflege) gerade auch bei örtlich aus-
gerichteten Institutionen der beruf-
lichen Bildung denkbar. 
 
Integrationsbegleitung ist trä-
gerübergreifend zu leisten und zu 
finanzieren, da es sich (primär) um 
eine Zuständigkeit der Bundesan-
stalt für Arbeit, daneben aber auch 
um eine Aufgabe der übrigen Re-
habilitationsträger (Renten- und 
Unfallversicherung)  sowie der 
Hauptfürsorgestellen handelt. Eine 
gemeinsame trägerübergreifende 
Beauftragung und Finanzierung 
von Integrationsfachdiensten ist 
deshalb aufgabenadäquat und ver-
waltungsökonomisch. 
 
Zwischen den Leistungs- und Kos-
tenträgern (Arbeitsverwaltung, 
Hauptfürsorgestellen, Renten- und 
Unfallversicherung) einerseits und 
den freien Trägern von Integrati-
onsfachdiensten andererseits be-
steht ein Auftragsverhältnis. Die 
Leistungs- und Kostenträger blei-
ben alleinige Aufgabenträger und 
damit für deren ordnungsgemäße 
Erledigung verantwortlich; die frei-
en Träger sind lediglich an der 
Aufgabendurchführung "beteiligt" 
(so ausdrücklich ' 31 Abs. 2 Satz 3 
Halbsatz 2 SchwbG). Ein Subsidia-
ritätsverhältnis zugunsten der Auf-
gabenwahrnehmung durch freie 
Träger ist im Rehabilitations- und 
Schwerbehindertenrecht nicht ge-
geben (vgl. für das SchwbG § 31 
Abs. 2 Satz 3 und § 28 SchwbAV, 
für das Reha-Recht § 5 Reha-
AnglG, vor allem dessen Abs. 3). 
 
Zwischen den Integrationsfach-
diensten und den bestehenden 
"klassischen" Psychosozialen 
Diensten (PSD), die begleitende 
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Hilfen für bereits beschäftigte 
Schwerbehinderte mit psychischen 
Problemen im Arbeitsleben leisten, 
ist eine enge Zusammenarbeit und 
Vernetzung vorzusehen. Insbeson-
dere ist sicherzustellen, daß nach 
Abschluß der Integrationsphase ei-
ne ggf. weiter notwendige beglei-
tende psychosoziale Betreuung 
durch den PSD erfolgt (und eine 
entspechende "Übergabe" vom In-
tegrationsfachdienst an den PSD). 
Nur so behält der Integrationsfach-
dienst Arbeitskapazitäten, um im-
mer wieder neue Schwerbehinderte 
in den allgemeinen Arbeitsmarkt zu 
begleiten. Vor diesem Hintergrund 
sind einheitliche Trägerschaften für 
Integrationsfachdienste und PSD's 
anzustreben, zumindest aber Täger-
verbände. 
 
Im Hinblick auf die künftige Leis-
tungsträgerzuständigkeit und die 
Finanzierung von In-
tegrationsbegleitung und Integrati-
onsfachdiensten ergeben sich da-
nach folgende Kernaussagen der 
Arbeitsgemeinschaft der Deutschen 
Hauptfürsorgestellen: 
 
Die Hauptfürsorgestellen haben 
durch die vielfältige modellhafte 
Erprobung von integrationsbeglei-
tenden Maßnahmen und die sich 
zum Teil daran bereits anschließen-
de Regelfinanzierung von Integra-
tionsfachdiensten eine erhebliche 
Vorleistung für die Implemen-
tierung eines Systems von indivi-
dueller ambulanter Integrationsbe-
gleitung in Deutschland erbracht. 
 
Es handelt sich bei der Integrati-
onsbegleitung besonders betroffe-
ner Schwerbehinderter in den all-
gemeinen Arbeitsmarkt aber primär 
um eine Aufgabe der Arbeitsver-
waltung (vgl. § 33 Abs. 1 Nrn. 1,2 
und 3 sowie Abs. 4 SchwbG) sowie 
der Rehabilitationsträger (als 
Abschlußmaßnahme der berufli-
chen Rehabilitation). 
Es obliegt daher nicht den Haupt-
fürsorgestellen allein, ein bundes-
weit flächendeckendes Netz an In-
tegrationsbegleitung aufzubauen 
und dauerhaft zu finanzieren. Diese 

Aufgabe ist vielmehr gemeinsam 
von allen Leistungsträgern ein-
schließlich der Hauptfürsorgestel-
len anzugehen. 
 
Darüber hinaus sind viele Haupt-
fürsorgestellen aufgrund der zu-
nehmenden Ausgaben für Leistun-
gen der begleitenden Hilfe im Ar-
beitsleben an Arbeitgeber und 
Schwerbehinderte sowie für die 
psychosoziale Betreuung (Leistun-
gen an freie Träger) an ihre finan-
ziellen Grenzen bezüglich der Aus-
gleichsabgabe gestoßen. Ein nicht 
geringer Teil dieser Leistungen der 
Hauptfürsorgestellen - die Finan-
zierung von Landessonderpro-
grammen mit Lohnkostenzuschüs-
sen für die Einstellung Schwerbe-
hinderter, Investitionskostenzu-
schüsse zur Schaffung neuer Ar-
beitsplätze gemäß ' 15 SchwbAV, 
laufende Zuschüsse zur Abgeltung 
außergewöhnlicher Belastungen 
des Arbeitgebers gemäß ' 27 
SchwbAV - resultiert dabei aus der 
bisherigen - und insoweit eben er-
folgreichen - Integrationsbegleitung 
beruflich besonders betroffener 
Schwerbehinderter auf dem ersten 
Arbeitsmarkt. Diese finanziellen 
"Folgelasten" der Vermittlung 
Schwerbehinderter auf dem allge-
meinen Arbeitsmarkt zu tragen, ist 
Kernaufgabe der Hauptfürsorgestel-
len nach dem SchwbG (Sicherung 
der Arbeitsplätze) und genießt da-
her bei der Mittelvergabe durch die 
Hauptfürsorgestellen Vorrang. 
Die Hauptfürsorgestellen werden 
aber auf jeden Fall versuchen, mit 
ihren vorhandenen Mitteln der 
Ausgleichsabgabe das derzeitig be-
stehende Angebot an Integrations-
begleitung und psychosozialer 
Betreuung (begleitende Hilfe im 
Arbeitsleben durch die PSD) bei 
von ihnen beauftragten freien Trä-
gern zu erhalten. 
 
Hinsichtlich der künftigen gemein-
samen Finanzierung der Integrati-
onsbegleitung durch Hauptfürsor-
gestellen und Arbeitsverwaltung 
sowie bezüglich der Finanzierung 
der begleitenden Hilfen nach dem 
SchwbG an Arbeitgeber und 

Schwerbehinderte (einschließlich 
der psychosozialen Betreuung) ist 
auch an eine andere Verteilung der 
Ausgleichsabgabemittel zugunsten 
der Hauptfürsorgestellen und der 
Arbeitsverwaltung zu denken (bis-
herige Verteilung gemäß § 11 Abs. 
4 SchwbG: 55 % für die Hauptfür-
sorgestellen, 45 % für den Bundes-
ausgleichsfonds beim BMA, der 
davon die Hälfte an die Bundes-
anstalt für Arbeit weiterzuleiten 
hat). Dabei wäre aus der Sicht der 
AG-HFSt. allerdings rechtlich si-
cherzustellen, daß die zusätzlich 
den Hauptfürsorgestellen und der 
Arbeitsverwaltung zufließenden 
Mittel dann auch tatsächlich für die 
hier beschriebenen Aufgaben der 
Integrationsbegleitung und der be-
gleitenden Hilfe im Arbeitsleben 
verwendet werden. 
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Zum Stand des geplanten Mo-
dellvorhabens des Bundesminis-
teriums für Arbeit und Sozial-
ordnung (BMA) und zur Beteili-
gung der Hauptfürsorgestellen  
 
Die Arbeitsgemeinschaft der Deut-
schen Hauptfürsorgestellen hat sich 
vor dem zuvor dargelegten recht-
lichen und finanziellen Hintergrund 
mit den vom BMA geplanten Mo-
dellprojekten zur Einrichtung von 
Integrationsfachdiensten in den 
Bundesländern einverstanden er-
klärt. Dies auch aufgrund der Tat-
sache, daß die Entwicklung der In-
tegrationsbegleitung bisher in den 
einzelnen Regionen verschiedenar-
tig angegangen wurde (z.B. unter-
schiedliche Aufgabenfestlegungen, 
Betreuung nur bestimmter Gruppen 
von Behinderten, unterschiedliche 
Finanzierungsstrukturen usw.). Bei 
diesem Modellvorhaben soll eine 
arbeitsmarktnahe, behinderungs- 
und trägerübergreifende Integrati-
onsbegleitung bundesweit erprobt 
werden, um daraus Erkenntnisse für 
eine spätere fachliche-konzeptio-
nelle, finanzielle und rechtliche 
Verankerung dieses notwendigen 
rehabilitativen Angebots zu ge-
winnen. 
 
Da die Integrationsbegleitung durch 
freie Träger als vertragliche Auf-
tragnehmer geleistet wird, kommt 
Regelungen über den Inhalt dieses 
Auftragsverhältnisses, insbesondere 
über 
 
• die Auswahl der zu betreuenden 

Schwerbehinderten, 
 
• die dabei zu leistende Integrati-

onsarbeit (vor allem Betreu-
ungsdauer und -art, Akquisition 

von Arbeitsplätzen auf dem all-
gemeinen Arbeitsmarkt), 

 
• die Kooperation mit Hauptfür-

sorgestellen und Arbeitsämtern, 
 
• die Falldokumentation sowie 
 
• die Qualitätssicherung und das 

Controlling 
 
großes Gewicht zu. Solche Vorga-
ben prägen heute schon die Maß-
nahmeaufträge der Arbeitsverwal-
tung an freie Träger der beruflichen 
Bildung bei der Eingliederung Be-
hinderter. Das Modellvorhaben 
sollte deshalb genutzt werden, um 
die Auftragsmodalitäten bundes-
weit möglichst weitgehend zu ver-
einheitlichen. 
 
Die Arbeitsgemeinschaft der Deut-
schen Hauptfürsorgestellen hat im 
Auftrage einer für die Vorbereitung 
des Modellvorhabens vom Beirat 
für die Rehabilitation der Behinder-
ten beim BMA gebildeten Arbeits-
gruppe soeben "Vorläufige An-
haltspunkte zur Einrichtung von In-
tegrationsdiensten der Hauptfürsor-
gestellen zur Berufswegeentschei-
dung und Arbeitsmarktintegration" 
konzipiert. Diese sind in unseren 
Gremien am 12./13. März 1997 be-
raten worden und werden dem-
nächst fertiggestellt. Darin sind vor 
allem auch die obengenannten we-
sentlichen Punkte für die Beauftra-
gung von freien Trägern enthalten. 
Es handelt sich um vorläufige Leit-
linien, die für Änderungen auf-
grund von Erkenntnissen aus dem 
Modellvorhaben offen sind. 
 

Vertreter der Bundesanstalt für Ar-
beit standen diesem Modellvorha-
ben und einer direkten Beteiligung 
der Arbeitsverwaltung hieran zu-
nächst positiv gegenüber. Zwi-
schenzeitlich ergab sich eine eher 
ablehnende Haltung. Die Verwal-
tungsspitze der Bundesanstalt ver-
wies neben fachlichen Bedenken 
u.a. auch auf fehlende allgemeine 
Haushaltsmittel. Angedacht war 
deshalb seitens des BMA, einen 
Trägerverein, bestehend u.a. aus 
dem BMA, der Bundesanstalt für 
Arbeit, den Hauptfürsorgestellen 
und weiteren Mitgliedern zu grün-
den, der Projektnehmer des o.a. 
Modellvorhabens werden sollte. 
Die Hauptfürsorgestellen hätten 
sich dem im Interesse des Zustan-
dekommens des Modellvorhabens 
nicht verschlossen, die Entwick-
lung einer solchen zusätzlichen 
"Zwischeninstanz" aber kritisch 
verfolgt. Die Selbstverwaltung der 
Bundesanstalt hat diese Trägerver-
eins-Lösung aber zwischenzeitlich 
abgelehnt. 
 
Das Bundesministerium für Arbeit - 
wie die Arbeitsgemeinschaft der 
Deutschen Hauptfürsorgestellen - 
drängt weiter auf eine Beteiligung 
der Nürnberger Bundesanstalt an 
dem Modellvorhaben. Der zustän-
dige Ausschuß der Selbstverwal-
tung der Bundesanstalt für Arbeit 
hat sich nun vor einigen Tagen er-
freulicherweise grundsätzlich posi-
tiv zu den Integrationsfachdiensten 
und der Zusammenarbeit mit ihnen 
geäußert. Es ist also zu hoffen, daß 
das Modellvorhaben doch noch 
1997 beginnt. 
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"Supported Employment - more than a job"  
- Christy Lynch: Ideen und Visionen zur konzeptionellen Weiterentwicklung von Un-
terstützter Beschäftigung 
-Zusammenfassung der Tagungsbeiträge von Eva-Maria Fehre 
 
 

hristy Lynch ist Präsident der 
EUSE, der europäischen Union 
für Unterstützte Beschäfti-

gung, die 1990 als ein Zusam-
menschluß der nationalen Verbände 
(von Integrationsfachdiensten, Pro-
jekten und Initiativen für unter-
stützte Beschäftigung) gegründet 
wurde. In Referaten und Diskussi-
onsbeiträgen zog LYNCH die Zu-
hörerInnen in seinen Bann. Mittels 
eines Vortragsstils voller Witz und 
Phantasie stellte er Denk- und 
Handlungsansätze, Lösungsideen 
vor, die durch Einfallsreichtum und 
Selbstverständlichkeit - quer zu 
traditionellen Denkschablonen - be-
stachen. Die nüchterne Zusammen-
fassung seiner vielfältigen Ta-
gungsbeiträge kann somit nur unzu-
reichend die innovative Wirkung 
seiner Ideen und Visionen wider-
spiegeln. 
 
Hauptvortrag "Unterstützte 
Beschäftigung - mehr als die 
Vermittlung eines Arbeits-
platzes" 
 

as Konzept der unterstützten 
Beschäftigung gründet sich 
auf fünf (Menschen-) Rechte 

behinderter Personen:  
• Das Recht auf Achtung der 

menschlichen Würde. (Dignity)  
• Das Recht auf Freiheit der Wahl 

in allen Lebenslagen. (Choices)  
• Das Recht, zwischenmensch-

liche Beziehungen aufzubauen 
und gleichberechtigt am sozia-
len Geschehen teilzunehmen. 
(Relationship)  

• Das Recht, eine aktive Rolle in 
der Gesellschaft zu spielen. 
(Contribution)  

• Das Recht, integriert in der 
Ortsgemeinde zu leben. (Ordi-
nary places) 

 

Zu Menschen mit einer Behinde-
rung und ihrem (Arbeits-) Leben 
werden gemäß den traditionellen 
Anschauungen der Behindertenar-
beit oft nur folgende Aspekte asso-
ziiert: Begrenztes Entwicklungspo-
tential, Problemverhalten, umfas-
sende Pflege und Betreuung, einfa-
che und gleichförmige Tätigkeiten, 
etc. Entsprechend reduktionistisch 
gestalten sich die Formen des ge-
sellschaftlichen Umgangs mit be-
hinderten Menschen : Absonderung 
in Sondereinrichtungen, d.h. Werk-
statt für Behinderte, Tagesförder-
stätte. 
 
Das Konzept der Unterstützten Be-
schäftigung fußt in anderen, neuen 
Ideen und Denkweisen.   
 
Grundsätze eines neuen Denkens 
und Handelns im Rahmen von  
Unterstützter Beschäftigung  
 
• Alle Menschen wollen ihr Le-

ben selbst bestimmen und Ent-
scheidungen treffen, dazu benö-
tigen sie gute Information und 
Unterstützung.   

• Vielfältige Perspektiven sind 
wichtig, ExpertenInnen haben 
nur eine unter anderen.   

• Motivation, Wünsche, Stärken 
und Ziele einer Person sind 
wichtige Ausgangspunkte der 
Hilfe und nicht die Behinde-
rung. Menschen mit gleicher 
Behinderung haben unterschied-
liche Fähigkeiten, Wünsche und 
Ziele.   

• Menschen hören nie auf, sich zu 
entwickeln. Jeder kann lebens-
lang lernen.   

• Menschen wollen gefordert 
werden, dazulernen und sich 
entwickeln.   

• Menschen suchen Kontakt zu 
anderen und bauen Sympathien 
und Beziehungen auf und wol-
len anderen etwas bedeuten.   

• Menschen versuchen in ihrem 
Leben die gleichen Wünsche zu 
befriedigen (Sicherheit, Bezie-
hung, Entwicklung, Anerken-
nung).   

• Menschen haben ihre individu-
ellen Probleme und benötigen 
daher auch individuelle Prob-
lemlösungen. 

 
Für den beschriebenen Paradig-
menwechsel bedarf es nach 
LYNCH gleichzeitiger und zielge-
richteter Interventionen auf mehre-
ren Ebenen. Die Interventionsebe-
nen betreffen die behinderte Per-
son, die BetreuerInnen, verschiede-
ne Dienstleistungsbereiche, Eltern 
und Angehörige, Arbeitgeber, Ar-
beitskollegInnen und, last but not 
least, die Kostenträger, Verwaltun-
gen und Gesetzgeber. 
 
 
Unterstützte Beschäftigung 
für Menschen mit schwersten 
Körper- und Mehrfachbe-
hinderungen 
 

m Rahmen einer Vorkonferenz 
stellte LYNCH das irische Pro-
jekt "Challenge" vor, ein ermuti-

gendes Beispiel für die erfolgreiche 
Integration schwerstmehrfachbe-
hinderter Menschen auf den allge-
meinen Arbeitsmarkt.  
Anhand von Berichten, sowie Dias 
und Filmausschnitten, die einzelne 
Behinderte an ihrem Arbeitsplatz 
zeigten, wurden Menschen mit ih-
rer Lebens- und Arbeitsbiographie, 
mit ihren Fähigkeiten, Interessen, 
Zielen und Träumen deutlich. 
LYNCH, der auf eine nunmehr 
zehnjährige Erfahrung zurückbli-
cken kann, geht prinzipiell davon 
aus, daß niemand als zu behindert 
angesehen werden kann, als daß er 
nicht mit individuell zugeschnitte-
ner Unterstützung dauerhaft in den 
allgemeinen Arbeitsmarkt integriert 

C 
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werden könnte. Statt endlos über 
real existierende und vor allem 
phantasierte Schwierigkeiten zu re-
den und zu schreiben, fordert 
LYNCH zum praktischen Tun auf. 
Es gibt weder ein Patentrezept, 
noch die eine richtige Lösung, son-
dern eine große Vielfalt an Denk-
modellen, Handlungsweisen und 
positiven Erfahrungswerten. Gera-
de durch die Anwendung der we-
sentlichen Aspekte des Modells 
von Unterstützter Beschäftigung 
auf schwerstbehinderte Menschen 
ist ein Synergieeffekt für das 
Dienstleistungsmodell Unterstützte 
Beschäftigung zu erwarten. 
 
Gemäß dem "job creating" Modell 
werden geringste Ansätze von 
Handlung für die Entwicklung von 
Arbeit genutzt, beginnend mit Be-
schäftigungszeiten von einer Stun-
de pro Tag.  
 
Ebenen des Integrationsprozesses 
von schwerstbehinderten Men-
schen: 
• Zulassen,  
• Mit-tun-Wollen,  
• Selbsttun  
 
Über diese Ebenen gestalten sich 
die Interaktionsprozesse mit 
schwerstbehinderten Menschen. 
 
 
Fragen zur individuellen Suche 
und Gestaltung von Arbeitsplät-
zen  
• Was kann jemand ?  
• Wo ist sein Können von Nut-

zen?  
• Wo paßt es hin ? 
 
Dies sind entscheidende Fragen zur 
Identifizierung und Gestaltung in-
dividuell adaptierter Arbeitsplätze.  
 
Die persönliche Zukunftsplanung, 
d.h. die Wahrnehmung der Stärken, 
Wünsche, Vorlieben und Ziele ei-

ner Person, ist der Ausgangspunkt 
jeglicher Planungsprozesse.  
 
Arbeitsplatzanalysen werden mit 
dem Ziel durchgeführt, geeignete 
Arbeitstätigkeiten für Schwerstbe-
hinderte zu identifizieren. Einfache 
Tätigkeiten, die zuvor auf mehrere 
Arbeitsplätze verteilt waren, wer-
den zu einem neuen, bisher nicht 
existierenden Arbeitsplatz zusam-
mengefaßt.  
Das unverzichtbare Training, die 
notwendige, individuell zugeschnit-
tene Unterstützung, möglicherweise 
auf Dauer und Intensität ausgerich-
tet, erfolgt seitens eines Arbeitsas-
sistenten, nachdem die Arbeitsstelle 
gefunden und entwickelt wurde.  
Zur Entwicklung von Hilfsmitteln 
und Maschinen, die die Beeinträch-
tigungen einer schwerstbehinderten 
Person angemessen kompensieren, 
bedarf es Fachwissen und Einfalls-
reichtum, im Rahmen von interdis-
ziplinär besetzten Arbeitsgruppen. 
 
Fazit von LYNCH: Um dem Ziel: 
"Unterstützte Beschäftigung für 
Menschen mit schwersten Körper- 
und Mehrfachbehinderungen" nä-
herzukommen, bedarf es weiterer 
intensiver Entwicklungsprozesse  
(i. S. von Praxisprojekten, wissen-
schaftlicher (Begleit-) Forschung) 
voller Kreativität und Optimismus, 
vor allem gemeinsam mit behinder-
ten Menschen. 
 
 
Erfahrungen und Ideen zur 
Umstrukturierung der 
Werkstatt für Behinderte in 
ambulant unterstützte Ar-
beitsplätze 
 

er Umstrukturierungsprozeß 
einer WfB erfordert die volle 
Konzentration der Arbeit auf 

das Betreuungspersonal und ihre 
spezielle Qualifizierung. Veränder-
te Anforderungen hinsichtlich des 
Rollen- und Kompetenzverständ-

nisses müssen begriffen, akzeptiert 
und umgesetzt werden. Zur Bewäl-
tigung dieses radikalen Wand-
lungsprozesses benötigt die Mitar-
beitersehaft einer WfB umfangrei-
che begleitende Unterstützung.  
Das Überwinden gedanklicher Li-
mitierungen erfordert Zeit und 
Kraft. Erst die veränderte Wahr-
nehmung des behinderten Men-
schen führt zu einer veränderten 
Praxis. LYNCH spricht von "red 
herrings", d.h. Scheinargumenten, 
Ausreden, Abwehrstrategien, um 
die Arbeit und den Erhalt einer 
WfB zu legitimieren. Als typische 
"red herrings" benennt er :  
Hohe Massenarbeitslosigkeit, Epi-
lepsie, Verhaltensauffälligkeiten, 
Pflegebedürftigkeit, fehlendes Per-
sonal und Geld, unzureichende 
Qualifikation der behinderte Per-
son, u.a. 
"Die Erfahrung, das Wissen ist erst 
dann vorhanden, wenn man es ver-
sucht hat. Anderenfalls verharrt 
man auf der Ebene der Ignoranz 
und der Glaubenssätze". (LYNCH) 
Gemäß einer "Politik der offenen 
Tür" muß in Zeitungsartikeln, El-
ternbriefen, öffentlichen Veranstal-
tungen laufend über die Planung 
und Durchführung des Umstruktu-
rierungsprozeß informiert werden.  
 
Eine Umschichtung der finanziellen 
und materiellen Mittel der berufli-
chen Rehabilitation ist erforderlich. 
Maßnahmengelder gehören letztlich 
in die Hände der Betroffenen und 
sind nicht an Einrichtungen zu bin-
den. Als Übergangsphase sind auch 
Modelle der Mischfinanzierung 
denkbar. In den USA, in England 
und Irland gibt es erfolgreiche Bei-
spiele für die Überführung von sta-
tionären Rehabilitationseinrichtun-
gen in ambulante Formen der beruf-
lichen Integration. 
 
Resümee: Es muß nicht nur die 
WfB oder Tagesförderstätte sein ! 
 
 

D 



Stand der Entwicklung und Perspektiven von Unterstützter Beschäftigung  

BAG UB • impulse, Nr.5/6, September 1997 - Seite 23 
 

 

Vom Normalisierungskonzept zur Lebensqualität 
- Thesen - 
von Gertrud Meuth 
 
Vom Konzept der Aussonderung 
(Ausgrenzung, Beschützen) über 
die Normalisierung und Integration 
(Zugang zu "normalen“, „typi-
schen", dem üblichen Standards 
entsprechenden Lebensbedingun-
gen) zum Konzept der Lebensquali-
tät; 
 
Kritik am Normalisierungskonzept 
durch die Frauen- und Selbstbe-
stimmungsbewegung, Kritik an ei-
nem verbreiteten Normalitätsbeg-
riff, der Geschlechterhierarchie und 
die Behindertseinfrage außer acht 
läßt, also von einer männlich domi-
nierten Vorstellung von nichtbe-
hinderter Normalität ausgeht, zu 
der Männer und Frauen mit Behin-
derung Zugang erhalten sollen; 
 
Plurale "Standards", im Sinne einer 
qualitativ neu zu definierenden 
Normalität, werden in einem 
"gleichwertigen Dialog" (Schön-
wiese) von allen Gruppierungen, 
auch von den bisher Ausgeschlos-
senen, entwickelt und mitbestimmt 
werden müssen. 
 
Das Konzept der Lebensqualität hat 
zwei, nicht voneinander trennbare 
Dimensionen: 
 
• eine objektive, die beobachtba-

ren Aspekte des Wohlergehens 
betreffend, die Versorgungsqua-
lität, die (auch quantifizierbar) 
an sozialen Indikatoren und an 
immateriellen Komponenten 
festgemacht wird; und es hat 

• eine subjektive, die subjektive 
Wahrnehmung und Bewertung 
der zur Verfügung stehenden 
objektiven Lebensbedingungen 
betrifft. Das subjektive Wohler-
gehen oder die subjektive Zu-
friedenheit kann aber nur über 
die jeweiligen Subjekte selbst in 
Erfahrung gebracht werden. Ihre 
Wahrnehmung und Bewertung 
ist der Maßstab für die subjekti-
ve Einschätzung, die nur über 
den Dialog im Sinne eines viel-
fältigen verbalen und nonverba-
len Kommunikationsprozesses 
ermittelt werden kann. 

 
Lebensqualität wird definiert als 
ein Zusammentreffen von objekti-
vem und subjektivem Wohlerge-
hen. 
 
Das Konzept der Lebensqualität ist 
eine Provokation für das klassische 
(Defizit- und Pathologiemodell) 
und das modernisierte (Integration) 
Selbstverständnis in der Behinder-
tenhilfe, weil Menschen mit Behin-
derung Aspekte der ersten Dimen-
sion, gesellschaftliche Standards, 
vorenthalten werden, und weil im 
gängigen Verständnis Frauen und 
Männern mit Behinderung, insbe-
sondere mit geistiger Behinderung, 
eine Beurteilungsfähigkeit, also ei-
ne subjektive Bewertung (zweite 
Dimension) abgesprochen wird, al-
so gar nicht zugetraut wird. 
Das Konzept stellt die „normalen“ 
Denkmuster und Haltungen vom 
Beschützen, Wissen-was-gut-ist für 
„unsere“ Behinderten, vom Versor-

gen und Bevormunden und die da-
zugehörigen Personen, die sich mit 
diesen Mustern identifizieren, radi-
kal in Frage. 
Konsequenzen für ein Beratungs-
konzept, als kommunikativem 
Handlungskonzept, in beruflichen 
Übergangsprozessen: 
 
• Regionalorientierung und Re 

gionalanalyse 
• Geschlechterdifferenz und 

Geschlechterhierarchie 
• Personalberatung als gemein-

samer Lern- und Problemlö-
sungsprozeß 

 
Personalberatung, verzahnt betrieb-
liche Personalkonzepte und die In-
tegrationsidee, ist ein Beitrag zum 
Gelingen beruflicher Neu- und 
Umorientierungen (Bewältigung 
des Wechsels von „Welten“ ). 
Sie findet statt als Kooperati-
onsprozeß zwischen Fachdienstmi-
tarbeiterInnen und den Beteiligten-
gruppen: 
 

• Frauen und Männern, die 
sich beruflich verändern, 

• VertreterInnen von Betrie-
ben und Verwaltungen, 

• Vertreterlnnen des sozialen 
und administrativen Umfel-
des. 

 
Literatur: 
MEUTH, G.: Beratungskonzept zur berufli-

chen Integration. Abschließender For-
schungsbericht der wissenschaftlichen Be-
gleitung. Reutlingen: Ev. FH für Sozial-
wesen 1996 



Stand der Entwicklung und Perspektiven von Unterstützter Beschäftigung  

BAG UB • impulse, Nr.5/6, September 1997 - Seite 24 
 

 

 

upported Employment ist ein 
innovatives und in vielen Län-
dern immer noch ein neues 

Konzept der beruflichen und sozia-
len Integration von Menschen mit 
Behinderungen. Gerade deshalb 
braucht Supported Employment 
Forschung. Denn wissenschaftliche 
Forschung kann zu einem beträcht-
lichen Ausmaß bei der öffentlichen 
Anerkennung und Durchsetzung 
dieses Konzeptes helfen. Ich sehe 
in diesem Zusammenhang vor al-
lem fünf Aufgaben für Forschung: 
 
l.  Dokumentation: Die erste und 
eine der wichtigsten Aufgaben ist 
es, Daten und  Fakten, die sich aus 
den Aktivitäten des Supported Em-
ployment ergeben,  festzuhalten 
und überprüfbar zu machen. Dazu 
gehören beispielsweise Daten zur  
Zahl der vermittelten Personen, 
zum Grad ihrer Behinderung, zur 
Form der  Unterstützung, zu den 
Strategien der Vermittlung, zur Art 
der Arbeitsverhältnisse  etc. 
 
2. Evaluation: Die zweite, sehr 
wichtige Aufgabe der Forschung ist 
es, die  Ergebnisse, d.h. Erfolge a-
ber auch Mißerfolge des Supported 
Employment  nachzuweisen. Dies 
bezieht sich - an erster Stelle - auf 
die Menschen mit  Behinderung 
selbst, auf die Frage, ob und wie 
sich durch ihre berufliche und  so-
ziale Integration die Qualität ihres 
Lebens verbessert. Zum zweiten 
aber auch  auf das Konzept selbst, 
d.h. auf die Frage, ob die beabsich-
tigten Ziele auch erreicht werden 
können. Es sind die überzeugends-
ten Forschungsergebnisse zu  Sup-
ported Employment, daß es gelang 
nachzuweisen, daß Menschen mit 
Behinderungen sehr viel mehr als 
bisher gedacht auf regulären Ar-
beitsplätzen beschäftigt werden 
können und daß sie persönlich da-
von sehr profitieren. 

3. Extention: Forschung kann und 
muß auch dazu beitragen, den 
Blickwinkel  auszuweiten. In die 
Untersuchung regionaler oder auch 
nationaler Aktivitäten des  Suppor-
ted Employment müssen immer 
auch Erfahrungen und Konzepte  
überregionaler und internationaler 
Art einbezogen werden. Auswei-
tung des  Blickwinkels heißt aber 
auch, Supported Employment nicht 
losgelöst von anderen  gesellschaft-
lichen Prozessen und sozialpoliti-
schen Rahmenbedingungen zu  un-
tersuchen. Es muß immer auch da-
nach gefragt werden, welche Aus-
wirkungen  Supported Employment 
auf andere Systeme wie beispiels-
weise die Situation in  Werkstätten 
für Behinderte hat oder auch auf 
den gesellschaftlichen Umgang mit  
Behinderung. 
 
4. Abstraktion: Wissenschaftliche 
Forschung ist auch gefragt, zu einer 
theoretischen Fundierung und Aus-
arbeitung des Konzeptes des Sup-
ported Employment beizutragen. 
 
5. Multiplikation: Forschung spielt 
eine wesentliche Rolle bei der 
Verbreitung von Supported 
Employment. Durch die einfache 
Tatsache, daß Forschungsergebnis-
se   in gedruckter Form vorliegen, 
werden die Ergebnisse - unabhän-
gig von konkreten   Personen - an 
jedem beliebigen Ort verfügbar und 
nachvollziehbar. Forschung   kann 
also auch einen nicht zu unterschät-
zenden Beitrag zur 
Öffentlichkeitsarbeit   des 
Supported Employment leisten. 
 

3. EUSE - Konferenz 
15.-16. Mai 1997  
in Oslo.  
von Stefan Doose 
 

Die dritte Tagung der European 
Union of Supported Employment 
(EUSE) fand vom 15.-16. Mai 
1997 mit über 550 TeilnehmerIn-
nen aus vielen Ländern Europas in 
Oslo statt. Es gab eine Vielfalt von 
Informationen in Arbeitsgruppen 
und den Plenumsveranstaltungen. 
Supported Employment ist mitt-
lerweile zu einer europäischen 
Bewegung geworden. Interessant 
waren auch Berichte über Suppor-
ted Employment Projekte mit star-
ker Beteiligung der Nutzer (sog. 
consumer driven services). 
 

Besonders beeindruckt hat mich 
auch die englischsprachige Rede 
von Sten Erik Holstad, einem un-
terstützten Arbeitnehmer mit 
Down-Syndrom, über seinen Ar-
beitsplatz als Bürohelfer. Allen 
denen, die auch gewettet hätten, 
daß Herr Holstad aus Irland kom-
men muß, da ein Mensch mit 
Down-Syndrom keine Fremdspra-
che lernen kann, sei gesagt, daß 
Sten Erik Holstadt nicht nur Eng-
lisch spricht, sondern auch 
Deutsch, Spanisch, Dänisch, etwas 
Finnisch, norwegische Gebärden-
sprache und...und ...  
Da er gerne seine Wohngruppe 
verläßt und reist, könnte er zur 
nächsten Tagung der BAG UB 
nach Deutschland eingeladen wer-
den und von Supported Employ-
ment in Norwegen erzählen.  
Die vierte EUSE Tagung wird im 
Frühjahr 1999 in Rom stattfinden. 
 

Der englischsprachige Tagungsbe-
richt enthält viele aktuelle Berichte 
über die internationale Entwick-
lung von Supported Employment.  
 

Bezug für 150 norwegische Kronen 
plus Porto über die 
Norwegian Union of Supported Em-
ployment, c/o Optima  
Hegdehaugsveien 36a, N-0352 Oslo, 
FAX 00 47 22 56 83 14,  
Email: optima@sn.no (ca.200 S.). 

S 

Aufgaben der Forschung für  
Supported Employment 
von Prof. Dr. Rainer Trost 
 



Stand der Entwicklung und Perspektiven von Unterstützter Beschäftigung  

BAG UB • impulse, Nr.5/6, September 1997 - Seite 25 
 

 

Schließungsprozesse auf dem Arbeitsmarkt und 
Unterstützte Beschäftigung 
von Prof. Dr. Mair, Forschungsstelle Unterstützte Beschäftigung, Universität Münster 
 
Einleitung 
 

nstelle einer Definition: "was 
sind soziale Schließungs-
prozesse?" lassen Sie mich auf 

ein markantes historisches Beispiel 
verweisen: Die Gilden und Zünfte 
im Hochmittelalter. Nur wer auf-
grund zunehmend rigider Nachfol-
ge- und Aufnahmeregelungen die 
Berechtigung zum Eintritt hatte o-
der erwarb, war Mitglied. Alle an-
deren blieben i.d.R. für immer 
draußen. Schließungsprozesse for-
cieren also die Entstehung sozialer 
Ungleichheiten und einer über-
schüssigen Bevölkerung, die von 
bestimmten Teilhabemöglichkeiten 
ausgeschlossen bleibt. 
Ich werde mein Thema in drei 
Schritten behandeln: 
• Im ersten werde ich die gegen-

wärtig dominierenden Formen 
von Schließungsprozessen auf 
dem Arbeitsmarkt skizzieren; 

• im zweiten werde ich Überle-
gungen anstellen, wo angesichts 
dieser Prozesse Chancen beste-
hen, im Rahmen Unterstützter 
Beschäftigung Arbeitsplätze zu 
erschließen;  

• im dritten will ich begründen, 
weshalb Maßnahmen zur Un-
terstützten Beschäftigung ange-
sichts der gegenwärtigen Ent-
wicklung auf dem Arbeitsmarkt 
um so mehr politisch geboten 
sind. 

  
I Gegenwärtige Schlie-

ßungsprozesse auf dem 
Arbeitsmarkt 

 
Die folgenden Analysen knüpfen an 
verschiedene Studien und Untersu-
chungen - z.B. der Hans-Böckler-
Stiftung: „Arbeit 2000“ (rowohlt 
1994), von Friebel u.a. 1996 - so-
wie an ähnliche theoretische Über-
legungen von Heinze u.a. (1979) 
an. Danach stellte bereits Max We-

ber fest, daß Märkte, zumal Ar-
beitsmärkte durch vielfältige Rege-
lungen gesichert, gleichsam be-
wacht und umfriedet werden; Rege-
lungen, die sowohl die Art, Qualität 
und Quantität des Angebots an Ar-
beitskräften, als auch die entspre-
chende Nachfrage danach kon-
trollieren und limitieren. Ein Inte-
resse daran besteht i.d.R. - wenn 
auch aus verschieden gearteten 
Gründen - auf beiden Seiten. Sol-
che Regelungen haben die Deckung 
bestimmter Bedarfe in einem ge-
wissen Umfang und auf einem ge-
wissen qualitativen Niveau trotz 
fortwährender Konkurrenz kalku-
lierbar zu machen und zu sichern. 
Und sie sollen den Zustrom kon-
kurrierender (Arbeitskraft-
)Anbieter aus allen möglichen an-
deren Teilmärkten und Regionen 
sowie zu fast jeglichen Konditionen 
verhindern. 
Meine Ausgangsthese ist, daß auch 
gegenwärtig derartige Schließungs-
prozesse auf dem Arbeitsmarkt 
stattfinden und Maßnahmen der 
Unterstützten Bechäftigung ihnen 
daher Rechnung zu tragen und stra-
tegisch entgegenzuwirken haben. 
Damit ist nicht bestritten, daß stel-
len- und zeitweise auch kalkulierte 
Öffnungsprozesse feststellbar sind - 
welche jedoch nicht identisch sind 
mit Deregulierungsprozessen; doch 
diese Öffnungsprozesse dürften - 
zumal in Zeiten eines Arbeitskräf-
teüberangebotes - i.d.R. nur einer 
funktionalen Lockerung und damit 
Aufrechterhaltung von Schlie-
ßungsprozessen dienen. Es wird 
daher zwar zweckmäßig sein, sol-
che partiellen Öffnungsprozesse 
zielgenau wahrzunehmen und zu 
nutzen, sie aber gerade nicht zu ü-
berschätzen oder allein darauf zu 
warten. - Weil wir nicht warten 
wollen, darum gibt es Unterstützte 
Beschäftigung. 

Die Frage, die sich stellt, ist daher: 
Welche Gestalt haben diese Schlie-
ßungsprozesse heute? Oder: wel-
cher Mechanismen bedienen sich 
diese in der gegenwärtigen Ar-
beitsmarktlage?  
Zwei Formen von Schließungen 
bestimmen gegenwärtig die Szene-
rie: 
1. Spaltungen des Arbeits-

marktes und 
2. Auslagerung von Bereit-

stellungskosten 
 
1. Spaltungen des Arbeitsmarktes  
Das bedeutet: für folgende Katego-
rien von Arbeitskräften entstehen 
relativ separate, in sich geschlosse-
ne Teilarbeitsmärkte: 
 
a) Insbesondere in technisch hoch 
entwickelten Produktions- und 
Dienstleistungsunternehmen wird 
zunehmend eine Kernbelegschaft 
zum produktiven bzw. maßgebli-
chen Kern des Unternehmens. 
Kennzeichnend für sie sind ihre 
gemeinsame, wenn auch nach Auf-
gaben differierende Verantwort-
lichkeit sowie eine enge wechsel-
seitige Kooperation und dichte 
Kommunikation. Dementsprechend 
sind flache Hierarchien und eine 
geringe Arbeitsteilung ("lean-
produktion") funktional. Die je-
weiligen Arbeitsteams besitzen für 
ihren definierten Aufgabenbereich 
hohe Handlungsautonomie. Dies ist 
verbunden mit einem Abbau über-
kommener Machtpositionen, Privi-
legien und Nischen einerseits und 
einer Delegation und Auslagerung 
all der Tätigkeiten andererseits, die 
nicht zum Kernbereich der eigenen, 
d.h. "eigentlichen" Aufgabener-
füllung zählen. Solche Tätigkeiten 
werden mit detaillierten Maßgaben 
entweder an andere, ver-
gleichsweise "randständige" Be-
schäftigte oder an Unternehmen 
außerhalb vergeben.  

A 
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Ein wichtiges Moment der relativen 
Autonomie dieser Kernbelegschaf-
ten und ihrer Abgrenzung gegen-
über anderen ist eine weitgehend 
selbständige Personalrekrutierung 
nach dem Muster der Kooptation. 
Das heißt: die Kernbelegschaft er-
gänzt, erweitert, erneuert sich - im 
Rahmen der Erfüllung ihrer Aufga-
ben weitgehend selbst.  
 
Dem ist i.d.R. vorgeschaltet eine 
kurze Einarbeitungszeit auf Bewäh-
rung, die zum einen der Erprobung 
und Prüfung dient und zum anderen 
einer gezielten betriebsinternen 
Einführung und Anleitung, die auf 
die Eigenarten der Person und des 
Arbeitsplatzes abgestimmt ist. In 
diesem Arbeitsmarktsektor haben 
sich so gleichsam Formen der "Un-
terstützten Beschäftigung" seit lan-
gem als etwas Selbstverständliches 
etabliert und bewährt; diese werden 
allerdings vom Betrieb bzw. vom 
jeweiligen Arbeitsteam in eigener 
Regie organisiert und finanziert.  
 
b) Je mehr die Ausdifferenzierung 
derartiger Kernbelegschaften oder 
Kernbetriebe im Produktions- und 
Dienstleistungsbereich fortschreitet, 
um so mehr entsteht ergänzend mit 
unterschiedlicher Nähe hierzu ein 
vielfältiger Kranz von peripheren 
(„Rand-“) Belegschaften, auf-
tragsabhängigen Beschäftigungs-
formen und Unternehmen.  
 
Kennzeichnend hierfür ist, daß Art, 
Umfang und Dauer der Beschäf-
tigung abhängen von den Aufträ-
gen, die vergeben, überlassen, zu-
geteilt werden. Sie sind nicht nur 
weit mehr und unmittelbarer als 
Kernbelegschaften den konjunktu-
rellen, saisonellen, periodischen 
Auftragsschwankungen sowie den 
Rationalisierungseffekten, techno-
logischen Neuerungen ausgeliefert, 
sondern auch darauf angewiesen, 
überhaupt Aufträge zu erhalten; 
und sie müssen diese sodann zu-
friedenstellend, kostengünstig, ter-
mingerecht, qualitativ verläßlich 
etc. erfüllen können. Jedenfalls 
müssen sie das erwarten lassen. Um 

solche Zuverlässigkeit zu sichern, 
kann es zwar zweckmäßig sein, 
längerfristige Aufträge zu verein-
baren und zu garantieren, also ei-
nen Stamm von zuarbeitenden Be-
schäftigten oder Unternehmen zu 
halten, aber dies geschieht immer 
unter Vorbehalt, nämlich unter der 
Bedingung eines vorteilhaften Kos-
ten- und Qualitätsvergeichs und 
fortbestehenden Bedarfs.  
 
So entsteht eine fortwährende 
Spannung. Solche disponiblen 
(„Rand-“) Belegschaften sollen ei-
nerseits jeweiligen Aufträgen ent-
sprechend verfügbar, verläßlich 
und motiviert sein und sich ande-
rerseits auf diskontinuierliche und 
wechselnd anspruchsvolle und 
dringliche Aufträge einstellen. Das 
gilt auch, wenn derartige Aufträge 
an entsprechende Subunternehmen 
deligiert werden. Diese stehen so 
vor dem Problem, einerseits ausrei-
chend motivierte und qualifizierte 
Mitarbeiter zur Verfügung zu ha-
ben, wenn Aufträge erfolgreich 
eingeworben und erfüllt werden 
sollen. Andererseits müssen sie bei 
Auftragsflauten und -einbußen 
schnellstens "reduzieren", d.h. alle 
Verpflichtungen Mitarbeitern ge-
genüber aufkündigen.  
 
So gelten für diesen Teil des Be-
schäftigungssektors am ehesten die 
Gesetze des freien Marktes, jeden-
falls annähernd. Es finden je nach 
Auftragslage und -anforderungen 
fortwährende Freisetzungen und 
auch neu Rekrutierungen aktuell 
verwendbarer Arbeitskräfte statt; 
von Arbeitskräften, die im Ver-
gleich kostengünstig und wenig 
Folgekosten und Fol-
geverpflichtungen erwarten lassen, 
die dennoch motiviert und entspre-
chend qualifiziert sowie ausrei-
chend anpassungs- und lernfähig 
sind.  
 
Eine arbeitsmarktpolitische Heraus-
forderung wird daher sein, über 
Auftragsschwankungen hinweg die 
Organisation qualifizierter Ar-
beitszusammenhänge (Betriebs-
teilen oder Subunternehmen) die 

entsprechend disponibel und 
gleichwohl konkurrenzfähig sind, 
oder zumindest die Qualifikation 
und Motivation der potentiellen 
Arbeitskräfte auch über Phasen vo-
rübergehender Unterbeschäftigung 
hinweg an jeweiligen Standorten 
aufrechtzuerhalten, also zu verhin-
dern, daß dieser Arbeitsmarktsektor 
nach und nach zusammenbricht. 
 
 
c) Die Zeitarbeits- oder Aushilfs-
kräfte bilden gewissermaßen die 
letzte Reserve des Arbeitsmarktes. 
Ihre Beschäftigungsperspektiven 
sind qua Definition von Anfang an 
begrenzt. Sie haben sich möglichst 
schnell und flexibel, d.h. reibungs-
los in bestehende Arbeitszusam-
menhänge auf Zeit oder Abruf ein-
zufügen; die erforderlichen Quali-
fikationen sind - soweit solche vor-
ausgesetzt werden - i.d.R. bereits 
mitzubringen.  
 
Wer auf diesem Teilarbeitsmarkt 
welchen Job findet und für wie lan-
ge Zeit, das hängt eher von Zu-
fällen ab; nämlich davon, wo auf-
grund von Ausfällen anderer, auf-
grund saisonaler oder episodischer 
Arbeiten und Aufträge, in Folge ei-
nes Auftragsbooms etc. Aushilfs-
kräfte gebraucht werden. Glück hat, 
wer über eine solche befristete 
Aushilfstätigkeit den Einstieg in ein 
kontinuierliches Arbeitsverhältnis, 
eventuell sogar in Kernbelegschaf-
ten, findet. Nichts ist unmöglich, 
nur zu rechnen damit ist nicht. 
 
Wahrscheinlicher ist ein laufender 
Arbeitsplatzwechsel und die stän-
dige Drohung längerwährender Ar-
beitslosigkeit sowie fortschreiten-
der Unterbezahlung auch bei Über-
qualifikation. 
 
Im Prinzip funktioniert dieser Teil 
des Arbeitsmarktes nur bei einem 
generellen Arbeitskräfteüberange-
bot und wenn den betreffenden Ar-
beitskräften eine komplementäre 
Alternativrolle bzw. Subsistenz-
sicherung (als Nebenerwerbsland-
wirt oder -handwerker, als Student, 
Frührentner, Hausfrau, "Gast-
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arbeiter" oder vielleicht auch als 
Behinderter etc. offensteht, jeden-
falls ist die wiederholte Erwerbslo-
sigkeit durch Transfereinkommen 
(Arbeitslosenhilfe, -geld, Ausbil-
dungsbeihilfen, Sozialhilfe etc.) 
oder von den Betroffenen selbst zu 
überbrücken. Damit werden aller-
dings den Sozialversicherungs-
systemen oder anderen Transfersy-
stemen sowie letztlich den subsidiä-
ren Solidarsystemen wie der Fami-
lie Arbeitsmarktkosten aufgebürdet. 
 
 
d) Einen Teilarbeitsmarkt mehr o-
der weniger außer Konkurrenz stel-
len die vielerlei Sonderarbeits-
märkte dar. Ihr gemeinsames 
Kennzeichen ist, daß sie Arbeit für 
Personengruppen organisieren, die 
auf den anderen Arbeitsmärkten 
kaum konkurrenzfähig sind oder als 
solche gelten. Dadurch gerät dieser 
Teilarbeitsmarkt allerdings in Ge-
fahr, zum Auffangbecken all derer 
zu werden, die aufgrund ir-
gendwelcher individueller Beein-
trächtigungen - ausgenommen 
mangelnde Arbeitswilligkeit und 
Anstrengungsbereitschaft - keine 
Chance auf dem Arbeitsmarkt ha-
ben oder mit dieser Begründung 
von ihm ferngehalten werden. Un-
terstützte Beschäftigung stellt ge-
wissermaßen eine gezielte Ge-
genstrategie gegen diese Tendenz 
dar.   
 
 
 

2. Auslagerung von Bereitstel-
lungskosten 
 
Die eben skizzierten mehr oder we-
niger offensichtlichen Schließungs-
prozesse mittels Aufspaltung von 
Arbeitsmärkten, durch die be-
stimmten Personengruppen der Zu-
gang zu einzelnen Teilmärkten 
verwehrt wird, werden noch überla-
gert und zum Teil verstärkt durch 
eine zweite Form von Schließungs-
prozessen. Diese bezwecken, be-
stimmte Kosten vom Arbeitsmarkt 
fernzuhalten; Kosten, die notwen-
digerweise entstehen und aufge-
bracht werden müssen, wenn Ar-
beitsmärkte zustandekommen und 
funktionieren sollen. Bevor die Ar-
beitskraft nämlich marktfähig, d.h. 
qualifiziert, diszipliniert, motiviert 
ist, sind Vorleistungen erforderlich; 
ebenso verursacht die Bereitstel-
lung (Wartezeiten, Bewerbungs- 
und Auswahlverfahren) sowie das 
Aushandeln von Arbeitsbedingun-
gen und -regelungen und die Einar-
beitung Kosten. Hinzu kommen 
branchenspezifische, saisonell und 
konjunkturell bedingte Auftrags-
minderungen und damit mangelnde 
Arbeitskräfteauslastung. All das 
verursacht Kosten, die im Rahmen 
eines funktionsfähigen Marktes im 
Vorfeld und als Folge entstehen.  
 
Die Streitfrage ist jedoch, wem die-
se Kosten zugerechnet werden, also 
welcher anteilmäßiger Betrag von 
wem aufzubringen ist. Unbestreit-
bar ist gegenwärtig die Tendenz zu 
erkennen, den Arbeitsmarkt, d.h. 
die Preisbildung gleichsam zu be-
reinigen von allen solchen "Ne-
ben"-Kosten. Diese werden entwe-
der den Arbeitskraftanbietern als 
ihre eigene Vorleistung bzw. ihr ei-
genes Risiko aufgebürdet oder aber 
staatlichen Leistungssystemen ü-
berantwortet. Diese sind damit aber 
zunehmend überfordert. Also wer-
den, soweit möglich, die vom 
Markt ausgeschlossen oder bereits 
ferngehalten, die dazu zwingen 
könnten, an der Übernahme „unge-
bührlicher“ Vorleistungen, Folge-
kosten und Risiken beteiligt zu 
werden. 

 
So wird gegenwärtig versucht, eine 
Beteiligung an folgenden Aufgaben 
und Kosten abzuwehren oder zu-
mindest auf ein Mindestmaß zu-
rückzuschrauben: 
 
a) Aufwendungen für eine grund-
legende berufliche Qualifizierung 
sowie für die Sicherung des Le-
bensunterhaltes während dieser 
Zeit.  
 
Wer nämlich am Arbeitsmarkt mit 
Erfolgsaussichten teilhaben will, 
der sollte vorher entsprechende 
Qualifikationen bereits nachweisen; 
zumindest muß er bestimmte vorge-
lagerte "Qualitätskontrollen" über-
wunden haben.  
 
Damit werden die Unternehmen 
nicht nur von Aufwendungen für 
derartige Qualifizierungsprozesse, 
sondern auch von Auswahlprozes-
sen zu einem großen Teil entlastet. 
Sie können - sofern genügend qua-
lifizierte Bewerber vorhanden sind 
- völlig frei aus einer vorselektier-
ten Gruppe von Bewerbern aus-
wählen: Sie können nach eigenen 
Bewertungskriterien und -verfahren 
diese Vorauswahl nochmals prüfen 
und vergleichen, Bedingungen stel-
len, Bewährungsauflagen formulie-
ren etc.. Wo und wie es möglich 
war und ist, entsprechende Qualifi-
kationsvoraussetzungen zu erwer-
ben und folglich "mitzubringen", ist 
denen, die die Auswahl haben, im 
Prinzip gleichgültig. Dies ist Sache 
derer, die ihre Arbeitskraft anbie-
ten, ihrer individuellen Bemühun-
gen bzw. familiarer, staatlicher oder 
sonstiger Investitionen. 
 
In gewisser Hinsicht war und ist die 
Organisation der beruflichen 
Grundausbildung für Behinderte 
oder Lernbeeinträchtigte diesbe-
züglich wegweisend. Hier wurde 
schon sehr bald erkannt, daß sie al-
lenfalls dann eine Chance auf dem 
Arbeitsmarkt haben, wenn eine aus-
reichende Qualifizierung, die ihren 
besonderen Lernbedingungen an-
gemessen ist, bereits vorweg erfolgt 
ist und wenn das potentielle Leis-
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tungsniveau durch mehrfache Vor-
prüfungen im Rahmen von Prakti-
ka, Probearbeitsverhältnisse etc. in 
etwa erkennbar ist. Dementspre-
chend wurden die Einrichtungen 
der Jugendberufshilfe bzw. der Be-
rufsbildungswerke immer mehr 
auch zum Auffangbecken, ja 
Durchgangsstadium für immer 
mehr Jugendliche, die auf dem 
normalen Ausbildungs- und Ar-
beitsmarkt unterlagen.  
 
Leider kappt die Bundesanstalt für 
Arbeit die Ausgaben in diesem Be-
reich gerade dann, wenn der Bedarf 
am dringendsten wird und ständig 
wächst. Auch das ist zwar verständ-
lich - die Bundesanstalt will und 
kann nicht über wachsende Lohn-
nebenkosten für immer mehr Ar-
beitsmarktanwärter die berufliche 
Grundausbildung organisieren und 
finanzieren. Die Frage ist nur, wer 
dann dafür zuständig ist. Das sollte 
jedenfalls geklärt werden, bevor 
immer mehr Jugendliche ins be-
rufliche und soziale Aus manöve-
riert, d.h. ausgegrenzt werden.  
 
 
b) Ebenso wird versucht, alle per-
sonbezogenen Risiken zu minimie-
ren und sie gleichsam aus dem Ar-
beitsmarkt herauszuhalten. Die 
Nutzung menschlicher Arbeitskraft 
beinhaltet vielfältige Risiken, ins-
besondere das Risiko, infolge von 
Krankheit, Schwangerschaft, Unfäl-
len, Behinderung nicht arbeitsfähig 
zu sein oder aufgrund fehlender 
Motivation und mangelnder Lern- 
und Anpassungsbereitschaft nicht 
brauchbar zu sein. Eine Absiche-
rung vor diesen Risiken erfolgt auf 
zweierlei Weise: Zum einen durch 
Auswahl von Personen, deren Risi-
ken als vergleichsweise gering ein-
zuschätzen sind, zum anderen 
durch ein Abwehren von Kosten, 
die durch solche Ausfälle entste-
hen, entweder zu Lasten der Betref-
fenden oder umfassender Solidar-
gemeinschaften.  
 
Wer außergewöhnliche Risiken er-
warten läßt, wird entweder von 
vorneherein ausgeschlossen oder 

diese müssen gewissermaßen vor-
sorglich vertraglich kompensiert 
werden: durch niedrige Entloh-
nung, zeitliche Begrenzung und 
leichtere Aufkündbarkeit des Ar-
beitsverhältnisses, durch Verweh-
ren von Aufstiegschancen sowie 
durch Subventionierung des Ar-
beitsverhältnisses und der Lohnkos-
ten - so wie dies auch im Rahmen 
von Unterstützter Beschäftigung 
probiert wird.  
 
II Arbeitsmarktchancen der 

Zielgruppen Unterstütz-
ter Beschäftigung 

 
Unverkennbar ist der Trend zur 
Verdichtung und Minimierung von 
Kernbelegschaften. Sie werden 
mehr oder weniger forciert auf den 
Kern reduziert, der für den Bestand 
des Unternehmens, für die Organi-
sierung seiner Produktion und 
Dienstleistungen sowie für die Ver-
gabe von Aufträgen an den "Rest" 
der Belegschaft bestandsnotwendig 
ist. Dieser Prozeß ist in der BRD 
noch keineswegs abgeschlossen. 
Dadurch gehen zwangsläufig vie-
lerlei Nischen, Privilegien sowie 
Arbeitsplatzgarantien verloren - 
auch, aber nicht nur, in den unteren 
Hierarchieebenen. Diese werden 
sogar tendenziell eingeebnet, jeden-
falls in diesem Beschäftigungssek-
tor.  
Offen und der eigentliche Streit-
punkt gegenwärtiger arbeits-
marktpolitischer Auseinanderset-
zungen sind die Zukunft der auf-
tragsabhängigen "Rand"-Beleg-
schaften: ihr künftiger ar-
beitsrechtlicher Status, das Niveau 
ihrer Entlohnung, die Sicherung ih-
rer Qualifikation und Motivation.  
 
Ich vermute allerdings, daß das ge-
genwärtig entscheidene arbeits-
marktpolitische Problem nicht so 
sehr ist, daß Zeitarbeitskräfte fort-
schreitend solche „Stamm-Rand-
Belegschaften“ umfassend ersetzen 
(können). Das dürfte nur in techno-
logisch und organisatorisch unter-
entwickelten Randbereichen auf 
Dauer gelingen. Das Problem ist 
vielmehr, daß versucht wird, solche 

verläßlichen Randbelegschaften zu 
so günstigen Bedingungen zu hal-
ten und anzuheuern, so wie sie in 
Vielem für Kurzzeitarbeitskräfte 
gelten. 
Ich behaupte nun erstens, daß sich 
auf diesen im Umbruch be-
findlichen Arbeitsmarktsektor, zu-
mal auf den Randbereich, der sich 
relativ nahe an der Schnittstelle zu 
dem für Zeitarbeitskräfte befindet, 
auch Unterstützte Beschäftigung 
konzentriert. Ihr Ziel ist ja, eine 
Beschäftigung zu erschließen, und 
zu unterstützen, die einerseits eine 
gewisse Dauerhaftigkeit verspricht 
und die andererseits von ihrem An-
forderungsniveau her eine Tätigkeit 
fordert, die von nahezu jedem kurz-
fristig übernommen werden könnte. 
Die Frage ist daher: Was macht es 
für ein Unternehmen trotzdem 
(noch!) rational, im Rahmen von 
Unterstützter Beschäftigung die 
von den Fachdiensten angebotenen 
Arbeitskräfte einzustellen und ggf. 
dauerhaft zu beschäftigen? 
Ich behaupte nämlich zweitens, daß 
- selbst wenn andere Motive den 
Ausschlag geben oder als vorrangig 
benannt werden - Unterstützte Be-
schäftigung ihr Ziel nur erreichen 
kann, wenn das für den Un-
ternehmer unter den gegenwärtigen 
Arbeitsmarktbedingungen Sinn 
macht. Kurz: Wo kein Arbeitsplatz 
vorhanden oder in Aussicht ist, 
werden noch so viel Geld und gute 
Worte wenig bewirken. 
Zwar sind nach unseren Erhebun-
gen auch andere Motive von Be-
deutung, so insbesondere: 
• pro-soziale Einstellungen, die 

z.T. aus eigenen Kontakten mit 
den betroffenen Personen resul-
tieren; 

• die Inanspruchnahme von Zu-
schüssen und sonstigen Subven-
tionen, die gewährt werden;  

• die Zusicherung, bei Formalien, 
bei der Einarbeitung, bei Krisen 
auf die Leistungen der Fach-
dienste zurückgreifen zu kön-
nen.  

 
Aber diese ("sekundären") Motive, 
die von uns ermittelt wurden, 
kommen erst dann zum Tragen, 
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wenn eine betriebliche Verwen-
dung möglich erscheint und ist. 
Ich vermute nun - so meine dritte 
Behauptung - daß die von uns un-
tersuchten Fachdienste z.T. intuitiv, 
ohne es im Detail benennen und 
begründen zu können, Kriterien 
und entsprechende Suchstrategien 
entwickelt haben, wo, in welchen 
Branchen, Betrieben, innerbetrieb-
lichen Bereichen am ehesten die 
Option für eine Verwendbarkeit be-
steht.  
 
1. Zuerst einmal geben für diese 
diffizile Suche die äußeren be-
trieblichen Merkmale kaum gesi-
cherte Anhaltspunkte: Weder bieten 
kleinere Betriebe noch privatwirt-
schaftliche Unternehmen nach-
weisbar größere Chancen. Aller-
dings werden von den Fachdiensten 
schon im Vorfeld kleinere Betriebe 
und Privatunternehmen vorrangig 
angesprochen. Ebensowenig sind 
Betriebe, die bereits Behinderte, 
insbesondere auch Geistig- und 
Lernbehinderte beschäftigen, "be-
reitwilliger". Aussagekräftiger und 
damit orientierungsrelevanter ist, 
welchen Branchen Betriebe zuge-
hörig sind. So verteilen sich die 87 
Arbeitsplätze, die im Rahmen der 
von uns untersuchten LWL-Projek-
te vermittelt werden konnten, auf 
folgende Branchen (s. Abb. 1): 
• allgemeine Servicebetriebe (Ho-

tel/Gastronomie, Tankstelle, 
Spedition), 

• soziale Serviceeinrichtungen 
(Altenheim, Pflegebereich), 

• industrielle Fertigung (Möbel 
und Metallbau, Lebens-
mittelverarbeitung,Elektro-
montage), 

• Zulieferbetriebe/Endfertigung 
(in kleineren Fertigungs-
betrieben mit unmittelbarem 
Kundenkontakt: Tischlerei, 
Treppenbau, Reparatur von 
Fahrrädern, Textilien, Elektro-
geräten) 

• Handel und Verkauf (im Groß-
handel und Einzelhandel), 

• Landwirtschaft und Gartenbau 
 
 

Gewiß ist die Zuortbarkeit im ein-
zelnen Falle nicht immer eindeutig. 
Dennoch lassen sich einige allge-
meine Tendenzen erkennen:  
 
• Es überwiegen Betriebe, die ein-

fache manuelle Tätigkeiten im 
Rahmen ihrer Dienstleistungen 
anbieten bzw. fordern; wenn 
noch einige Betriebe aus dem 
Bereich Handel/Verkauf hinzu-
genommen werden, liegt knapp 
die Hälfte der für Unterstützte 
Beschäftigung zugänglichen 
und erschlossenen Arbeitsplätze 
in diesem Bereich. Gerade diese 
Arbeiten sind zumeist hochgra-
dig abhängig von schwankenden 
Aufträgen einerseits, anderer-
seits erfordern sie aber auch ei-
ne gewisse Verläßlichkeit und 
Kontinuität, insbesondere in der 
Organisation der Arbeitsabläufe 
und im Hinblick auf Kunden-
zufriedenheit. Diese Ar-
beitsplätze haben also alle 
Kennzeichen, wie sie für Rand-
belegschaften festgestellt wur-
den. 

• Gleichwohl gibt es noch bzw. 
wieder einen Rest oder Sockel 
von Arbeitsplätzen im primären 
und im sekundären Sektor, in 
Landwirtschaft und Gartenbau 
einerseits und in der indu-
striellen Fertigung andererseits. 
Wenn einige Arbeitsplätze aus 
etwas größeren Zulieferbetrie-

ben hinzugezählt werden, findet 
immerhin fast ein Drittel in 
technisch/handwerklichen Ferti-
gungsbetrieben und ein weiteres 
Sechstel in Landwirtschaft und 
Gartenbau eine Beschäftigung. 
Hier wie dort dürften es insbe-
sondere Arbeiten sein, die sich 
entweder einer maschinellen 
Bearbeitung entziehen oder für 
die sich dies - bei günstigen 
Lohnkosten - nicht rechnet. 
Dementsprechend groß ist hier - 
so ist anzunehmen - der Lohn-
kostendruck und die Tendenz, 
Arbeiten an Kurzarbeitskräfte 
oder an Subunternehmen zu 
vergeben, sofern sich das orga-
nisieren läßt.  

• Klein- und Kleinstbetriebe (bis 
15 Beschäftigte) allerdings, die 
Zuliefer- oder Endfertigungs-
funktionen haben, also das Gros 
der Handwerksbetriebe, bieten 
wider Erwarten wenig Beschäf-
tigungschancen. Solche Betriebe 
scheinen unter besonders hohem 
Kosten- und Konkurrenzdruck 
zu stehen sowie ein so hohes 
Maß an Flexibilität zu erfordern, 
daß für Personen mit irgendwel-
chen Beeiträchtigungen oder für 
längerfristige vertragliche Ver-
einbarungen wenig Spielraum 
bleibt. Die weit überwiegende 
Mehrzahl der Kleinbetriebe, in 
denen eine Plazierung unserer 
Zielgruppe gelungen ist, sind 

Abb. 1: Branchen der akquirierten Betriebe
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Dienstleistungsbetriebe. 
 
2. Diese Tendenzen werden 
nochmals unterstrichen und noch 
weiter präzisiert, wenn die Art der 
Arbeitstätigkeiten betrachtet wird, 
die die Zielgruppe zu verrichten 
hat: 
So sind von den Vermittelten ins-
besondere folgende Aufgaben auf 
ihrem jeweiligen Arbeitsplatz zu 
erfüllen (s. Abb. 2): 
 
• Zuarbeit/Mithilfe bei Arbeiten 

(so insbes. Säubern, Aufräu-
men, Entsorgen,  

• Nachfüllen, Hol- und Ausliefe-
rungsdienste, Be- und Ent-
laden), 

• relativ eigenständige einfache 
Tätigkeiten (Unkraut beseitigen, 
Pflanzen, Mähen, Graben, An-
lage säubern, Wäsche besor-
gen), 

• Maschinenbedienung/standardi-
sierte Tätigkeiten (an Schleif-
maschine, Schweißgerät, Verpa-
ckungs-Füllmaschine, Serien-
montage) 

 
 

Sicherlich ist auch hier die Zuord-
nung und Abgrenzung etwas will-
kürlich, zumal fast jede Tätigkeit 
auch eine Zuarbeit für andere im 
Rahmen des gesamten Arbeitsvor-
gangs beinhaltet. Dennoch wird 
deutlich, daß die überwiegende 
Mehrzahl nachgeordnete oder er-
gänzende Tätigkeiten verrichtet, die 
gleichsam am Rande anfallen; kurz, 
es sind typische Tätigkeiten von 
Randbelegschaften, und zwar zu-
meist der am äußersten Rande.  
 
Dennoch scheint - solange die Auf-
traglage es zuläßt - die Be-
schäftigung von vergleichsweise 
beständigen Arbeitskräften, die den 
Betrieb, die Arbeitsabläufe und ihre 
Aufgabe kennen, die verläßlich und 
motiviert sind, vorteilhafter zu sein, 
als ein Rückgriff auf Zeitarbeits-
kräfte allein, zumindest solange 
sich das noch irgendwie rechnet.  
Ein Abbau dieser äußeren Randbe-
legschaft und damit eine Ge-
fährdung auch bestehender Ar-

beitsverhältnisse in diesem Ar-
beitsmarktsektor droht allerdings 
von drei Seiten:  

 
1. Konjunkturelle, saisonelle, 

branchenspezifische Auftrags-
einbußen und -schwankungen, 
können eine Freisetzung, ja u.U. 
ein Herausdrängen gerade dieser 
Gruppe oft als erste erzwingen; 
dies kann insbesondere auch 
dadurch geschehen, daß deren 
Arbeiten von "altgedienten" Be-
triebsangehörigen übernommen 
werden. So scheinen Betriebe, 
die diesbezüglich noch "Altlas-
ten" zu versorgen haben, also 
noch Randbelegschaften meinen 
abbauen müssen, schon jetzt am 
wenigsten offen für die Ziel-
gruppe „Unterstützte Beschäfti-
gung“. 

 
 
2. Randbelegschaften werden er-

setzt durch befristete Zeit-
arbeitskräfte; dies ist um so 
wahrscheinlicher, je mehr diese 
unter Bedingungen zu beschäf-
tigen sind, die ungleich kosten-
günstiger sind. Dies ist insbe-
sondere dann der Fall, wenn in-
folge eines enormen Arbeits-
kräfteüberhangs eine ständige 
Abrufbereitschaft auch eingear-
beiteter qualifizierter Arbeits-
kräfte und damit auch eine ge-
wisse Verläßlichkeit garantiert 
ist. 

3. Aufträge, die einen hohen An-
teil solch nachgeordneter oder 
ergänzender Zuarbeitstätigkei-
ten beinhalten, werden an Be-
triebe in anderen Regionen, oder 
sogar anderen Weltteilen verla-
gert, wo die Produktionskosten 
niedriger sind. Dabei sind die 
unmittelbaren Lohnkosten oft 
nur ein, nicht selten geringerer 
Teil derselben.  

 
Solche Auslagerung gelingt aller-
dings am wenigsten in den Be-
reichen, wo Dienstleistungen direkt 
erbracht, eine Endfertigung für den 
Konsumenten vor Ort vorgenom-
men oder Produkt und Dienst-
leistungen unmittelbar verkauft 
werden. Diese Tätigkeiten sind 
weitgehend standortgebunden. In 
diesen Bereichen liegt auch die ü-
berwiegende Mehrzahl der durch 
Unterstützte Beschäftigung er-
schlossenen Arbeitsplätze. Dieser 
Bereich ist allerdings in besonderer 
Weise abhängig von der Nachfrage 
und diesbezüglichen Schwankun-
gen unmittelbar am Standort; und 
in diesen Bereich drängen bei hoher 
Massenarbeitslosigkeit zunehmend 
auch überqualifizierte  hochmoti-
vierte Aushilfs- oder Zeitarbeits-
kräfte.  
Sollten allerdings immer größere 
Teile von Randbelegschaften durch 
Nebenerwerbs- oder Zeitarbeitsjobs 
ersetzt werden und aufgrund ent-
sprechender ökonomischer und ar-

Abb. 2: Tätigkeiten der unterstützten Beschäftigten
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beitsrechtlicher Rahmenbedingun-
gen auch ersetzt werden können, 
muß dann - so frage ich - auch Un-
terstützte Beschäftigung ihre Ziel-
richtung verändern? Muß dann Un-
terstützte Beschäftigung auch für 
solche Zeitarbeitsjobs oder viel-
leicht sogar Nebenerwerbsjobs an-
geboten werden? Um das zu er-
möglichen, könnte z.B. eine spätere 
Wiederbeschäftigung in einer WfB 
garantiert oder auch eine Teilzeit-
beschäftigung in einer WfB neben 
einem Teilzeitjob in einem norma-
len Beschäftigungsverhältnis er-
laubt werden.  
 
 
III Politische Zweckmäßig-

keit von Unterstützter 
Beschäftigung 

 
Gleichgültig wie die Entwicklung 
auf den Arbeitsmärkten wei-
tergehen wird, es muß in jedem Fall 
Aufgabe der Politik sein, Maßnah-
men der Unterstützten Beschäfti-
gung fortzuführen und auszuwei-
ten; jedenfalls dann, wenn Politik 
noch den Anspruch erhebt, die 
Entwicklung noch irgendwie zu 
steuern und wenn sie auch Perso-
nen mit irgendwelchen Beeinträch-
tigungen noch eine Chance auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt eröffnen 
will. Eine ernstgemeinte Beschäfti-
gungspolitik muß gerade in Zeiten 
eines knapper werdenden Arbeits-
angebots Konzepte und Strategien 
entwickeln, die verhindern, daß 
nicht immer mehr Personengruppen 
ausgeschlossen werden und blei-
ben. Dem ist aus folgenden Grün-
den entgegen zu wirken: 
 
1. Aus gesellschaftspolitischen 
Gründen 
Das für einen demokratischen Staat 
substantielle Gleichheitspostulats 
gebietet, jedem zumindestens 
Chancen auf gleiche Teilhabemög-
lichkeiten einzuräumen und dies 
muß notwendig - zumindest partiell 
- die Kompensation von diesbezüg-
lich ungleichen Startvoraussetzun-
gen beinhalten. Jedenfalls ist es mit 
dem Gleichheitspostulat unverein-
bar, daß der Staat Ausschließungs- 

und damit Ausgrenzungsprozessen 
tatenlos zusieht oder diese sogar 
noch verstärkt und bestätigt. Das ist 
schon deshalb nicht zu rechtferti-
gen, weil die Ausschlußkriterien 
und -verfahren allzuoft willkürlich 
sind und ihr prognostischer Wert 
gering ist. So zeigte sich in unserer 
Untersuchung, daß der offiziell 
festgestellte Grad der Behinderung 
nahezu keinerlei Einfluß auf die 
künftige berufliche Integration hat. 
Allenfalls der vorangegangene 
schulische und berufliche Bil-
dungsweg hat eine gewisse prog-
nostische Bedeutung für die beruf-
lichen Integrationschancen. 
Vorab definierte Aufschlußkriterien 
sind daher fachlich wie politisch 
fragwürdig und sie dienen allzuoft 
dazu, Ausschlußprozesse als sach-
lich begründet erscheinen zu lassen. 
Unterstützte Beschäftigung hat da-
her die gesellschaftspolitische Auf-
gabe, die Berechtigung gängiger 
Ausschlußkriterien und -prozesse 
des Arbeitsmarktes zu widerlegen.  
 
2. Aus sozialpolitischen Gründen 
Maßnahmen der Unterstützten Be-
schäftigung haben ferner die wich-
tige Funktion, bewußt zu machen, 
daß korrigierende staatliche Inter-
ventionen nicht nur erforderlich 
sind, sondern auch zum Erfolg füh-
ren. Sie zeigen, welche Maßnah-
men ergriffen werden können, um 
Personen, die ansonsten aufgrund 
irgendwelcher Beeinträchtigungen 
von dauerhafter Ausgrenzung be-
droht sind, ins Erwerbsleben zu in-
tegrieren und daß sich das u.U. 
langfristig sogar lohnt. Nach unse-
rer Untersuchung konnten immer-
hin über 40 % der Bewerber in ein 
Arbeitsverhältnis, zwei Drittel da-
von in ein unbefristetes, vermittelt 
werden. Nur bei 20% wurde der 
Vermittlungsversuch aus unter-
schiedlichen Gründen abgebrochen. 
Unterstützte Beschäftigung kann 
somit als Beweis gelten, daß nicht 
in jedem Fall die personellen Vor-
aussetzungen der entscheidene 
Hinderungsgrund sind, sondern e-
her restriktive Arbeitsmarktbedin-
gungen und irgendwelche Vorbe-
halte sowie mangelhafte Strategien 

der Erschließung von Arbeitsplät-
zen, die potentiell verfügbar wären. 
Unterstützte Beschäftigung liefert 
so auch eine sozialpolitische Recht-
fertigung für die Ausgleichsabgabe; 
denn diese macht ja nur Sinn, wenn 
die betreffenden behinderten Per-
sonengruppen prinzipiell auch auf 
dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu 
beschäftigen wären. So wird deut-
lich, daß diesen Gruppen aber aus 
Kostengründen oder aufgrund sozi-
aler Diskriminierung überproporti-
onal ausgegrenzt werden. Solchen 
ausgrenzenden Tendenzen durch 
erfolgreiche Maßnahmen und Kon-
zepte entgegenzusteuern und ihre 
Berechtigung zu widerlegen, muß 
Aufgabe offensiver Sozialpolitik 
sein. 
 
3. Aus bildungspolitischen Grün-
den 
Unterstützte Beschäftigung hält für 
viele behinderte Jugendliche und 
junge Erwachsene zumindest die 
Perpektive für eine spätere Integra-
tion ins Erwerbsleben offen. Nur 
unter dieser prinzipiellen Option 
und Perspektive machen vorange-
hende Integrationsbemühungen im 
vorschulischen und schulischen 
sowie im beruflichen 
Ausbildungsbereich für sie einen 
Sinn.  Alle Integrationsversuche im Be-
hindertenbereich wären nahezu ab-
surd, wenn sie bei dem für die wei-
tere Lebensführung entscheidenden 
Eintritt ins Erwerbsleben prinzipiell 
endeten. Auch wenn für manche, 
vielleicht sogar für die Mehrzahl 
der Personen mit gravierenden Be-
einträchtigungen eine normale kon-
tinuierliche Erwerbsbiographie in 
einem erlernten Beruf nicht er-
reichbar sein wird - was im übrigen 
für einen immer größer werdenden 
Anteil auch der „Normalbevölke-
rung“ zutrifft - so sollte ihnen zu-
mindest die Chance offen stehen, 
für einige Zeit auch an normalen 
betrieblichen Arbeitszusammen-
hängen und -prozessen teilzu-
nehmen. Auch eine zeitweilige 
Teilnahme kann eine wichtige bio-
graphische Erfahrung darstellen 
und andere Perspektiven und 
Selbsteinschätzungen eröffnen. 



Stand der Entwicklung und Perspektiven von Unterstützter Beschäftigung  

BAG UB • impulse, Nr.5/6, September 1997 - Seite 32 
 

 

Zumindest das sollte jedem ermög-
licht werden und dies ist zu ermög-
lichen, wie unsere und andere Un-
tersuchungen anhand vieler Fälle 
belegen. 
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nliegen der Arbeitsgruppe war 
es, anhand des abgebildeten 
Schemas Platz und Funktionen 

der Integrationsfachdienste im Sys-
tem der beruflichen Eingliederung 
von Menschen mit Behinderungen 
zu diskutieren.  
 

Es ging damit nicht um die Vorlage 
neuerer Forschungsergebnisse, 
sondern um die gemeinsame Refle-
xion gegenwärtiger und zukünftiger 
Kooperationsbeziehungen im "or-
ganization-set" der beruflichen 
Eingliederung auf einer organisa-
tonssoziologischen Ebene. Dabei 
standen zwei Fragen im Mittel-
punkt:  
 
1. Wie sind die Beziehungen der 
Integrationsfachdienste zu den an-
deren Institutionen im organization-
set nach Erfahrung der AG-
TeilnehmerInnen? Welche "Beob-
achter-Position" (Luhmann) neh-
men die anderen Systemelemente 
gegenüber den Integrationsfach-
dienste ein und wie beeinflußt diese 
die Arbeit der Integrationsfach-
dienste? 

 
2. Wo könnte/sollte die zukünftige 
Position der Integrationsfachdienste 
im organization-set sein? Welche 
Irritationen auf der Grundlage von 
Konkurrenz um Klienten oder Ar-
beitsstellen bzw. welche Koopera-
tionsbeziehungen im Sinne gegen-
seitiger Ergänzung sind möglich? 

 
Im folgenden sollen aus der Dis-
kussion vier inhaltliche Aspekte 
kurz wiedergegeben werden:  
 
1. Der Platz der Integrationsfach-
dienste ist im und nicht - was bei 
einer derartig innovativen Einrich-
tung denkbar wäre - außerhalb des 
organization-set. Im organization-
set ist die Chance am größten, die 
für die Arbeit der Integrationsfach-
dienste notwendigen Kontakte in 
Richtung auf Kooperation und ge-
genseitige Ergänzung zu gestalten 
und gleichzeitig  Einfluß auf andere 
Systemelemente zu nehmen.  
 
2. Die Integrationsfachdienste kön-
nen bei der Gestaltung ihrer Um-
welt im organization-set ihre natür-
lichen Vorteile nutzen, welche ins-

Auswirkungen der Unterstützten Beschäfti-
gung auf die Institutionen des Rehasystems 
von Prof. Dr. J. Hohmeier, Forschungsstelle Unterstützte Beschäf-
tigung, Universität Münster 
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besondere in der größeren Nähe 
sowohl zu den Klienten als auch zu 
Betrieben sowie in ihrer Überle-
genheit hinsichtlich zeitlicher Res-
sourcen und methodischer Instru-
mente (Ergotherapie + 
Sozialpädagogik/Sozialarbeit) 
bestehen.  
3. Was die zukünftige Entwicklung 
systemischer Beziehungen im orga-
nization-set betrifft, so ist zu prog-
nostizieren, daß die Integrations-
fachdienste voraussichtlich das 
"Systemelement" WfB am stärksten 
beeinflussen werden, ihre Arbeit 
organisatorisch an die Institutionen 
BBW und F (Förderlehrgänge) an-
schließen könnten und die Entwick-
lung kooperativer Beziehungen zu 
den örtlichen Arbeitsverwaltungen 
die größte strategische Bedeutung 
haben dürfte.  
 
4. Über die Betrachtung der Bezie-
hungen im organization-set darf 
nicht das Verhältnis der Integrati-
onsfachdienste zu ihren Trägern 
(Trägervereine oder Wohlfahrts-
verbände) vernachlässigt werden, 
da diesem für die Unterstützung 
und den Fortbestand zentrale Be-
deutung zukommt. 
 

 

ie Forderung nach einem Auf- 
bzw. Ausbau von Fachdiens-
ten, die sich an der Idee der 

Unterstützten Beschäftigung orien-
tieren, scheint in Zeiten knapper öf-
fentlicher Kassen besonders prekär 
zu vermitteln. Erfolgreich wird die-
se politische Diskussion nur dann 
zu führen sein, wenn deutlich her-
ausgearbeitet wird, daß erstens die 
Menschen mit Behinderung einer 
finanziellen Förderung bedürfen 
(egal ob Rehabilitationseinrichtun-
gen, in der Erwerbslosigkeit oder in 
Unterstützter Beschäftigung) und 
zweitens Unterstützte Beschäfti-
gung andere Formen der finanziel-
len Förderung ersetzt. Dem finan-
ziellen Mitteleinsatz für die Unter-
stützte Beschäftigung stehen inso-
fern immer auch Einsparungen ge-
genüber.  
 
Die Hamburger Arbeitsassistenz hat 
im Juni 1997 eine detaillierte empi-
rische Untersuchung vorgelegt mit 
dem Titel: „Analyse des finanziel-
len Mitteleinsatzes und der Einspa-
rungen für die Unterstützung von 
Menschen mit Behinderung auf 
dem allgemeinen Arbeitsmarkt“. In 
dieser Studie wird der finanzielle 
Mitteleinsatz für jedes einzelne un-
terstützte Beschäftigungsverhältnis 
mit den jeweiligen Einsparungen 
kostenmäßig bilanziert. (Unter-
suchungszeitraum: März 1992 bis 
März 1997)  
Bei dem finanziellen Mitteleinsat-
zes sind sowohl die Kosten des 
Fachdienstes (überörtlicher Sozial-
hilfeträger und Hauptfürsorgestelle) 
als auch die Lohnkostenzuschüsse 
durch die Bundesanstalt für Arbeit 
berücksichtigt worden. Bei den 
Einsparungen sind, entsprechend 
dem individuellen Status jeder ein-
zelnen Person vor der Vermittlung, 
berücksichtigt: Einsparung des So-
zialhilfeträgers durch Wegfall von 
Leistungen für die Werkstatt für 
Behinderte, Verrechnung von Ein-

kommen in betreuten Wohngrup-
pen, Wegfall bzw.- Reduzierung 
von Sozialhilfeansprüchen; ferner 
Bundesmittel: Rentenversicherung, 
Kindergeld und zusätzlich Einnah-
men von Lohnsteuer, Sozialversi-
cherungsbeiträgen. 
Aus der sorgsam gegliederten Stu-
die lassen sich aus dem Blickwin-
kel der unterschiedlichen Kosten-
träger zahlreiche Ergebnisse und 
Schlüsse hinsichtlich der finanziel-
len Auswirkungen von Unterstütz-
ter Beschäftigung ziehen und auch 
erforderliche Personalaufwendun-
gen vor und nach der Vermittlung 
erkennen. Diese Darstellung er-
möglicht ein gutes Verständnis da-
für, daß Unterstütze Beschäftigung 
einer relativ hohen Anfangsinvesti-
tion bedarf, die sich durch nachfol-
gende Einsparungseffekte jedoch 
frühzeitig amortisiert.  
Bei der Hamburger Arbeitsassistenz 
sind bereits nach dreijähriger Tä-
tigkeit ausschließlich positive Mo-
natsbilanzen des Fachdienstes zu 
verzeichnen, wenn - unabhängig 
der Kostenträger - alle Kosten mit 
Einsparungen verrechnet werden. 
Insgesamt ist der finanzielle Mehr-
aufwand für die ersten drei Jahre 
bereits in den nachfolgenden zwei 
Jahren ausgeglichen, dementspre-
chend können prospektiv erhebli-
che Einsparungseffekte festgestellt 
werden. Besonderes positiv verläuft 
die Kostenbilanz für den Sozialhil-
feträger durch die Unterstützte Be-
schäftigung. 
In der Studie wird differenziert 
zwischen dem finanziellen Mit-
teleinsatz und den Einsparungen 
auf Seiten der unterschiedlichen 
Kostenträger. Die zahlreichen Gra-
phiken und Tabellen geben einen 
Einblick in die Dynamik der Kos-
ten-/Einsparungsentwicklung durch 
die Unterstützte Beschäftigung. 
Sowohl die Berechnungsgrundla-
gen für die empirischen Untersu-
chung als auch die gesetzlichen Be-

Unterstützte Beschäftigung lohnt sich 
Empirische Untersuchung der Hamburger Arbeitsassistenz  
zum finanziellen Mitteleinsatz und Einsparung für  
die Unterstützte Beschäftigung 
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stimmungen (insbesondere BSHG 
und SchwG) werden aufgeführt.  
Dadurch gewinnt die Untersuchung 
- trotz der Spezifika des Finanzie-
rungsmodells der Hamburger Ar-
beitsassistenz gegenüber anderen 
Eingliederungsfachdiensten - an 
Wert für eine politische Argumen-
tation über die Finanzierung von 
Unterstützter Beschäftigung. 
 
Die Untersuchung (47 Seiten) ist zu 
beziehen über die  
Hamburger Arbeitsassistenz,  
Fuhlsbüttler Str. 402,  
22309 Hamburg (Fax: 040/ 6325496) 
für 25 DM (inkl. Versand). 

 

ie Krise des deutschen Be-
schäftigungssystems ist au-
genfällig. Mit der höchsten 

Arbeitslosigkeit nach Kriegsende, 
mit politischen Rufen nach einem 
`Umbau` des Sozialstaates und 
nach `schlanker` Produktion, in de-
ren Folge weitere Arbeitsplätze 
`freigesetzt` werden sollen, wird 
die `internationale Wettbewerbsfä-
higkeit` eingefordert“ (WAGNER 
1997, 199). 
„Überall in der westlichen Welt 
wurde Arbeit während der letzten 
Jahrzehnte zu einem unsicheren 

Faktor, da die alten Arbeitsstruktu-
ren zerfielen: Vollzeit-Arbeitsplätze 
werden abgebaut, es gibt ein drasti-
sches Anwachsen von (schein-) 
selbständiger Arbeit und Teilzeitar-
beit; viele Unternehmen bieten zeit-
lich begrenzte Verträge an, wäh-
rend andere Modelle erproben, die 
aus einem reduzierten Stammper-
sonal und einer sich vergrößernden 
Anzahl unregelmäßig Arbeitender 
mit vielen unterschiedlichen Ar-
beitsplatzformen, vom Berater bis 
zum Reinigungspersonal, basieren“ 
( WILKINSON 1997, 104). 
 
Betrachtet man diese Entwicklun-
gen, so kann man mit WAGNER 
zurecht fragen: „Was nützt  ... die 
vorübergehende Integration im Bil-
dungssektor, wenn ihr bleibende 
Segregation im Arbeitsmarkt 
folgt?“ (1997, 200). 
 
Aber halt, kommt jetzt hier der 
Einwand: Die über 100 Integrati-
onsfachdienste in Deutschland be-
weisen doch tagtäglich, daß es sehr 
wohl und in nennenswertem Um-
fang möglich ist, schwerer Behin-
derte auf dem allgemeinen Ar-
beitsmarkt auch dauerhaft zu integ-
rieren.  
 
Ich bin der Ansicht, damit dies 
auch zukünftig so bleibt, ist es 
dringend notwendig, neben der 
Diskussion über den weiteren Aus-
bau der Integrationsdienste auch 
die Diskussion über die Zukunft der 
Industriegesellschaft, über die 
Auswirkungen einer globalisierten 
Wirtschaft und über die Frage, wie 
in einer solchen Gesellschaft Soli-
darität sichergestellt bzw. organi-
siert wird, zu beginnen. Welche 
Entwicklungen sind denkbar, wie 
reagieren wir darauf und wie stellen 
wir sicher, daß dabei u.a. behinder-
te Menschen nicht noch stärker ins 
Abseits gedrängt werden? 
 

Über den Tag hinaus - 
Finanzierung und Zukunft von Unterstützter Beschäftigung 
von Detlef Jähnert 
 

„D

Leistungen zur Förderung der Eingliederung 
(F.d.E.) müssen bereitgestellt werden  
 
Äußerungen einzelner Arbeitsämter, zukünftig auch in der Förderung der 
Einstellung Schwerbehinderter nach § 33 Abs.2 SchwbG restriktiver zu 
verfahren, und dies mit den beschränkten Mitteln des jeweiligen Ar-
beitsamtes zu erklären, entbehren, folgt man der sicher zutreffenden Kom-
mentierung von Dr. Horst H. Cramer, der gesetzlichen Grundlage. 
 

Gehört der Schwerbehinderte zum förderungsfähigen Personenkreis (§§ 6 
Abs.1 und 33 Abs.2 SchwbG), so ergibt die „Entscheidung, die das Ar-
beitsamt im Einzelfall nach pflichtgemäßen Ermessen zu treffen hat“ (S. 
637) die Höhe (§ 5 SchwbAV) und die Dauer (§ 6 SchwbAV) der Förder-
leistung, die „individuell nach dem Erfordernissen des Einzelfalls festzu-
setzen“ (S.637 und S.639) ist. 
 

„Die Leistungen werden aus Mitteln der Ausgleichsabgabe finanziert. Die-
se Mittel sind der Bundesanstalt für Arbeit im erforderlichen Umfang 
ohne Obergrenze aus dem Ausgleichsfonds beim BMA zur Verfügung zu 
stellen.“ (S.352) 
Dies ist in der Vergangenheit sowohl nach Aussagen von den zuständigen 
Fachreferenten Dr. Cramer im Bundesministerium für Arbeit und Sozial-
ordnung (BMA) und Herbert Schneider in der Bundesanstalt für Arbeit 
auch der Fall gewesen. Die F.d.E. Mittel stehen im erforderlichen Umfang 
zur Verfügung und können von den Arbeitsämtern nachgefordert werden. 
Diese Regelung geht sogar so weit, daß „der Ausgleichsfond Mittel für an-
dere Zwecke nur noch insoweit einsetzen kann, als sie nicht zur Erfüllung 
der der Bundesanstalt für Arbeit obliegenden Verpflichtungen benötigt 
werden.“ (S.352)  

Ergo: Solange der Ausgleichsfond des BMA noch nicht völlig leer ist, kön-
nen die örtlichen Arbeitsämter über die Bundesanstalt für Arbeit die 
benötigten Gelder nachfordern. 
 

Angelika Thielicke 
Quelle: Horst H. Cramer, Schwerbehindertengesetz, 4.Aufl., München 1992 
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Zunächst ist festzuhalten, daß unse-
re Gesellschaft, und nach meiner 
Einschätzung auch die meisten Ak-
tivisten der betrieblichen Integrati-
on behinderter Menschen, immer 
noch von einem Wirtschaftsmodell 
ausgeht, welches es nicht mehr 
gibt, bzw. das sich in Auflösung 
befindet. „In den sogenannten In-
dustrieländern wie Japan, den Ver-
einigten Staaten oder Deutschland 
arbeitet heute im Durchschnitt nicht 
einmal mehr jeder Dritte in der In-
dustrie. Nur noch eine Minderheit 
der Erwerbstätigen stellt tatsächlich 
etwas her“ (HEUSER 1996 a, 8) 
Darauf weist auch DOOSE hin, 
wenn er schreibt: „Wir befinden 
uns inmitten einer revolutionären 
Umstrukturierung des Arbeitsmark-
tes. Waren 1970 noch 52,7% aller 
Erwerbstätigen im produzierenden 
Gewerbe (Industrie und Handwerk) 
tätig, waren es 1993 37%, während 
sich der Anteil im Dienstleistungs-
bereich von 25,6 auf 60% steigerte“ 
(1997, 11). Es hilft jedoch wenig, 
zu postulieren, wir seien eben auf 
dem Weg in eine Dienstleistungs-
gesellschaft und dort seien zukünf-
tig die Arbeitsplätze zu schaffen. 
Viel ausschlaggebender scheint mir 
zu sein, daß wir auf den Weg in ei-
ne fragmentierte Gesellschaft ge-
drängt werden, in der sich nicht nur 
gesellschaftliche Institutionen auf-
lösen, sondern auch Solidaritäten 
verloren gehen können und in der 
es dem einzelnen leichter fallen 
wird, sich von den Pflichten und 
Lasten gegenüber der Allgemein-
heit zu lösen. Sicherlich durch die 
Globalisierung vorangetrieben, 
werden sich vor allem Arbeitsver-
hältnisse in den nächsten 20 Jahren 
(vielleicht haben wir auch noch et-
was länger Zeit) völlig verändern, 
dies trifft auch auf den „Hoffnungs-
träger“ Dienstleistungsbereich zu.  
 
Vehikel dieser Entwicklung ist die 
weltweite Vernetzung und die sich 
daraus für die Wirtschaft ergeben-
den Möglichkeiten. So entstehen 
nicht nur weltweit neue Konkurren-
zen, zugegebenermaßen auch neue 
Absatzchancen, sondern auch der 
Zwang zu immer individuelleren 

Angeboten. Die Serienfertigung 
wird an Bedeutung verlieren. Wo 
sie noch aufrecht erhalten werden 
muß, z.B. bei der Autoproduktion, 
werden in noch stärkerem Maße 
Industrieroboter zum Einsatz kom-
men. „VW brauchte für die Ferti-
gung von 1,2 Millionen Autos 1991 
noch 200 Millionen Stunden, im 
Jahre 2001 werden es nur noch halb 
so viele sein“ (SCHMIDT-
KLINGENBERG 1997, 87). Indi-
viduelle maßgeschneiderte Angebo-
te werden über die Netze ihre Kun-
den suchen und finden oder vom 
Markt verschwinden. Aber auch der 
andere Weg ist denkbar, Kunden 
suchen sich über das Netz „passen-
de“ Anbieter. Der, der zukünftig 
am schnellsten und individuellsten 
das Produkt anbietet, das der Kun-
de sucht, wird den Auftrag erhalten. 
Erste Schritte in dieser Richtung 
sind heute u.a. schon bei den Me-
dien zu erkennen. So bietet Pay-TV 
nicht mehr ein Programm, das alle 
gleichzeitig sehen, sondern zahlrei-
che individuelle Programme (bis zu 
500 Programme schätzen Exper-
ten), aus denen ich 1. aussuchen 
und 2. im Prinzip auch individuell 
entscheiden kann, wann ich „mei-
nen“ Film sehen will. Dieses Mo-
dell ist auch für Zeitungen denkbar. 
Es ist nur noch eine Frage der Zeit, 
wann ich mir individuell das Lese-
angebot aussuchen kann, daß ich 
haben will, bzw. nur noch die Arti-
kel individuell für mich am Bild-
schirm zusammengestellt werden, 
an denen ich interessiert bin. Erste 
Versuche in dieser Hinsicht laufen 
bereits in den Vereinigten Staaten. 
 
Nun mag man denken, daß dies 
doch ein Fortschritt ist, ich zahle ja 
nur noch für das, was ich wirklich 
haben will und nicht wie bisher, 
auch für alles, was mich eigentlich 
nicht interessiert, ich also auch 
nicht nutze. Doch Vorsicht! Werfen 
wir einen Blick auf die, die die An-
gebote herstellen/bereitstellen, die 
(noch) Arbeitnehmer.  
Was hindert den Verleger daran, 
den Journalisten nur noch in dem 
Umfang zu bezahlen, wie die von 
ihm erstellten Artikel angefordert 

werden und warum sollen zukünftig 
noch Artikel erscheinen, die nicht 
profitabel sind. Ich fürchte, so 
mancher Bericht, z.B. über die 
Hamburger Arbeitsassistenz, dürfte 
unter diesen Bedingungen nur noch 
wenig Aussicht haben, ein breites 
Publikum zu erreichen (ob er bisher 
wahrgenommen wurde, ist eine an-
dere Frage). Da Dienstleistung und 
Produktion immer mehr individua-
lisiert werden können, gibt es auch 
keine Notwendigkeit mehr, den 
Dienstleistungs- und/oder Produk-
tionsprozeß in einer Fabrik, einem 
Büro oder einer Redaktion zu er-
bringen. Telearbeit ist angesagt, 
und die Bundesregierung wird nicht 
müde, dies immer wieder als den 
zukunftsweisenden Weg zu preisen: 
„Die vor uns liegende Informati-
onsgesellschaft eröffnet unabsehba-
re Chancen für jeden von uns, für 
Arbeitgeber, Arbeitnehmer und 
Verbraucher. Anbieter und Nutzer 
der neuen Informations- und Kom-
munikationsdienste. Die Entwick-
lung schafft Spielräume für mehr 
Produktivität und mehr Beschäfti-
gung. Sie verringert die räumliche 
Distanz zwischen Wohnen und Ar-
beit, verbessert die Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie und trägt zur 
Entlastung von Verkehr und Um-
welt bei“ (REXRODT o.J., 3). Und 
es spricht auf den ersten Blick in 
der Tat einiges dafür. Doch wem 
wird sie außer den Unternehmern 
nutzen? 
 
Durch die Telearbeit werden “die 
Reichen noch reicher, die Klugen 
noch klüger; aber die meisten Men-
schen werden von der neuen Tech-
nik nicht profitieren. Sie werden 
bald arbeitslos oder verdingen sich 
als scheinbar selbständige Noma-
den auf der Infoautobahn - eine 
breite, verarmte Unterklasse im di-
gitalen Zeitalter“ (HEUSER 1996 
b, 17). Selbstverständlich wird es 
auch in dieser Gesellschaft noch ei-
nen Bedarf an handwerkli-
cher/produzierender Arbeit geben. 
Um die verbliebenen Arbeitsplätze 
wird aber ein solcher Konkurrenz-
kampf entstehen, daß mir die Phan-
tasie fehlt, mir vorzustellen, daß 
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z.B. sog. geistig Behinderte in die-
sem Kampf ohne Unterstützung ei-
ne Chance haben. Für die „neue 
Arbeit“, man spricht auch von den 
Wissensarbeitern, dürften sog. geis-
tig behinderte Menschen in der Re-
gel wenig Voraussetzungen mit-
bringen. Aber auch für körperbe-
hinderte Menschen dürfte die neue 
Arbeitsform nur im Einzelfall neue 
Arbeitsmöglichkeiten erschließen. 
Trotz aller ursprünglichen Euphorie 
über die Möglichkeiten und Chan-
cen der neuen Technologie für Be-
hinderte, es ist offensichtlich erst 
einer „Behindertenfirma“, der 
Pfennigparade in München mit ih-
rer „Programmier-Service GmbH“ 
gelungen, in diesem Bereich tat-
sächlich Arbeitsplätze in einem 
nennenswerten Umfang für behin-
derte Menschen zu erschließen. In-
wieweit Körperbehinderte als Ein-
zelkämpfer auf dem Markt der 
„Wissensarbeiter“ bestehen kön-
nen, kann zur Zeit nur schwer ein-
geschätzt werden.  
 
Klar ist aber, die „Telearbeit 
kommt auch auf weniger gut aus-
gebildete Arbeitnehmer wie Buch-
halter oder Schreibkräfte zu. Nicht 
jeder von ihnen geht freiwillig nach 
Hause, mitunter haben sie ihre Ar-
beitgeber heimgeschickt und ihre 
physische Arbeitsstelle aufgelöst, 
um so Kosten zu sparen. Wenn es 
sich lohnen soll, können sie dabei 
nicht immer Rücksicht auf indivi-
duelle Wünsche nehmen. Denn auf 
Telearbeit umzustellen, lohnt sich 
vielfach nur, wenn ein Büro oder 
eine Abteilung auch ganz aufgelöst 
werden, und nicht nur diejenigen 
gehen, die lieber daheim am Bild-
schirm sitzen“ (HEUSER 1996 a, 
61). 
Damit besteht die Gefahr, daß sich 
die Gesellschaft wieder einmal in 
zwei Klassen spaltet. Die wohlha-
bende EDV-Elite, die sich als selb-
ständige Datenunternehmer ihre 
Auftraggeber suchen, und der Rest, 
der das von HEUSER beschriebene 
Nomadendasein führt. Nochmal 
HEUSER: „Das Normalarbeitsver-
hältnis wird es mit Multimedia 
kaum mehr geben. Aber genau dar-

auf, auf die stetige, abhängige Er-
werbsarbeit, ist ein großer Teil des 
Gemeinwesens ausgerichtet - vor 
allem das in den vergangenen hun-
dert Jahren langsam gewachsene 
Sozialsystem in Deutschland“ 
(HEUSER 1996 a, 88). 
 
Damit einher geht, daß die Telear-
beit dazu genutzt wird, daß die jet-
zigen Arbeitnehmer immer mehr in 
die Rolle der (Schein-) Selbständi-
gen gedrängt werden. Es wird dann 
nur noch meßbare Leistung, die 
sich oft in Schnelligkeit und in I-
deen (z.B. Computerprogramme) 
ausdrückt, bezahlt. Wer gut im 
Markt ist, hat die Chance auf hohes 
Einkommen, muß aber immer auch 
damit rechnen, daß er Zeiten über-
brücken muß, in denen er wenig 
oder nichts verdient.  
Blicken wir nun auf die Arbeit der 
so notwendigen Integrationsfach-
dienste, so fällt auf, daß sie über-
wiegenden aus der Ausgleichsab-
gabe bezahlt wird. 
 
Während der Jahrestagung 1997 der 
BAG UB beschäftigte sich eine 
Gruppe mit „Finanzierungsmodel-
len von Unterstützter Beschäfti-
gung“. Nach einer kurzen Einlei-
tung, die dem Inhalt dieses Artikels 
entsprach, wurde überprüft, wie die 
vertretenden Integrationsfachdiens-
te ihre Arbeit finanzieren.  
 
Soweit ich die Ergebnisse richtig 
protokolliert habe, waren in dieser 
Gruppe 9 Vertreter/innen von In-
tegrationsfachdiensten vertreten. 
Alle erklärten, daß die Arbeit ihres 
Fachdienstes aus Mitteln der Aus-
gleichsabgabe finanziert werde. Bei 
zwei Diensten flossen ergänzend 
Mittel aus dem Europäischen Sozi-
alfond in die Projektfinanzierung 
ein und in einem Fall gab es eine 
Regelfinanzierung durch das Ar-
beitsamt. Es kann also festgestellt 
werden, ohne den Einsatz der Mit-
tel aus der Ausgleichsabgabe gäbe 
es vermutlich keinen einzigen In-
tegrationsfachdienst in Deutsch-
land. Und genau hier liegt die Ge-
fahr. 
 

Wer soll zukünftig die Ausgleichs-
abgabe zahlen, wenn wir alle als 
mehr oder weniger (Schein-) Selb-
ständige tätig sind und nicht der 
Beschäftigungspflicht unterliegen, 
also auch keine Ausgleichsabgabe 
zahlen müssen. Wenn wir als mehr 
oder weniger erfolgreiche Unter-
nehmer tätig sein werden, wird der 
größte Teil von uns auch Möglich-
keiten finden, die Zahlungen für 
Sozialsysteme, aber auch die Steu-
erlast ständig zu minimieren. Hier 
geben die Wirtschaftsseiten der Ta-
geszeitungen ja durchaus „gute“ 
Anregungen.  
 
Aber zugegeben, dies ist system-
immanent gedacht und in den 
nächsten 20 Jahren mögen auch 
noch Mittel zur Verfügung stehen, 
ausreichend stehen sie bereits jetzt 
nicht mehr zur Verfügung. Deshalb 
ist es jetzt wichtig, nach anderen 
Finanzierungen „Ausschau“ zu hal-
ten. Aber hier ist uns als Arbeits-
gruppe nicht viel Neues eingefal-
len.  
 
So wurde diskutiert, die Sozialhilfe 
in die Finanzierung der Assistenz-
dienste einzubeziehen, verstärkt 
ESF- Mittel einzusetzen und was 
als ganz wichtig erachtet wurde, 
endlich die Arbeitsverwaltung als 
Träger, zumindest für Formen der 
beruflichen Ausbildung, z.B. ambu-
lantes Arbeitstraining, mit einzube-
ziehen. Die Anregung, auch die 
Kultusministerien in die Pflicht zu 
nehmen, indem die Integrations-
fachdienste für die Anwerbung von 
Praktikaplätzen vergütet werden, 
wurde kontrovers diskutiert. Hier 
wurde die Gefahr gesehen, daß sich 
die Lehrer dann weitgehend aus ih-
rer Verpflichtung, Praktikums-
plätze zu organisieren, und dies 
auch außerhalb der WfB, zurück-
ziehen. Und natürlich soll zukünfitg 
versucht werden, stärker Stiftungen 
zur (Anschub-)finanzierung zu ge-
winnen. 
 
Was mir aber, neben der derzeiti-
gen Absicherung der Dienste, wich-
tig erscheint, ist die Frage: Wie will 
die zukünftige Gesellschaft, die 
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dann übrigens eine andere sein 
wird, in zwanzig Jahren Solidarität 
organisieren? Wenn wir uns diesen 
Fragen nicht stellen, werden sie 
von denen beantwortet und ent-
schieden, die mit Vehemenz den 
Umbau der Gesellschaft betreiben 
um Lohnnebenkosten, also Sozial-
beiträge, zu sparen. Der bereits jetzt 
in der Krankenversicherung begon-
nene Weg, daß die Kranken für die 
Kranken zahlen, daß die Leistungen 
immer mehr eingeschränkt, aber da-
für teurer werden, auf die Sozialhil-
fe übertragen, macht aus ihr eine 
„Versicherung der Armen“ durch 
die Armen und wird nicht einmal 
mehr das Existenzminimum si-
chern. So darf die Lösung nicht 
aussehen. Welche Lösung wir aber 
wollen, darüber muß der Diskussi-
onsprozeß beginnen, gerade auch in 
der Bewegung für die berufliche In-
tegration behinderter Menschen. 
 
In der Zwischenzeit ist es wichtig, 
möglichst vielen behinderten Men-
schen, die dies wollen, die Mög-
lichkeit zu bieten, einen Arbeits-
platz auf dem allgemeinen Ar-
beitsmarkt zu erhalten. Dafür ist der 
weitere und beschleunigte Ausbau 
der Integrationsfachdienste unab-
dingbare Voraussetzung. Damit 
dies gelingen kann, bedarf es weite-
rer finanzieller Mittel. Hier bieten 
sich aus meiner Sicht zwei Mög-
lichkeiten an: 
 
„1. Die Ausgleichsabgabe wird 

endlich erhöht. Die dadurch zur 
Verfügung stehenden zusätzli-
chen Gelder werden ausschließ-
lich zur Schaffung von Beschäf-
tigungsmöglichkeiten auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt ver-
wandt und zwar so lange, bis je-
der behinderte Mensch tatsäch-
lich berufliche Wahlmöglichkei-
ten hat, oder 

2. ein nicht unerheblicher Teil der 
Gelder, der bisher für die Son-
dereinrichtung WfB bereitge-
stellt wurde, wird zukünftig zur 
Finanzierung der Alternativen 
zur WfB umgeleitet und zwar so 
lange, bis sichergestellt ist, daß 
die Projekte zur „Unterstützten 
Beschäftigung“ überlebensfähig 
sind, d.h. daß Eingliederungs-
projekte die notwendigen finan-
ziellen Mittel für ihre Arbeit er-
halten, maximal bis zur Höhe 
der Kosten eines WfB-Platzes“ 
(JÄHNERT 1997, 75) 

 
Hinter dieser Überlegung steckt die 
Hoffnung, daß behinderte Men-
schen, wenn sie im Arbeitsleben 
zur Normalität werden, im bereits 
begonnenen Prozeß der Umgestal-
tung der Gesellschaft nicht einfach 
vergessen und/oder abgeschoben 
werden können. Ich bin sicher, daß 
es auch in einer wie oben beschrie-
benen, umgestalteten Gesellschaft 
gelingen wird, Arbeitsplätze für 
behinderte Menschen zu schaffen. 
Je eher wir jedoch die Diskussion 
darüber, wie dies gelingen kann, 
beginnen, um so besser sind ihre 
Chancen.  
 
Detlev Jähnert,  
Lutherstr. 21, 30171 Hannover 
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Starthilfemittel von 
Aktion Sorgenkind 
für Integrationsfach-
dienste 
 
Träger, die ein Integrationsprojekt 
aufbauen wollen, können Starthil-
femittel bei der Aktion Sorgenkind 
beantragen. Bisher sind leider erst 
wenige Anträge für diesen Bereich 
eingegangen. 
 
Die Zuschüsse sollen die Eigenmit-
tel der Träger bei einer Projekt-
gründung stärken. Bezuschußt wer-
den Personalkosten für maximal 
drei Jahre mit folgenden Pro-
zentsätzen (alte Bundesländer/ neue 
Bundesländer): 
 
1. Jahr 80%/ 90% 
2. Jahr 60%/ 80% 
3. Jahr 40%/ 70 % 
 
Die Sachkosten werden mit einer 
Pauschale von 20% des jeweiligen 
Zuschusses zu den Personalkosten 
gewährt. 
 
Nähere Informationen und Anträge 
über den jeweiligen Spitzenverband 
der freien Wohlfahrtspflege oder 
die Bundesvereinigung Lebenshilfe 
bzw. den Bundesverband für Kör-
per- und Mehrfachbehinderte oder 
direkt bei der Aktion Sorgenkind. 
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Arbeitsgruppe Fachleute und unterstützte Arbeit-
nehmerInnen tauschen sich aus  
von Susanne Göbel 
 

uch das ein Novum: unter-
stützte ArbeitnehmerInnen, 
VertreterInnen unterschied-

lichster Integrationsfachdienste und 
Eltern (präziser gesagt 1 Mutter) 
setzten sich auf der diesjährigen 
BAG UB Tagung im Rahmen einer 
Arbeitsgruppe zusammen und tau-
schen sich aus. Das Motto: "Was 
ich schon immer mal fragen woll-
te!" 
 
Gefragt wurde viel, es wurde mit-
unter heiß und kontrovers disku-
tiert. Eben deshalb ist es fast un-
möglich, eine Kurzzusammenfas-
sung der Diskussion zu liefern, oh-
ne die eine oder andere Antwort 
und Position zu unterschlagen, grob 
zu vereinfachen oder eben aus-
schweifend langweilig zu werden. 
Ich habe mich deshalb dazu ent-
schlossen, eine Liste der wichtigs-
ten Fragen zusammenzustellen, die 
eine gute Anregung für Diskussio-
nen und Treffen vor Ort sein kön-
nen. 
 
 
1."Was ich schon immer mal fra-
gen und wissen wollte ..." 
 
• Ist die Vermittlung eines Ar-

beitsplatzes ausreichend oder 
braucht es zusätzliche Unter-
stützung? Wie gehe ich mit Iso-
lation, Freizeitgestaltung und 
dem Aufbau eines Freundes-
kreises um? 

• Von wem muß die Initiative 
nach einem "mehr" als der rei-
nen Arbeitsplatzsuche ausge-
hen? Von den unterstützten Ar-
beitnehmerInnen, vom Fach-
dienst, von Eltern, ...?? 

• Wann ist ein Anstoß von Seiten 
des Fachdienstes eine Hilfestel-
lung? Wann ist es Bevormun-
dung? 

• Wie gehe ich als Fachdienst 
damit um, wenn Arbeit zur Zeit 
nicht die Priorität im Leben 

des/r Kunden/in einnimmt? 
Wessen Recht geht hier vor? 
Das Recht auf Selbstbestim-
mung der behinderten Person 
oder die Pflicht des Fachdiens-
tes, eine Arbeitsstelle zu finden? 

• Wer übernimmt bei der Arbeits-
platzsuche was? Was über-
nimmt die behinderte Person, 
was übernimmt der Fachdienst? 

 
 
2. Selbstbestimmung 
 
• Was ist Bevormundung?      
Was ist Erziehung? 
• Will die behinderte Person et-

was Bestimmtes (z.B. Ord-
nungssinn) überhaupt lernen? 
Gehört das zur Unterstützung im 
Rahmen der Arbeitsassistenz 
und deren Auftrag dazu oder 
nicht dazu? 

• Frage der Fachleute an ihr eige-
nes Rollenverständnis: Bin ich 
ErzieherIn, bin ich Unterstütze-
rIn? 

 
 
3. Absprachen zwischen unter-
stütztem/r ArbeitnehmerIn und 
dem Fachdienst 
 
• Wer macht was? Wer ist für was 

verantwortlich? 
• Was möchten unsere KlientIn-

nen von uns? 
• Welche Ziel haben die unter-

stützten ArbeitnehmerInnen? 
Welche Ziele hat der Fach-
dienst? 

 
 
4. Kritik und wie man damit um-
geht 
 
• Muß Kritik immer höflich sein? 
• Ist immer nur negative Kritik 

angesagt? Ist positive Rückmel-
dung ein "MUß", daß die behin-
derte Person "liefern" muß? 

• Wie bringt man Kritik an? Di-
rekt oder über Umwege? 

 
 
5. Gemeinsame Wünsche an die 
Organisation kommender Ta-
gungen 
• Einladungen sollten 4 - 6 Wo-

chen vor der Veranstaltung ver-
schickt werden 

• die Sprache sollte einfacher sein 
• die Einladungen sollten sich ge-

stalterisch vom Rest der Einla-
dung deutlich absetzen (Schrift-
größe, Schrifttyp, Bilder, extra 
Blatt, farbiges Papier) 

A 

People First 
Zweites Bundestreffen der 
Selbstbestimmungsgruppen 
für Menschen mit Lern-
schwierigkeiten in Melsungen 
 
People First Gruppen sind unter-
stützte Selbsthilfegruppen für Men-
schen mit Lernschwierigkeiten. Es 
gibt viele solcher Gruppen mittler-
weile auf der Welt, vor allem in 
Nordamerika aber auch schon eini-
ge Gruppen in Deutschland.  
Das nächste internationale Treffen 
aller People First Gruppen wird 
vom 23.-25.April 1998 in Anchora-
ge in Alaska stattfinden.  
In Deutschland wird vom 17.-19. 
Oktober 1997 das zweite bundes-
weite Treffen der Gruppen in Mel-
sungen in Hessen stattfinden. Es ist 
mittlerweile auch eine neue Ausga-
be des Rundbriefes „der Maulwurf“ 
entstanden. 
Wer Interesse an der Gründung/ 
Unterstützung einer People First 
Gruppe und weiteren Infos hat: 
 

People First Deutschland - ISL 
Jordanstr.5, 34117 Kassel 
Tel. Mi. 17-19 Uhr 0561 7288546 
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Stand der Entwicklung und Zukunft von Unterstützter 
Beschäftigung in Deutschland 
von Stefan Doose  
 

Aufbau und Ausbau von Integra-
tionsfachdiensten 

Zusammenfassung der bisherigen 
Entwicklung: Regionale Modell-
projekte und Aufbau kleiner In-
tegrationsfachdienste als ergän-
zendes Angebot der beruflichen 
Rehabilitation 

s gibt zur Zeit in Deutschland 
ca. 120 Integrationsfachdiens-
te, von denen sich die meisten 

noch in der Modellphase befinden. 
Dieser Ausbau wurde bisher haupt-
sächlich von den Hauptfürsorge-
stellen getragen, teilweise mit Un-
terstützung des Europäischen Sozi-
alfonds oder des Horizon-
Programmes.  
 

Der Ausbau und der Konzeption 
dieser Fachdienste sind jedoch re-
gional noch sehr unterschiedlich.. 
Die Integrationsfachdienste werden 
überwiegend als notwendige Er-
gänzung des bisherigen Systems 
der beruflichen Rehabilitation für 
eine eingegrenzte Gruppe von 
Menschen mit Behinderungen ver-
standen, die ohne diese Hilfen ar-
beitslos bleiben oder in eine WfB 
kommen würden, dort aber eigent-
lich fehlplaziert wären. 
 

Die Integrationsfachdienste sind 
mit ein bis zwei Personen teilweise 
so ausgestattet, daß nur eine ganz 
begrenzte Unterstützung am Ar-
beitsplatz faktisch möglich ist.  
Die notwendigen spezifischen fach-
lichen Qualifikationen dieser Arbeit 
wie z.B. die individuellen Berufs-
planung und Erstellung eines Fä-
higkeitsprofiles, Akquisition von 
Arbeitsplätzen oder die Unterstüt-
zung am Arbeitsplatz sind bisher 
nicht Bestandteil irgendwelcher 
vorhandener Aus- oder Weiterbil-
dungen. Die Mitarbeiter müssen 
sich so also oft ohne den Rückgriff 
auf die vorhanden Erkenntnisse in 

Unterstützter Beschäftigung selbst 
einarbeiten. Damit wird die Effek-
tivität der Integrationsfachdienste, 
besonders in der Anfangszeit, ge-
schwächt. 
 

Ein Teil der Integrationfachdienste 
sieht seinen Schwerpunkt in der 
Arbeitsvermittlung und Beratung 
und nicht in einer intensiveren Be-
gleitung und Betreuung. Dies hat 
direkte Auswirkungen auf die un-
terstützte Zielgruppe.  
 

Eine Gleichsetzung der Arbeit von 
Integrationsfachdiensten mit Unter-
stützter Beschäftigung ist also nicht 
zulässig. Vielmehr kann das Kon-
zept der Unterstützten Beschäfti-
gung Kriterien und Anregungen für 
die Arbeit der Integrationsfach-
dienste geben. Integrationsfach-
dienste sind ein Schritt in die rich-
tige Richtung, indem ambulante 
Unterstützungsangebote im Ar-
beitsleben für Menschen mit Be-
hinderungen geschaffen werden, 
die ohne diese Hilfen nicht vermit-
telt werden könnten. 
 

Notwendige Weiterentwicklung: 
Unterstützte Beschäftigung als 
gesetzlich verankerte reguläre 
Wahlmöglichkeit für Menschen 
mit Behinderungen 
In Zukunft wird es darum gehen, 
dieses Angebot flächendeckend 
auszubauen und gesetzlich den An-
spruch auf Arbeitsassistenz zu ver-
ankern.  
Integrationsfachdienste müssen 
durch eine Mischfinanzierung auf 
eine breitere Basis gestellt werden. 
Die gesetzlichen Förderbestim-
mungen müssen so gestalten wer-
den, daß sie eine Integration von 
Menschen mit Behinderung fördern 
und nicht hemmen. Zur Zeit schei-
tert eine Finanzierung oft daran, 
daß die Kostenträger wechseln, 
wenn man sich auf den Weg der be-
ruflichen Eingliederung begibt. Es 

geht meiner Einschätzung nach 
nicht darum, insgesamt mehr Geld 
auszugeben, sondern nur anders 
einzusetzen. Kostensätze, die an die 
Menschen statt an Einrichtungen 
gebunden sind oder eine Poolfinan-
zierung könnten hier hilfreich sein.  
 

Auch Arbeitnehmer mit einer 
schweren Behinderung sollten in 
Zukunft die Wahlmöglichkeit ha-
ben, außerhalb einer Werkstatt für 
Behinderte im Arbeitsleben unter-
stützt zu werden. Es geht nicht an, 
daß eine dauerhafte Unterstützung 
im Arbeitsleben für Menschen mit 
einer schweren Behinderung nur in 
dem Haus der Werkstatt für Behin-
derte möglich ist. Diese strukturelle 
Ausgrenzung von Menschen mit 
Behinderungen durch die Art und 
Weise wie Unterstützungsleistun-
gen bei uns in der Gesellschaft or-
ganisiert sind muß aufgehoben 
werden. Die gesetzlichen Bestim-
mungen zur Vergabe von Förder-
mitteln müssen so weiterentwickelt 
werden, daß Menschen unabhängig 
von Grad und Schwere der Behin-
derung in regulären Betrieben un-
terstützt werden können.  
 

Der Grundsatz des Vorranges am-
bulanter/betrieblicher vor teilstatio-
nären/ überbetrieblichen Maßnah-
men sollte konsequent auch auf be-
rufliche Eingliederungsmaßnahmen 
angewandt werden.  
 

Es gilt einen Rechtsanspruch auf 
Arbeitsassistenz im neuen Rehabili-
tationsgesetz SGB IX zu verankern 
und Fachdienste zur beruflichen In-
tegration flächendeckend auszu-
bauen.  
In einigen Ländern gibt es bereits 
Berechnungen für einen weiteren 
Bedarf an Werkstattplätzen. Ein 
neuer Werkstattplatz kostet mindes-
tens 80.000 DM. Anstatt in teure 
Gebäude und aussondernde Ein-
richtungen zu investieren, sollten 
diese Mittel für den Aufbau von 

E 
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ambulanten, integrativen Unterstüt-
zungsangeboten bereitgestellt wer-
den. Erste Untersuchungen bewei-
sen, daß Unterstützte Beschäfti-
gung zwar ganz am Anfang oft teu-
er ist, aber auf lange Sicht nicht 
teurer, sondern meist sogar billiger 
als die Unterbringung in Werkstät-
ten für Behinderte ist (Ciolek 1997, 
Schön 1993, Trost/Schüller 1992). 
 

Wenn die Werkstatt für Behinderte 
nicht mehr die einzige Ausbil-
dungs- und Arbeitsmöglichkeit für 
Menschen mit schweren Behinde-
rungen ist, werden sich auch Werk-
stätten ändern müssen. Plötzlich ge-
raten Menschen mit geistiger Be-
hinderung in die Rolle von Kunden, 
die Wahlmöglichkeiten haben. Es 
ist durchaus denkbar, daß sich die 
Werkstätten zu einem Netzwerk 
von ambulant unterstützten Ar-
beitsplätzen z.B. in Form des soge-
nannten „Betreuten Arbeitens" wei-
terentwickeln (PBI 1995, 21) oder 
als Träger von Qualifizierungs-
maßnahmen und Integrationsbetrie-

ben sich für alle Men-
schen öffnen, die vom 
Arbeitsmarkt ausge-
grenzt werden. Auf-
grund der steigenden 
Arbeitslosigkeit wird 
für Qualifizierungspro-
jekte und Beschäfti-
gungsbetriebe der Be-
darf steigen. Dadurch, 
daß dort Menschen mit 
und ohne Behinderung 
lernen und arbeiten 
würden, könnte sich 
die Produktivität posi-
tiv entwickeln, da 
Teams von Menschen 
mit unterschiedlichen 
Fähigkeiten in der Re-
gel produktiver sind, 
als wenn man Men-
schen aufgrund ihrer 
Beeinträchtigung grup-
piert. Es wäre auch 
wahrscheinlich, daß 
eine neue Qualität von 
Qualifizierungsmaßnah
men in den 
Werkstätten entwickelt 
würden, da Menschen 
ohne Behinderungen 

andere Erwartungen an eine Quali-
fizierung mitbringen würden. 
 

Im Rahmen des neuen Benachteili-
gungsverbotes von Menschen mit 
Behinderung im Grundgesetz wird 
es dem Gesetzgeber meiner Ansicht 
nach nicht möglich sein, nur aus-
sondernde Unterstützungsangebote 
für Menschen mit schweren Behin-
derungen in Werkstätten vorzuhal-
ten, wenn für vergleichbare Kos-
tensätze eine ambulante Unterstüt-
zung in Betrieben des allgemeinen 
Arbeitsmarktes von der Person ge-
wünscht wird (Der Beauftragte der 
Bundesregierung für die Belange 
der Behinderten 1995).  
 

Die Kostensätze müssen im Rah-
men des Rechtsanspruches auf-
grund der Behinderung in Zukunft 
an Personen und nicht an Einrich-
tungen gebunden werden. In den 
Niederlanden ist dies seit kurzem 
möglich, und auch in den USA 
läuft im Rahmen des „Choice" Pro-

jektes  ein entsprechender Modell-
versuch (Callahan 1996).  
 

Modellprojekte mit entsprechender 
Begleitforschung könnten hier auch 
in Deutschland wirklich neue Wege 
der beruflichen Rehabilitation und 
der Leistungserbringung erproben, 
die allen Menschen mit Behinde-
rungen Wahlmöglichkeiten hin-
sichtlich ihrer Unterstützung im 
Arbeitsleben ermöglichen würden. 

Zielgruppe von Unterstützter Be-
schäftigung 

Zusammenfassung der bisherigen 
Entwicklung: Integrationsfach-
dienste zeigen, daß Menschen mit 
einer schwereren Behinderung 
auf dem allgemeinen Arbeits-
markt arbeiten können, wenn sie 
entsprechende Unterstützung er-
halten 
 

Integrationsfachdienste haben in 
Modellprojekten und an einigen 
Orten mittlerweile durch ihre regu-
läre Arbeit bewiesen, daß z.B. 
Menschen mit Lernschwierigkei-
ten1 oder psychischen Behinderun-
gen, die bisher als „nicht vermittel-
bar" galten, mit der entsprechenden 
Unterstützung erfolgreich auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt arbeiten 
können (Barlsen, Bungart 1996, 
Meuth 1996, Schön 1993, 
Trost/Schüller 1992, Trost 1997). 
Es hat durch diese Projekte somit 
eine Grenzverschiebung der Vor-
stellung gegeben, welche Personen 
„nicht vermittelbar" auf den allge-
meinen Arbeitsmarkt sind.  
Unterstützte Beschäftigung ist da-
bei erfolgreich in einer schwierigen 
Zeit mit extrem hoher Massenar-
beitslosigkeit. Unterstützte Be-
schäftigung kann nicht die Massen-
arbeitslosigkeit lösen. Unterstützte 
Beschäftigung ist aber notwendig, 
damit Menschen mit einer schwe-
                                                           
1 Ich verwende zumeist den Begriff 
„Menschen mit Lernschwierigkei-
ten“, da er von der Selbstbestim-
mungsbewegung von Menschen mit 
einer geistigen und Lern- Behinde-
rung als Selbstbezeichnung genutzt 
wird. 

 

Sabine Kaland an ihrem unterstützten Arbeitsplatz im Jugend-
gästehaus Horner Rennbahn des Deutschen Jugendherbergs-
werkes 
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ren Behinderung überhaupt die 
Möglichkeit haben, am Arbeitsle-
ben teilzunehmen und nicht voll-
ständig ausgegrenzt zu werden. 
 

Eine Untersuchung von 75 von In-
tegrationsfachdiensten unterstützten 
Arbeitsplätzen für Menschen mit 
Lernschwierigkeiten (Doose 1997) 
beweist beispielhaft, daß mehr 
möglich ist, als bisher oft ange-
nommen wurde. Immerhin haben 
41% der unterstützten Arbeitneh-
mer die Sonderschule für Geistig-
behinderte besucht, haben 43% ei-
nen Grad der Behinderung von 
100% bescheinigt bekommen und 
ein gleich großer Anteil vorher zum 
Teil  jahrelang in einer Werkstatt 
für Behinderte gearbeitet. Für über 
70% der unterstützten Arbeitneh-
mer ist dies das erste Arbeitsver-
hältnis auf dem allgemeinen Ar-
beitsmarkt. Dies sind Indikatoren 
dafür, daß der untersuchten Ziel-
gruppe nach herkömmlichen Prog-
nosen aufgrund der Art und Schwe-
re ihrer Behinderung keine Chance 
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 
eingeräumt würde. 
 

Notwendige Weiterentwicklung: 
Erweiterung der Zielgruppe auf 
alle Menschen mit Behinderun-
gen, die diese Unterstützung be-
nötigen. 
In Zukunft wird es darum gehen, 
die Zielgruppe von Unterstützter 
Beschäftigung in Deutschland zu 
erweitern. Unterstützte Beschäfti-
gung kann nicht nur für Menschen 
mit Lernschwierigkeiten und psy-
chischen Behinderungen, sondern 
auch für Menschen mit Körper- und 
Mehrfachbehinderungen, erworbe-
nen Hirnschädigungen, Autismus 
und schwerer geistiger Behinde-
rung eine sinnvolle Unterstützung 
im Arbeitsleben sein. Integrations-
fachdienste sollten behinderungs-
übergreifend tätig sein können.  
 

Dabei muß aber sichergestellt wer-
den, daß auch Menschen mit einer 
schweren Behinderung Unterstüt-
zung erhalten können. Modellpro-
jekte in den USA und Irland haben 
mittlerweile gezeigt, daß auch 

Menschen mit den schwersten Be-
hinderungen in Betrieben des all-
gemeinen Arbeitsmarktes arbeiten 
können, wenn sie entsprechende 
Unterstützung erhalten und die 
notwendigen Rahmenbedingungen 
gegeben sind (Junker 1996).  
 

Damit die Beschäftigung von Men-
schen mit schweren Behinderung 
für einen Arbeitgeber auch be-
triebswirtschaftlich möglich ist, 
müssen die Rahmenbedingungen 
der Unternehmer berücksichtigt 
werden. Mit einem auf drei Jahre 
beschränkten Lohnkostenzuschuß 
von 80-70-60% sind Menschen mit 
einer dauerhaften, erheblichen Leis-
tungseinschränkung nicht ein-
zugliedern. Das Angebot von einem 
dauerhaften Minderleistungsaus-
gleichs von bis zu 80%, wie in Ös-
terreich im Vorarlberg  praktiziert, 
hat bewiesen, daß diese Möglich-
keiten nicht nur eine dauerhafte In-
tegration von Menschen mit schwe-
ren Behinderungen ermöglicht, 
sondern sogar kostengünstiger als 
eine Betreuung in beschützenden 
Werkstätten mit den notwendigen 
ergänzenden Sozialleistungen ist 
(Badelt, Österle 1981).  
Die andere Möglichkeit der Be-
schäftigung von Menschen mit 
schwersten Behinderungen ist es, 
mit einer Ausnahmegenehmigung 
auch eine Bezahlung entsprechend 
der Produktivität unterhalb des Ta-
riflohnes zuzulassen, wenn nur so 
eine Integration in einen Betrieb 
möglich ist. Die ergänzende Exis-
tenzabsicherung müßte wie in der 
Werkstatt über die Sozialhilfe oder 
durch die Erwerbsunfähigkeitsrente 
erfolgen. In beiden Varianten ist 
eine regelmäßige Überprüfung 
(z.B. alle halbe Jahr) der tatsächli-
chen Minderleistung bezogen auf 
die Tätigkeit im Betrieb von einer 
unabhängigen Stelle wie z.B. der 
Hauptfürsorgestelle erforderlich.  
 

Modellprojekte sollten auch in 
Deutschland Unterstützte Beschäf-
tigung für diesen Personenkreis er-
proben. 
 

Die Vorbereitung der beruflichen 
Integration in der Schule 

Bisherige Entwicklung: Erste 
Modellprojekte des integrativen 
Übergangs von der Schule in den 
Beruf  
Es gibt in diesem Bereich mittler-
weile auch eine Anzahl beachtens-
werter Ansätze und Projekte in 
Deutschland. Sie sollen im folgen-
den kurz aufgezählt werden: 
• In Baden wurden durch einen an 

der Schule für Geistigbehinderte 
angesiedelten Integrationsfach-
dienst 31 % der Absolventen auf 
den allgemeinen Arbeitsmarkt 
vermittelt (Trost/Schüller 1992).  

• Dieselbe Schule für Geistigbe-
hinderte nutzte Aufträge der 
Schule an Handwerksbetriebe 
zum Projektunterricht mit den 
Schülern mit Lernschwierigkei-
ten (Böhringer 1996).  

• Integrationsklassen führen Prak-
tika für alle Schüler durch und 
haben offensichtlich keine Prob-
leme, entsprechende Prakti-
kumsplätze zu finden.  

• Berufsschulen kooperieren im 
letzten Schuljahr mit integrati-
ven Regelschulen und Sonder-
schulen, um eine Berufsorientie-
rung zu vermitteln (z.B. Gewer-
beschule G 12 in Hamburg) o-
der öffnen Berufsvorbereitungs-
klassen auch für Schüler mit 
geistigen und körperlichen Be-
hinderungen (z.B. Gewerbe-
schule G 13 in Hamburg)(Krohn 
1996).  

• In Zusammenarbeit mit einem 
Berufsbildungsträger, einer Be-
rufsschule und dem Arbeitsamt 
läuft in Hamburg mittlerweile 
der zweite integrative Förder-
lehrgang (F1i), in dem benach-
teiligte Jugendliche und Jugend-
liche mit geistigen Behinderun-
gen gemeinsam in praxisnahen 
Projekten lernen. Die beteiligten 
Jugendlichen betreiben ein Bist-
ro mit Frühstücksbüfett und 
Mittagstisch sowie einen Laden, 
in dem sie handlungsorientiert 
und realitätsbezogen die Grund-
fertigkeiten für diese Arbeitsfel-
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der erlernen können (Sturm, 
Glenz 1996)   

• Nach zähen Verhandlungen mit 
dem Arbeitsamt ist in Hamburg 
mittlerweile das erste ambulante 
Arbeitstraining bewilligt wor-
den. In diesem Projekt wird die 
Hamburger Arbeitsassistenz in 
Kooperation mit den WfB, 
Schulabgängern aus Integrati-
onsklassen und Sonderschulen 
für Geistigbehinderte zwei Jahre 
lang in Betrieben auf dem all-
gemeinen Arbeitsmarkt anstatt 
im Arbeitstrainingsbereich einer 
Werkstatt qualifizieren können 
(Behncke 1996a, Bundesanstalt 
für Arbeit 1997,193).  

 

Notwendige Weiterentwicklung: 
Berufliche Integration muß in 
der Schule beginnen 
 

Die berufliche Integration muß 
schon weit vor Abschluß der Schu-
le beginnen. Wenn die Schule 
Menschen mit Lernschwierigkeiten 
auf das Leben vorbereiten soll, muß 
dieses Leben bereits in der Schule 
Thema sein.  
 

Verschiedene unterstützte Praktika 
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 
als Bestandteil des Schulcurricu-
lums sind nach den vorliegenden 
Erfahrungen eine existentielle Vor-
aussetzung für einen erfolgreichen 
Übergang von der Schule in inte-
grative Ausbildungs- und Arbeits-
plätze. Durch entsprechende Maß-
nahmen in Schulen, wie z.B. pro-
jektbezogene Berufsorientierung, 
kürzere Berufserkundungen und 
längere unterstützte Praktika vor-
rangig in Betrieben des allgemeinen 
Arbeitsmarktes, werden junge Er-
wachsene mit Behinderungen er-
folgreicher in integrative Ausbil-
dungs- und Arbeitsverhältnisse ü-
berwechseln können.  
 

Integrative Förderlehrgänge und 
Berufsvorbereitungsklassen mit 
Firmen- und Praxisprojekten sind 

weitere Bausteine eines erfolgrei-
chen Überganges in integrative Ar-
beitsverhältnisse.  
 

Unter dem Motto „Ich will auch in 
die Lehre gehen" forderte die Bun-
desvereinigung Lebenshilfe auf ei-
ner Fachtagung im Oktober 1996 in 
Marburg die Entwicklung neuer 
Formen der beruflichen Qualifizie-
rung für Menschen mit geistiger 
Behinderung. Menschen mit Lern-
schwierigkeiten brauchen betriebli-
che Qualifizierungsalternativen, 
wenn ihr Übergang in den allge-
meinen Arbeitsmarkt in größerem 
Umfang gelingen soll.  
 

Die sich abzeichnende Möglichkeit, 
das Arbeitstraining statt in der 
Werkstatt auch ambulant in Betrie-
ben durchführen zu können oder 
die neuen dreijährigen Förderlehr-
gänge, könnten dabei neue Chancen 
eröffnen, für junge Erwachsene mit 
Lernschwierigkeiten integrative 
Qualifizierungsmöglichkeiten zu 
schaffen. So könnten sie z.B. im 
Rahmen eines dreijährigen „Aus-
bildungsverhältnisses" in einem Be-
ruf ihrer Wahl mit ambulanter Un-
terstützung durch einen Arbeitsbe-
gleiter soviel lernen, wie ihnen auf-
grund der Behinderung möglich ist. 
Dies könnte dann in Form eines 
modifizierten Ausbildungsab-
schlusses auch zertifiziert werden. 
Eine persönliche Dokumentation 
der im Rahmen von Praktika, Be-
rufsvorbereitungsmaßnahmen und 
Ausbildung erworbenen Fertigkei-
ten und Berufserfahrungen betont 
die Kompetenz und die Fähigkeiten 
des jungen Erwachsenen und nicht 
seine Defizite. Eine genaue Kennt-
nis der Fähigkeiten erleichtert es 
Arbeitgebern und Fachdiensten zur 
beruflichen Integration, geeignete 
Arbeitsplätze zu identifizieren.  
 

Die Schaffung einer Vielfalt von 
Qualifizierungs- und Arbeitsmög-
lichkeiten auf dem allgemeinen Ar-
beitsmarkt wird dazu beitragen, daß 
Schüler mit Behinderungen nicht 

gegen ihren Willen mangels Alter-
nativen in die WfB gehen müssen.  
 

Eine umfassende persönliche Zu-
kunftsplanung (Doose 1996) zum 
Übergang von der Schule in das 
Erwachsenenleben sollte spätestens 
2 Jahre vor Schulabschluß mit allen 
Beteiligten durchgeführt werden. 
Dabei sollten neben dem Schüler 
und seiner Familie auch außerschu-
lische Dienste wie Integrations-
fachdienste einbezogen werden. 
Unterstütze Beschäftigung verän-
dert auch die Erwartung von Schul-
abgängern mit Lernschwierigkeiten 
und ihren Familien bezüglich einer 
beruflichen Zukunft außerhalb ei-
ner Werkstatt für Behinderte.  
 

Arbeit mit Betrieben 

Zusammenfassung der bisherigen 
Entwicklung: Betriebe beschäfti-
gen erfolgreich Menschen mit 
Lernschwierigkeiten, wenn sie 
entsprechende Unterstützung er-
halten 
Die Suche nach Arbeitsplätzen für 
Menschen mit Lernschwierigkeiten 
ist ein sehr mühsames Geschäft, 
aber es finden sich Arbeitgeber, die 
bereit sind, Menschen mit einer 
Behinderung einzustellen. Arbeit-
geber brauchen Aufklärung und 
Unterstützung bei der Beschäfti-
gung von Menschen mit Behinde-
rungen. Ihre Vorurteile entsprechen 
ziemlich genau denen der übrigen 
Bevölkerung. Sie brauchen die 
Versicherung, nicht bei Problemen 
alleine gelassen zu werden. Das 
Angebot der individuellen Unter-
stützung am Arbeitsplatz spielte so 
nach Erfahrung der Integrations-
fachdienste eine große Rolle bei der 
Arbeitsplatzgewinnung. Sie brau-
chen aber auch Lohnkostenzu-
schüsse, um das Arbeitsverhältnis 
auch unter betriebswirtschaftlichen 
Gesichtspunkten eingehen zu kön-
nen.  
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Die unterstützten Arbeitsplätze fin-
den sich überwiegend in kleineren 
Betrieben. Viele dieser Betriebe 
sind nach dem Schwerbehinderten-
gesetz gar nicht zur Einstellung 
Schwerbehinderter verpflichtet. 
Diese Betriebe sind vor allem im 
Dienstleistungsbereich, aber auch 
im Handwerk und im produzieren-
den Gewerbe tätig (Doose 1997).  
 

Die Tätigkeitsbereiche der unter-
stützen Arbeitnehmer befanden sich 
zum einen im Küchen- und Haus-
wirtschaftsbereich, zum anderen im 
Lager und in der Produktion / Mon-
tage. Die Branchen und Tätigkeits-
bereiche unterscheiden sich dabei 
sehr stark geschlechtsspezifisch. 
Über die Hälfte der Frauen mit 
Lernschwierigkeiten ist in Küchen 
und im hauswirtschaftlichen Be-
reich tätig, während die Männer im 
Lager, in der Montage oder in 
Gärtnereien häufig Arbeit fanden 
(Doose 1997).  
 

Notwendige Weiterentwicklung: 
Vielfältige Beziehungen zu Ar-
beitgebern in der Region und 
neue Tätigkeitsbereiche entwi-
ckeln 
 
Mir scheint, daß Integrationsfach-
dienste in bestimmten Bereichen 
des Arbeitsmarktes erfolgreich 
werden, indem sie das Arbeitsfeld 
kennen und dort vielfältige Kontak-
te mit Arbeitgebern geknüpft ha-
ben. Integrationsfachdienste sollten 
systematisch neue Tätigkeitsfelder 
für die Beschäftigung erschließen. 
Dies gilt insbesondere für die Be-
schäftigung von Frauen mit Lern-
schwierigkeiten. Ein guter Aus-
tausch zwischen Integrationsfach-
diensten kann dabei Ideen liefern 
(Fahrradkuriere in München, Kin-
dergartenhelfer in Tübingen, Tank-
stellenhelfer in Hamburg und ein 
Helfer im Plattenstudio in Flens-
burg).  
 

Die meisten Menschen finden Ar-
beitsplätze über informelle Kontak-
te, diese Ressourcen gilt es mit 
neuen, kreativen Methoden der Ar-
beitsplatzakquisition  auch für 

Menschen mit Behinderung zu nut-
zen (Bolles 1993, DiLeo, Langton 
1995, Bissonette 1994, Behncke 
1996).  
Die Erfahrungen der Integrations-
fachdienste weisen auch auf die 
Bedeutung der Entwicklung von 
vielfältigen Beziehungen zu Ar-
beitgebern in der Region hin. Eine 
gute Zusammenarbeit mit Arbeit-
gebern in einem Fall erschließt oft 
weitere Arbeitsplätze, wenn die 
Kontakte der Arbeitgeber gezielt 
genutzt werden. 
 

Situation der unterstützten Arbeit-
nehmer 

Bisherige Entwicklung: Verbes-
serung der Lebenssituation von 
Menschen mit Behinderungen 
durch Unterstützte Beschäftigung 
 

Unterstützte Beschäftigung hat für 
die unterstützten Arbeitnehmer in 
der Regel zu einer erheblichen 
Verbesserung der Lebenssituation 
geführt:  
 

Das Selbstbewußtsein ist meist e-
norm gewachsen, eine Verselbstän-
digung ist oft auch in anderen Be-
reichen zu beobachten. Die unter-
stützten Arbeitnehmer spüren, daß 
ihnen etwas zugetraut wird, aber 
auch, daß etwas von ihnen verlangt 
wird.  

Der Lohn entspricht ungefähr den 
jeweiligen Einstiegslohngruppen 
und ist mit durchschnittlich 13,60 
DM (Doose 1997) erheblich höher 
als in der Werkstatt für Behinderte 
mit durchschnittlich 1,50 DM 
(BAG WfB 1997). Dies ermöglicht 
aber dennoch oft nur weiterhin ein 
Leben an der Armutsgrenze, zumal 
ein Großteil des Lohnes z.B. bei 
der Betreuung in einer Wohngrup-
pe von der Sozialhilfe wieder ein-
gezogen wird. Der höhere Lohn ist 
jedoch nicht nur in Bezug auf die 
tatsächliche Verbesserung der ma-
teriellen Grundlage, sondern auch 
in Bezug auf den damit verbunde-
nen Statusgewinn bedeutsam.  
 

Über 70% der Arbeitsplätze können 
nach einer neueren Untersuchung 
als gut integriert gelten und zeich-
nen sich durch regelmäßige Kom-
munikation am Arbeitsplatz, positi-
ve Beziehungen zu Kollegen und 
große Zufriedenheit der unterstütz-
ten Arbeitnehmer aus (Doose 
1997).  

Notwendige Weiterentwicklung: 
Umfassende Qualitätskriterien - 
Integration und Lebensqualität 
statt reine Vermittlungszahlen 
 

Integration und die subjektive Ver-
besserung der Lebensqualität sind 
wichtige Maßstäbe von Unterstütz-

 

Thorsten Stave an seinem Arbeitsplatz in der Tankstelle im Lager für den 
Shop-Verkauf 



Stand  der Entwicklung und  Zukunft von Unterstützter Beschäftigung 

BAG UB • impulse, Nr.5/6, September 1997 - Seite 44 
 

 

ter Beschäftigung (Meuth 1996). 
Dies scheint nach den vorliegenden 
Ergebnissen in der großen Mehrheit 
der unterstützten Arbeitsplätze er-
reicht zu sein. Dennoch gibt es eine 
kleinere Gruppe von Arbeitsplät-
zen, bei denen die Arbeitssituation 
nicht befriedigend ist und bei denen 
für die Zukunft Verbesserungsbe-
darf besteht.  
 

Die Integration dieser Menschen 
mit Lernschwierigkeiten im Betrieb 
ist für sie oft nicht befriedigend 
verlaufen. Dies kann aufgrund einer 
schnellen, für sie nicht passenden 
Plazierung auf einem Arbeitsplatz 
geschehen sein. Als Konsequenz 
verlieren sie entweder nach einiger 
Zeit ihren Arbeitsplatz, weil sie un-
zureichende Unterstützung im Be-
trieb erfahren, unzufrieden und un-
produktiv werden und so zu einem 
Problem, sowohl für den Arbeitge-
ber als auch den Integrationsfach-
dienst werden oder sie finden sich 
mit einer Außenseiterrolle im Be-
trieb ab, die sozial isoliert, unter ih-
rem Potential produktiv und für sie 
unbefriedigend ist (Hagner, DiLeo 
1993).   
Wenn sich die Arbeitssituation 
nicht aus Perspektive der unter-
stützten Beschäftigten im Vergleich 
zur Werkstatt für Behinderte ver-
bessert hat, hat Unterstützte Be-
schäftigung ihr Ziel nicht erreicht.  
Dies gilt auch für die soziale Integ-
ration außerhalb der Arbeit. In vie-
len Gebieten wird auch ein großer 
Teil des Freizeitangebotes für Men-
schen mit geistiger Behinderung 
von den Werkstätten für Behinderte 
angeboten. Es gilt so auch im Frei-
zeitbereich gemeinsam mit den un-
terstützten Personen neue Angebote 
zu erschließen bzw. bestehende 
Angebote weiter nutzen zu können.  
 

Für zukünftige Forschungen wird 
es interessant sein, die langfristige 
Entwicklung von unterstützten Ar-
beitnehmern und ihrer Lebenssitua-
tion zu verfolgen und dabei ihre 
Perspektive stärker direkt mit ein-
zubeziehen. 
 

FAZIT: Unterstützte Beschäfti-
gung erschließt neue Perspektiven 

der beruflichen Integration von 
Menschen mit Behinderungen 
 

Unterstützte Beschäftigung ist mehr 
als eine neue Rehabilitationsmaß-
nahme. Es ist eine veränderte 
Sichtweise, die zu einer veränder-
ten Praxis führt. Gemeinsames Le-
ben und Arbeiten von Menschen 
mit und ohne Behinderungen als 
Ziel, die Fähigkeiten und Wünsche 
eines Menschen als Ausgangs-
punkt, echte Wahlmöglichkeiten, 
Selbstbestimmung und Kontrolle 
des Menschen mit Behinderung als 
Wegweiser und ambulante, indivi-
duelle, flexible Unterstützung als 
Methode sind die Eckpfeiler von 
Unterstützter Beschäftigung. Ohne 
eine derart veränderte Perspektive 
werden auch Integrationsfachdiens-
te nur eine Fortsetzung des alten 
Maßnahmeparadigmas mittels einer 
neuen Maßnahme sein.  
Unterstützte Beschäftigung ist, 
richtig verstanden, eine neue Orga-
nisationsform der Unterstützung 
von Menschen mit Behinderungen 
im Arbeitsleben. Sie ist die not-
wendige Voraussetzung des gleich-
berechtigten Zuganges zum Ar-
beitsmarkt für Menschen mit einer 
schweren Behinderung. Sie sollte 
im Rahmen der Bürgerrechtsdis-
kussion um das Benachteiligungs-
verbot von Menschen aufgrund ih-
rer Behinderung in Art. 3 Abs. 3 
des Grundgesetzes diskutiert wer-
den.  
 

Unterstützte Beschäftigung hat das 
Potential, die berufliche Rehabilita-
tion für Menschen mit Behinderun-
gen strukturell zu verändern. Mo-
dellprojekte in Unterstützter Be-
schäftigung zeigen, daß viel mehr 
möglich ist, als wir bisher geglaubt 
haben.  
 

Wir stehen am Anfang einer Ent-
wicklung neuer ambulanter Formen 
der beruflichen Integration. Dies 
wird angesichts der starken Veran-
kerung von Sondereinrichtung wie 
Werkstätten für Behinderte und der 
hohen Arbeitslosigkeit in Deutsch-
land kein einfacher Weg sein.  
 

Die unterstützten ArbeitnehmerIn-
nen zeigen uns, daß sich die An-

strengung lohnt und es liegen ge-
nug Erfahrungen vor, daß wir nicht 
von vorne beginnen müssen. Ziel 
sollte es sein, daß auch Menschen 
mit einer schweren Behinderung in 
Zukunft mit der notwendigen Un-
terstützung integriert in Betrieben 
des allgemeinen Arbeitsmarktes zu-
sammen mit nichtbehinderten Kol-
legen arbeiten können. 
 

Literatur: 
BADELT, C., ÖSTERLE, A.: Soziale und be-

rufliche Rehabilitation Behinderter durch 
geschützte Arbeitsplätze. Eine Evaluation 
des Institut für Sozialdienste in Vorarl-
berg. Wirtschaftsuniversität Wien März 
1991 

BAG WFB: Werkstattgrunddaten der Mit-
gliedswerkstätten der BAG WfB. In: 
Werkstatt: Dialog, H. 1, 1997, 16ff 

BARLSEN J. & BUNGART, J. : Unterstützte 
Beschäftigung von Menschen mit Behin-
derung. Zwischenbericht über den Stand 
der Forschungsarbeiten. Münster: Westfä-
lische Wilhelms Universität 1996 

BEHNCKE, R.: Das ambulante Arbeitstrai-
ning. In: Impulse- Zeitung der BAG UB, 
1996a, H.2, 19-21 

BEHNCKE, R.: Die Akquisition von Arbeits-
plätzen. Interesse wecken - Bedenken auf-
nehmen - Erfolgreich überzeugen. In: Im-
pulse - Zeitung der BAG UB, 1996 b, H. 3 
/ 4,15-19 

BISSONETTE, D.: Beyond traditional job de-
velopment. The art of creating opportu-
nity. Chatsworth, USA, 1994 

BÖHRINGER, P.: Projektbezogene Berufs-
vorbereitung an der Gustav- Heinemann 
Schule in Pforzheim. In: Impulse - Zeitung 
der BAG UB, 1996, H. 2, 21 

BOLLES, R.N.: 1000 geniale Bewerbungstips. 
Stellensuche richtig vorbereiten. Gold-
mann, München 1993 

BUNDESANSTALT FÜR ARBEIT (HRSG.): 
Berufliche Rehabilitation junger Men-
schen. Handbuch für Schule, Berufsbera-
tung und Ausbildung, Nürnberg 1997. 

CALLAHAN, M.: Choice vouchers in em-
ployment: Redirecting the funding stream, 
in: TASH Newsletter, Juni 1996, 10-11 

CIOLEK, A.: Analyse des finanziellen Mit-
teleinsatzes und der Einsparungen für die 
Unterstützung von Menschen mit Behin-
derung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. 
Hamburger Arbeitsassistenz 1992-97. 
Hamburg: Eigenverlag 1997 

DER BEAUFTRAGTE DER 
BUNDESREGIERUNG FÜR DIE 
BELANGE DER BEHINDERTEN 
(HRSG.): Der neue Diskriminierungs-
schutz für Behinderte im Grundgesetz, 
Bonn 1995 

DILEO, D. & LANGTON, D. : Getting the 
market edge! A job developer’s toolkit for 
people with disabilities. St. Augustine, 
Florida, USA: Training Resource Net-
work, 1995 



Stand  der Entwicklung und  Zukunft von Unterstützter Beschäftigung 

BAG UB • impulse, Nr.5/6, September 1997 - Seite 45 
 

 

DOOSE, S.: I want my dream. Persönliche Zu-
kunftsplanung. Neue Perspektiven und 
Methoden einer individuellen Hilfepla-
nung mit Menschen mit Behinderungen. 
Hamburg: Eigenverlag 1996 

DOOSE, S.: Neue Wege in der beruflichen In-
tegration für Menschen mit Lernschwie-
rigkeiten. Unterstützte Beschäftigung. Ei-
ne Untersuchung von Integrationsfach-
diensten und unterstützten Arbeitsplätzen 
in Deutschland. Hamburg: BAG UB Ei-
genverlag 1997 

HAGNER, D. & DILEO, D.: Working to-
gether. Workplace culture, supported em-
ployment and people with disabilities, 
Cambridge, MA., USA: Brookline, 1993 

JUNKER, A.: Supported Employment für Per-
sonen mit schweren Behinderungen. Bei-
spiele von Community Work Service, Vor-
trag am 21.6.96 in Gießen. Hamburg: 
BAG UB 1996 

KROHN, J.: Integrative Berufsvorbereitung in 
der Gewerbeschule G 13 in Gartenbaube-
reich. In: Impulse - Zeitung der BAG UB, 
Hamburg 1996, H.2, 16-18 

PROJEKT BERUFLICHE INTEGRATION 
FÜR MENSCHEN MIT 
BEHINDERUNGEN (PBI): Betrifft: Be-
rufliche Integration. Zwei Jahre PBI. Zwi-
schenbericht. Frankfurt: J. W. Goethe U-
niversität 1995  

PROJEKT BERUFLICHE INTEGRATION 
FÜR MENSCHEN MIT 
BEHINDERUNGEN (PBI): Werkstatt im 
Wandel. Entwicklungsprozesse und Per-
spektiven. Abschlußbericht Frankfurt: J. 
W. Goethe Universität 1997 

MEUTH, G.: Beratungskonzept zur berufli-
chen Integration. Abschließender For-
schungsbericht der wissenschaftlichen Be-
gleitung. Reutlingen: Ev. FH für Sozial-
wesen 1996 

SCHÖN, E. : Frauen und Männer mit (geisti-
ger) Behinderung auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt in der Region Tübingen. 
Reutlingen 1993 

STURM H.; GLENZ V.: Auf dem Weg ins Be-
rufsleben. Berufliche Integration jugendli-
cher SchulabgängerInnen aus Hamburger 
Integrationsklassen im Rahmen von Inte-
grativen Förderungslehrgängen (F1i). In: 
Impulse, 1996, H.2, 13-16 

TROST, R. & SCHÜLLER, S.: Beschäftigung 
von Menschen mit geistiger Behinderung 
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Wall-
dorf: Integra Verlag 1992 

TROST, R.: Unterstützte Beschäftigung für 
Menschen mit psychischer Behinderung, 
Gemeinsam Leben H.2, 1997, 76-79. 

 

ie Zukunftswerkstatt wurde 
mit 15 TeilnehmerInnen 
durchgeführt. Der Ablauf ori-

entierte sich an der Struktur des 
kooperativen Problemlösens. Dies 
ist eine Weiterentwicklung der Zu-
kunftswerkstatt (Jungk/Müllert 
1989) und der pädagogischen 
Werkstattarbeit (Pallasch/Reimers 
1990). Die beiden Verfahren wur-
den zunächst in der allgemeinen 
Bildungsarbeit mit Erwachsenen 
eingesetzt, dann jedoch auch in 
Veranstaltungen für Menschen mit 
geistiger Behinderung und Fach-
kräften aus Rehabilitationseinrich-
tungen erprobt (Grampp/Rieg-Pelz 
1995, Grampp/ Rieg-Pelz 1996, 
Rieg-Pelz/Färber /Haug 1996, 
Grampp/Herffurth/ Jackstell 1997). 
Im Verlaufe der Praxis zeigte es 
sich, daß die relativ grobe Phasen-
einteilung bei der Zukunftswerk-
statt und der pädagogischen Werk-
stattarbeit durch eine Verfeinerung, 
Differenzierung und Erweiterung 
besser dem Ablauf angepaßt wer-
den sollte. So entstand das Modell 
des kooperativen Problemlösens als 
strukturierte Form eines Ablaufes. 
 
Das kooperative Problemlösen ist 
ein Verfahren, das es ermöglicht, 
Themen, Probleme oder Konflikte 
in einer Gruppe zu bearbeiten. Es 
stellt eine Struktur bereit, innerhalb 
derer die Gruppenmitglieder große 
Freiheit haben. ModeratorInnen, 
die den Prozeß begleiten, tragen da-
für Sorge, daß das kooperative 
Problemlösen in dieser strukturier-
ten Form ablaufen kann. Sie sind 
vorrangig für den Fortgang des 
Prozesses zuständig und halten sich 
deshalb mit inhaltlichen Beiträgen 
zurück. 
 
Kooperatives Problemlösen sollte 
die Bearbeitung eines konkreten 
Problems oder Konflikts zum Aus-
gangspunkt haben. Für dessen Lö-

sung sollen in der Gruppe selbstän-
dig praxisumsetzbare Pläne erarbei-
tet werden. Es eignet sich jedoch 
auch dazu, Schlüsselkompetenzen 
zu erwerben oder zu üben und 
Handlungsstrategien zu lernen. Da 
kooperatives Problemlösen eine 
Abfolge von Schritten ist, kann sie 
als Strategie für das Bearbeiten von 
Problemen oder Konflikten gesehen 
werden. Neben der Erarbeitung 
konkreter Lösungen kann also auch 
diese Strategie gelernt werden. Die 
TeilnehmerInnen erwerben bei 
mehrmaliger Teilnahme die Befä-
higung, schwierige Situationen in 
einer ganz bestimmten Weise zu 
bearbeiten. Dieser Gesichtspunkt 
weist über die einzelne Veranstal-
tung hinaus, wenn er z.B. bei der 
Auswertung systematisch zum 
Thema gemacht wird. Kooperatives 
Problemlösen ist damit eine Me-
thode, um die formalen Fähigkeit 
zu erwerben, die für die Bearbei-
tung von Problemen und Konflikten 
nötig sind. Diese Fähigkeiten kön-
nen als Schlüsselkompetenzen oder 
Schlüsselqualifikationen bezeichnet 
werden. Sie sind übergeordnete Fä-
higkeiten, die in vielen Lebenssitu-
ationen eingesetzt werden können.  
 
Die Struktur des kooperativen 
Problemlösens wird gleichzeitig 
mit dem Verlauf der Zukunftswerk-
statt anläßlich der Tagung in Müns-
ter (in anderer Schrift) dokumen-
tiert. 
 
1. Benennung: Thema, das bear-

beitet werden soll, formulieren 
Das Thema war bereits für die Ta-

gung vorformuliert:  
 
Integrative Ausbildungs- und Ar-

beitsmöglichkeiten für Menschen 
mit Behinderungen 

2. Problematisierung: Problem- 
und Kritikpunkte in Stichwort-
form nennen/notieren und dis-
kutieren 

Zukunftswerkstatt 
„Integrative Ausbildungs- und Arbeitsmög-
lichkeiten für Menschen mit Behinderungen“  
von Gerd Grampp 

D
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Die Ergebnisse werden unter 3. 
gleich strukturiert aufgeführt 

3. Strukturierung: Problem- und 
Kritikpunkte unter Beteiligung 
aller TeilnehmerInnen ordnen 
und zu thematischen Gruppen 
zusammenfassen 

Die aufgeschriebenen unter 2. auf-
geschriebenen Stichworte wur-
den unter folgenden Überschrif-
ten geordnet: 

 
Einbahnstraße WfB: ATB-WfB ist 

Einbahnstraße, Skepsis der WfB 
gegenüber neuen Konzepten, 
Monokultur, keine Wahl, Motiva-
tion, mangelndes Wissen um 
Möglichkeiten/Alternativen, 
Chancen auf dem Arbeitsmarkt, 
Fremdbestimmung, lebensfremd, 
Isolation, kaum Alternativen, 
WfB keine berufliche Integration, 
momentan keine Alternative zum 
Arbeitstrainingsbereich  

 
Soziales Umfeld: Gefahr der Verein-

zelung bei der beruflichen Integ-
ration, mangelnde soziale Integra-
tion (3x) 

 
Gesetzliche Rahmenbedingungen: 

Überbrückung von Wartezeiten, 
starres Reha-System, mangelnde 
Vernetzung Schule-berufl. Reha-
bilitation, AFG-Veränderungen, 
Berufsberbera-
tung/Arbeitsverwaltung, starre 
Rahmenbedingungen, betriebliche 
Berufsvorbereitung zu kurz, 
Wahlmöglichkeiten nicht akzep-
tiert, Kooperation Schule-
Berufsberatung- Integrations-
fachdienst, Berufsschulen unfle-
xibel, innovative ambulante Pro-
jekte haben schwache Stellung, 
zersplitterte Zuständigkeiten, 
scharfe Abgrenzungen, personen-
bezogene Finanzierung, Finanzen 
an etablierte Reha-Träger, je hö-
her der schulische Bildungsstand, 
um so größer der zeitliche Um-
fang der berulichen Bildung 

 
Experimente/Methoden: Kommuni-

kation in vereinfachter Form, 
bildhafte Kommunikation 

 
Allgemeiner Arbeitsmarkt: Situation 

auf dem allgemeinen Arbeits-
markt, Arbeitswelt versteht Men-

schen mit Behinderung nicht und 
lehnt sie ab, geringe Akzeptanz 
für berufliche Integration bei der 
Schule (Sek.II), Ausbau unter-
stützte Beschäftigung, trotz guter 
Integrationsergebnisse keine Si-
cherheit für die Zukunft, wenig 
bis kein Verständns auf dem all-
gemeinen Arbeitsmarkt, Bewer-
tung der verschiedenen Möglich-
keiten beruflicher Rehabilitation 

 
4. Entscheidung: Sich einem The-

ma zuordnen und Kleingruppe 
bilden 

Die Gruppen entschieden sich für 
die Themen „Einbahnstraße 
WfB“, „Soziales Umfeld“, „ge-
setzliche Rahmenbedingungen“ 

5. Umformulierung: Die Problem- 
und Kritikpunkte der Themen-
gruppe positiv in Ziele umfor-
mulieren 

[Wegen der Kürze der Zeit wurden 
die Stichworte zwar diskutiert 
aber nur eines in ein Ziel um-
formuliert] 

 
Einbahnstraße WfB: Soziale Integra-

tion im Rahmen der WfB 
 
Soziales Umfeld: Soziale Integration 

von Menschen mit Behinderung  
 
Gesetzliche Rahmenbedingungen: 

Erhöhung von Flexibilität, Perso-
nenzentrierung und Vernetzung 

 
6. Einigung: Als Kleingruppe ein 

formuliertes Ziel für die weitere 
Bearbeitung auswählen 

Da nur ein Ziel formuliert wurde, 
war die Einigung schon bei der 
Diskussion unter 5. erfolgt 

7. Einstimmung: Vorübung zur 
Anregung der Kreativität im 
Plenum 

Es wurde dazu angeregt, unge-
wöhnliche Verwendungszwecke 
für leere Joghurtbecher zu fin-
den. Da die zur Verfügung ste-
hende Zeit sehr kurz war, konn-
ten andere Formen, wie z.B. 
Märchen erfinden, nicht reali-
siert werden 

8. Ideenfindung: Ungewöhnliche 
und phantastische Lösungen für 
das ausgewählte Ziel suchen 
und notieren 

  
 Einbahnstraße WfB: Werkstatt als 

offenes System, ausgelagerte Be-
schäftigungsplätze, berufliche 
Qualifizierung und regelmäßige 
Weiterbildung, Werkstatt als Bio-
Laden, Werkstatt als Arbeitsplatz 
für jeden, Werkstatt als Multi-
Media-Center, Ausbildung-
Ausbildung, Werkstatt als eine - 
aber nicht die einzige berufliche 
Wahlmöglichkeit, Werkstatt 
macht sich überflüssig. 

  
 Soziales Umfeld: Arbeit für alle, 

Austausch zwischen Arbeitsstät-
ten, Integrationspflicht ... 

  
 Gesetzliche Rahmenbedingungen: 

Tariflohn für jede Arbeit, Beteili-
gung der Basis (Menschen mit 
Behinderung u. Fachdienste an 
Entscheidungen, keine zeitliche 
Grenze für Unterstützung, Arbeit 
für jeden, der arbeiten will, Erhö-
hung der Ausgleichsabgabe um 
das Zehnfache, Maßnahmegelder 
in die Hände der Betroffenen, 
langjähriger persönlicher Integra-
tionsbegleiter, regionale Integra-
tionskonferenzen, Entmachtung 
von Ämtern und Behörden, Ent-
bürokratisierung (einfachere Ent-
scheidungswege), keine Koordi-
nationsstelle beim Arbeitsamt, 
unabhängiges „Haus de Bera-
tung“,  

9. Festlegung: Entscheidung für 
die Lösung, die am ehesten 
verwirklichbar erscheint 

  
 Einbahnstraße WfB: WfB als 

Produktionsbetrieb mit regionaler 
Vermarktung 

  
 Soziales Umfeld: Schnupper-

Hospitations-Austausch 
  
 Gesetzliche Rahmenbedingungen: 

Unabhängiges Haus der Beratung 
(nach längern Überlegungen zur 
Planung Umentscheidung > Regi-
onale Vernetzung durch Integra-
tionskonferenzen 

  
10. Planung: Konkrete Überlegun-

gen zur Umsetzung in die Praxis 
unter Berücksichtigung der rea-
len Gegebenheiten unter den 
Gesichtspunkten Zeit, Personen, 
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Kosten usw. zu einem Plan ver-
arbeiten 

  
 Einbahnstraße WfB: WfB als 

Produktionsbetrieb mit regionaler 
Vermarktung: Produktion von 
landwirtschaftlichen Erzeugnissen 
und Service wie Brötchendienst, 
Partyservice, Mensa in kleinen, 
dezentralisierten Produktionsstät-
ten mit heterogener Belegschaft. 
Ausbildung mit qualifiziertem 
Abschluß sowie Möglichkeit, den 
Arbeitsplatz zu wechseln. Perso-
nenbezogene finanzielle Förde-
rung für die Menschen mit Be-
hinderung. Realisierung durch 
Suche von Kooperationspartern: 
Investitionen, Zuschüsse, Marke-
ting, politische Unterstützung. 
Freiwerdende Arbeitsplätze wer-
den öffentlich ausgeschrieben. 

  
 Soziales Umfeld: Schnupper-

Hospitations-Austausch: WfB-
Mitarbeiter möchte „Normalo“ in 
die WfB einladen und seine Ar-
beit erklären - alternativ: WfB-
Mitarbeiter will Tischlerei ken-
nenlernen. Fachdienst spricht 
Firma an. Projekt als öffentlich-
keitswirksame Aktion planen (Be-
trieb und WfB) 

 Gesetzliche Rahmenbedingungen: 
Durch die Umentscheidung stand 
für die Umsetzungsplanung sehr 
wenig Zeit zur Verfügung. 
Grundsätzlich wurde diese Mög-
lichkeit aber als realisierbar ein-
geschätzt. 

  
11. Darstellung: Präsentation der 

ausgearbeiteten Planung 
 Die entwickelten Vorschläge 

wurden im Plenum vorgestellt. 

12. Erprobung: Rollenspiele zur 
probeweisen Umsetzung der 
Planung und evtl. Änderungen 
(Video-Dokumentation) 

 Wurde nicht realisiert. 
13. Einübung: Lernen des optimalen 

Verhaltens zur Planumsetzung 
unter Einschluß von Wissen und 
Verstehen 

 Wurde nicht realisiert. 
14. Durchführung: Praktizierung 

der Planung in der Lebenspraxis 
 Wurde nicht realisiert. 
15. Dokumentierung: Festhalten des 

Umsetzungsprozesses und der 
Ergebnisse 

 Wurde nicht realisiert. 
16. Rückmeldung: Schriftliche Zu-

sammenfassung der Ergebnisse 
für die TeilnehmerInnen, falls 
keine Auswertungsphase mehr 
stattfindet. 

 Wurde nicht realisiert. 
17. Auswertung: Austausch über 

Umsetzung und Ergebnisse, 
evtl. Überlegungen zu weiterem 
Vorgehen. 

 Wurde nicht realisiert. 
18. Beendigung: Abschluß der Pro-

zesses 
 Es wurde dazu aufgefordert, zu 

überlegen, was das „Lernergeb-
nis“ der Zukunftswerktstatt sei, 
und welches Symbol dafür ste-
hen könnte. Eine Auswahl der 
Beiträge:  

 Heißluftballon mit ganz vielen 
Ideen im Korb, Ballspiel, Explo-
sion, Schlüssel, gemeinsam kön-
nen wir Lösungen finden, so kann 
ich auch mit den Klienten arbei-
ten, Methode werde ich für die 
Arbeitsgruppe zur Vernetzung 
von Diensten vorschlagen, viele 
Ideen in kurzer Zeit, besser akti-

ves Lernen als Belehrung, war 
ganz aktiv (die Aufzählung ist 
unvollständig, weil bei der 
Schlußrunde nicht mitgeschrieben 
wurde!) 
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r. Beule stellte nach einem 
lebhaften Informationsaus-
tausch in der ersten Phase des 

Workshops die Integrationsfach-
dienste für psychisch Behinderte in 
Westfalen-Lippe vor. Er stellte die 
Entwicklung der Dienste sowie de-
ren heutigen Stand und Arbeitswei-
se dar. Im folgenden einige Zahlen 
zu den Integrationsdiensten in 
Westfalen-Lippe (zahlenmäßige 
Entwicklung, betreute Personen-
kreise und Arbeitsmarktnähe)sowie 
einige Ergebnisse einer Begleitfor-
schung: 
 
Einige Ergebnisse der Be-
gleitforschung von Integrati-
onsdienste für psychisch Be-
hinderte in Westfalen-Lippe: 
 

ie Begleitforschung unter-
suchte Arbeitsweisen und 
Outcome von 4 Psychosozia-

len Fachdiensten und 3 Integrati-
onsdiensten in Westfalen-Lippe im 
Rahmen einer prospektiven Längs-
schnittuntersuchung von bis zu 3 
Jahren. 
 
Angaben zu den betreuten Klien-
ten 
• hoher Anteil Lediger 
• wenige Partnerschaften 
• geringe Mobilität (< 50% Füh-

rerschein) 
• 90% in ambulanter psychiatri-

scher Behandlung 
• überwiegend im sozial-

psychiatrischen Versorgungs-
system 

Eingliederung in den Arbeits-
markt: 
1/3 aller Betreuten erreichen inner-
halb eines Jahres einen Arbeits-
platz, davon: 

• erreichen 2/3 eine langfristig 
stabile berufliche Integration, 

• 25% Ersteinsteiger + 75% 
Wiedereinsteiger 

• wichtig ist Betreuungskon-
stanz nach der Eingliederung 
wegen Verunsicherung durch 
Übergang aus sozial- psychiat-
rischen Versorgung in "gesun-
de" Welt der Arbeit 

 
Prädikatoren für erfolgreiche be-
rufliche Integration: 
• abgeschlossene Berufsausbil-

dung 
• früher Beginn arbeitsrehabilita-

tiver Hilfen 
• gute Vorbereitung auf den Ar-

beitsmarkt 
• ausreichende Belastbarkeit zu 

Beginn 
• keine oder wenige bzw. kurze 

Rehospitalisierungen 
• finanzielle Unterstützung des 

Arbeitgebers zu Beginn 
• Schizophrenie eher ungünstig 
  

Tätigkeit der 27 Integrations-
fachdienste für psychisch 
Behinderte in Westfalen-
Lippe 1996 
 
Beratung und Betreuung 1996 
durch die 27 Integrationsfach-
dienste 
 

alle Angaben zu 1299 Klienten, die 
in 1996 beraten oder betreut wur-
den: 
• Geschlecht: Männer 56%, 

Frauen 44% 
• Alter: 50% von 31-40 Jahre 
• Familienstand: 73% ledig, je 

12% geschieden bzw. verheira-
tet 

• Wohnsituation: 36% allein, 
24% bei den Eltern  

• Diagnose:  
• 46% schizophrene Psycho-

sen 
• 13% affektive Psychosen, 
• 28% Neurosen/ Persönlich-

keitsstörung. 
• Behandlungsdauer:  
 57% seit 5 Jahren oder weniger 

in psychiatrischer Behandlung 
• Gesamt- Einkommen:  

94% leben von 2000 DM oder 
weniger 

• Schizophrene sind nicht im Ar-
beitsmarkt unterrepräsentiert. 

 
Weitere, detailierte Ergebnisse der 
Begleitforschung: Reker, Thomas & 
Bernd Eikelmann (et. al.): Begleiten-
de Hilfen im Arbeitsleben für psy-
chisch Kranke und Behinderte-- 
BMA- Forschungsbericht Nr. 257 
(Hrsg.), Bonn 1996

D 

D 

Anzahl alle Klienten Beratung Betreuung 
Gesamtanzahl 1299 644 649 
alt - vor 1996 596 221 375 
neu - in 1996 589 415 274 
ohne Beschäftigung 576 48 88 
Reha/Vortraining 78 18 60 
Arbeitstraining im Ar-
beitsmarkt 

192 23 169 

Arbeitsverhältnis befris-
tet 

110 10 100 

Arbeitsverhältnis unbe-
fristet 

205 96 109 

Workshop "Unterstützte Beschäftigung für 
Menschen mit psychischer Behinderung" 
 
Dr. Peter Beule, Landschaftsverband Westfalen-Lippe, 
Nicole Caemerlynck, Projekt Integration, Siegen, 
Anja Nawrath, Projekt Integration, Paderborn 
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Übergang von der Schule für Geistigbehinderte zum 
allgemeinen Arbeitsmarkt 
von Prof. Dr. Rainer Trost 
 
 

it dem Auftrag, ihren Schü-
lern "Selbstverwirklichung in 
sozialer Integration" zu er-

möglichen, übernimmt die Schule 
für Geistigbehinderte eine besonde-
re Verantwortung, -auch im Hin-
blick darauf, welche berufliche Zu-
kunft jungen Männern und Frauen 
mit geistiger Behinderung eröffnet 
werden kann. Häufig erfolgt bereits 
in der Schule eine vorentscheiden-
de Weichenstellung, die bislang a-
ber fast überall zur Konsequenz hat, 
daß die Abgängerinnen und Ab-
gänger nach Ende der Schulzeit in 
den beschützenden Rahmen einer 
Werkstatt für Behinderte wechseln. 
 
Erst kürzlich erbrachte eine Befra-
gung von 30 Schulen für Geistig-
behinderte in Baden-Württemberg, 
daß von 216 Entlaßschülerinnen 
und -schülern des Schuljahres 
1995/96 
• 156 (72,2%) eine WfB besuch-

ten, 
• 22 (10,2 %) in eine Förder- und 

Betreuungsgruppe aufgenom-
men wurden, 

• 14 (6,5 %) nach Schulende in 
ein Heim wechselten, 

• 15 (6,9 %) an einer beruflichen 
Maßnahme teilnahmen (Wer-
kerausbildung,  Förderlehrgang, 
Berufsbildungswerk, Beschäfti-
gungsinitiative ) und lediglich 

• 9 (4,2 %) in ein reguläres Be-
schäftigungsverhältnis vermit-
telt wurden. 

Zwar bezeichneten sich die meisten 
befragten Lehrer als aufgeschlossen 
für die Idee einer Integration von 
Menschen mit geistiger Behinde-
rung auf dem allgemeinen Arbeits-
markt, beurteilten zu rund 90 % ei-
ne eventuelle Einstellung aber als 
aussichtslos wegen einem Mangel 
an Arbeitsplätzen und der fehlen-
den Bereitschaft der Unternehmer, 
Absolventen der Schule für Geis-
tigbehinderte zu beschäftigen. Daß 
solche Befürchtungen in der Reali-

tät jedoch nicht ohne weiteres zu-
treffen, belegen die positiven Er-
fahrungen einer Reihe von Schulen, 
die bereits seit mehreren Jahren in 
Zusammenarbeit mit Integrations-
diensten einen größeren Teil ihrer 
Schülerinnen und Schüler in regu-
läre Beschäftigungsverhältnisse 
vermitteln können. 
 
Zweifellos bedeutet eine stärkere 
Orientierung auf den allgemeinen 
Arbeitsmarkt hin für die Schule für 
Geistigbehinderte zunächst eine 
große Herausforderung. Die Lehre-
rinnen und Lehrer müssen sich von 
gewohnten Denkmustern und ein-
fachen, gebahnten Wegen verab-
schieden. Vor allem aber muß sich 
ihr Denken über Kinder und Ju-
gendliche mit geistiger Behinde-
rung verändern, das vielfach noch 
geprägt ist von der Idee des Be-
schützens und Schonens, von dem 
Gedanken, daß Menschen mit geis-
tiger Behinderung dauernder 
Betreuung bedürfen. Voraussetzung 
für eine berufliche Integration ist 
ein Verständnis von Menschen mit 
geistiger Behinderung, das sie in 
ihren spezifischen Kompetenzen 
und Entwicklungsmöglichkeiten 
sieht, ihnen alle Möglichkeiten der 
Unabhängigkeit und Selbständig-
keit zugesteht, und begreift, daß sie 
sehr wohl in der Lage sind, für sich 
selbst Entscheidungen zu treffen. 
Allerdings bedarf es nicht nur ver-
änderter Einstellungen und Sicht-
weisen, - ein Zustandekommen un-
terstützter Beschäftigungsverhält-
nisse erfordert auch strukturelle 
Voraussetzungen. Hier ist insbe-
sondere die Zusammenarbeit mit 
Fachdiensten für die berufliche In-
tegration zu nennen. Dennoch kann 
gerade die Schule für Geistigbehin-
derte sich eine Reihe von Aufgaben 
zu eigen machen, die ihren Schüle-
rinnen und Schüler die Chance zu 
einer beruflichen Integration eröff-
nen. 

 
Aufgaben der Schule für 
Geistigbehinderte 
 
Initiative ergreifen:  
 

Zunächst ist die Schule für Geistig-
behinderte der Ort, an dem die  be-
sonderen Bedürfnisse und Kompe-
tenzen der Kinder und Jugendli-
chen mit geistiger Behinderung ü-
ber eine lange Zeit sichtbar werden. 
Deshalb kann und muß die Initiati-
ve für die Entwicklung der berufli-
chen Perspektive einer Schülerin 
bzw. eines Schülers von  der Schule 
ausgehen. Die Schule für Geistig-
behinderte muß intensiv daran mit-
zuwirken,  die jungen Menschen 
mit geistiger Behinderung auf ihr 
Leben nach der Schule vorzuberei-
ten. Dafür verfügen die Schulen 
über alle erforderlichen Möglich-
keiten und vor allem über ein sehr 
gut ausgebildetes Personal. 
 
Wirklichkeitsbezogene Arbeits-
projekte:  
 

Die Werkstufe der Schule für Geis-
tigbehinderte stellt die Schnittstelle 
zum nachschulischen Bereich und 
dessen Institutionen dar: zur Werk-
statt für Behinderte, zum allgemei-
nen Arbeitsmarkt, zum Wohn- und 
zum Freizeitbereich. Der Übergang 
in diese Bereiche gestaltet sich dort 
bislang relativ problemlos, wo er 
geregelt ist, wie beim Wechsel in 
eine WfB oder in eine Wohnein-
richtung. Soll jedoch ein Übergang 
zum allgemeinen Arbeits- oder 
Wohnungsmarkt erfolgen, so sind 
diese Wege nur wenig strukturiert 
und darüber hinaus außerordentlich 
komplex. Hier kann die Schule für 
Geistigbehinderte unmittelbar ar-
beitsvorbereitend wirken. Dabei 
muß eine Hinführung auf den all-
gemeinen Arbeitsmarkt bedeuten, 
sich unmittelbar an den Bedingun-
gen realer Arbeit zu orientieren. 
Berufliche Realität muß sich eben-

M 
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so innerhalb der Schule wiederfin-
den, wie die Möglichkeit bestehen 
muß, aus der Schule hinauszuge-
hen. Die berufliche Vorbereitung 
soll deshalb in ausgewählten Ar-
beitsprojekten geschehen, wobei 
sich die Rahmenbedingungen des 
Unterrichts an den Arbeitsbedin-
gungen eines Betriebes auszurich-
ten haben. Zugleich bietet eine sys-
tematische Durchführung von Be-
triebspraktika Gelegenheit, die Ar-
beitsrealität in all ihren Dimensio-
nen kennenzulernen. 
 
 
Kooperation mit den Eltern:  
 

Im Hinblick auf die soziale und be-
rufliche Eingliederung von jungen 
Erwachsenen mit geistiger Behin-
derung spielt der Kontakt zwischen 
Schule und Elternhaus eine wichti-
ge Rolle. Eltern sind für ihre Kin-
der nicht nur maßgebliche Orientie-
rungsinstanzen, sie kennen sie auch 
so gut, wie sonst niemand. Allein 
deshalb ist ihr Mitwirken unver-
zichtbar. Zudem beeinflussen ihre 
Einstellungen zu den beruflichen 
Perspektiven ganz wesentlich die 
Motivation der Heranwachsenden 
in Bezug auf ihre spätere Arbeit. 
Kooperation mit den Eltern bedeu-
tet auch, sie mit den Zielen einer 
beruflichen Integration vertraut zu 
machen und offene Fragen zu klä-
ren, wie z.B. 
• Hat mein Kind tatsächlich die 

Fähigkeiten, um in einem regu-
lären Beschäftigungsverhältnis 
bestehen zu können? 

• Wie werden die Kollegen am 
Arbeitsplatz auf mein Kind rea-
gieren? 

• Was werden die Konsequenzen 
der beruflichen Integration sein? 

• Ist ein Platz in einer WfB besser 
für mein Kind? 

Dazu müssen die Eltern die ver-
schiedenen Angebote und Akteure 
im Integrationsprozess kennenler-
nen, insbesondere den Integrations-
dienst. Gemeinsam mit ihnen ist zu 
erörtern, wer welche Verantwort-
lichkeiten für eine berufliche Ein-
gliederung übernimmt.  

Sicherlich - und bisherige Erfah-
rungen bestätigen dies - stellt eine 
intensive Zusammenarbeit mit El-
tern nicht nur eine Notwendigkeit, 
sondern auch eine gewisse Schwie-
rigkeit für die Schule für Geistig-
behinderte dar. Nicht immer ver-
läuft diese Zusammenarbeit un-
problematisch und geht von ge-
meinsamen Prämissen aus, nicht 
immer ist sich die Schule für Geis-
tigbehinderte bewußt, welch zentra-
le Rolle ihr im Prozeß der Einbe-
ziehung der Eltern zukommt.  
 
 
Kooperation mit anderen Institu-
tionen:  
 

Die Schule für Geistigbehinderte 
kann eine berufliche Integration ih-
rer Abgänger und Abgängerinnen 
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 
nicht alleine bewältigen. Sie 
braucht dazu Kooperationspartner, 
mit deren Hilfe erst die anfallenden 
vielfältigen Aufgaben zu bewälti-
gen sind. Sowohl was die eigenen 
Ressourcen als auch die spezifi-
schen Kompetenzen angeht, sind 
Lehrer hinsichtlich der Gesamtheit 
dieser Hilfen überfordert. Sie sind 
deshalb auf die Kooperation vor al-
lem mit einem Eingliederungsbera-
ter angewiesen, dessen Arbeit eine 
vorhandene Lücke schließt. 
Darüber hinaus ist ebenso eine enge 
Zusammenarbeit mit anderen an ei-
ner beruflichen Integration beteilig-
ten Einrichtungen und Personen er-
forderlich, wie z.B.  Elternvereini-
gungen, Arbeitsverwaltung, Haupt-
fürsorgestelle, WfB etc.  
Obwohl die Kooperation zwischen 
allen Beteiligten unverzichtbar ist, 
ist sie manchmal  nur schwer her-
zustellen. Dafür gibt es eine Viel-
zahl von Gründen, z. B. weil der 
eigene  Zuständigkeitsbereich ver-
teidigt werden soll oder weil die 
Dinge einfach weiterhin ihren ge-
wohnten Gang gehen.  
Der Beitrag der Schule im Rahmen 
dieser Zusammenarbeit besteht 
hauptsächlich in der  Vorbereitung 
der Schüler auf eine berufliche Ein-
gliederung. Der Schwerpunkt der 
Arbeit  verschiedener Koopera-
tionspartner liegt dagegen eher auf 

der Unterstützung bei der  Vermitt-
lung und Einarbeitung sowie bei 
der Nachbetreuung. 
 
 
Individuelle Entwicklungspla-
nung  
 

Ein wichtiges Element in der Pla-
nung des Übergangsprozesses kann 
der individuelle Entwicklungsplan 
(IEP) sein. In anglo-amerikanischen 
Ländern wie in den USA, Kanada 
und Großbritannien werden bereits 
seit Jahren sehr gute Erfahrungen 
damit gemacht, im Sinne einer In-
dividualisierung und  Bedürfnis- 
bzw. Kompetenzorientierung der 
beruflichen Perspektiventwicklung 
für jeden einzelnen Schüler eine 
längerfristige individuelle berufli-
che Planung durchzuführen. Dafür 
ist jeweils ein kleines Team zustän-
dig, an dem beispielsweise Lehrer, 
Eltern und  Mitarbeiter des Integra-
tionsdienstes und der Arbeitsver-
waltung teilnehmen können. Alle 
gemeinsam besprechen und planen 
mit dem jeweiligen Schüler, auf 
welchem Weg und mit welchem 
Ziel eine berufliche Eingliederung 
erfolgen kann. Dabei ist es wichtig, 
daß die Planung neben der Arbeit 
auch Bereiche wie Freizeit und 
Wohnen einschließt.  Außerdem ist 
der Zeitpunkt von Bedeutung, an 
dem ein solcher Plan entwickelt 
wird: Er sollte etwa ab dem 16. Le-
bensjahr des Schülers, wenigstens 
aber 2 oder 3 Jahre vor Ende der 
Schule ausgearbeitet werden.   
Diese Planung wird Bestandteil der 
schulischen Erziehung und sollte 
z.B. folgende wesentliche Eck-
punkte enthalten:   
• Angaben zu Art und Umfang 

der beruflichen und alltagsbezo-
genen Vorbereitung   

• Angaben zu den Institutionen, 
die beteiligt werden sollen   

• mittelfristige Ziele   
• längerfristige Ziele   
• Planung der Treffen des Teams. 
 
Wo bereits mit einer solchen indi-
viduellen Entwicklungsplanung 
gearbeitet wird, sieht es meist so 
aus, daß am Anfang die 
Formulierung angestrebter 
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angestrebter langfristiger Ziele 
steht. Diese werden aber nicht rigi-
de gehandhabt: Es ist sehr wohl 
möglich, Ziele im Laufe der  Zeit 
zu überprüfen und neu zu definie-
ren. Deshalb ist es wichtig, auch 
kurzfristige Ziele  zu formulieren, 
die kleine Schritte auf dem Weg zu 
einer längerfristigen Perspektive  
darstellen. Aus diesem Grund ist 
eine regelmäßige Abstimmung des 
Entwicklungsplans  im Rahmen 
kontinuierlich stattfindender Team-
sitzungen erforderlich. 
 
 
Formen und Qualitäten der 
Berufsvorbereitung 
 
Voraussetzung für einen gelingen-
den Übergang in das nachschuli-
sche Leben ist nicht nur die Über-
nahme der kurz umrissenen Aufga-
benstellungen, vielmehr kommt es 
wesentlich darauf an, daß diese 
auch bestimmten Formen und Qua-
litäten genügen:   
 
Möglichst früher Beginn der 
Vorbereitung:  
 

Die Vorbereitung auf das Arbeits-
leben kann nicht erst im letzten 
Schuljahr erfolgen, sondern muß 
sich im Verlauf eines längeren Zeit-
raumes vollziehen. Je weiter die 
Aktivitäten für eine berufliche Ein-
gliederung zeitlich nach vorne ver-
legt werden und je intensiver in 
dieser Hinsicht auch die Kooperati-
on mit den Eltern angelegt ist, desto 
aussichtsreicher werden die Chan-
cen das Zustandekommen einer 
Eingliederung auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt. 
 
Übergang in das Arbeitsleben als 
geplanter und kontinuierlicher 
Prozeß:  
 

Aus dem bereits Gesagten geht 
hervor, daß der Übergang in das 
Arbeitsleben ein kontinuierliches 
Geschehen ist, d.h. es geht nicht um 
einen einzelnen Schritt, der von der 
Schule zur Arbeit führt, sondern um 
einen länger anhaltenden Prozeß, in 
dem die beteiligten Personen und 
Institutionen abgestimmt miteinan-
der kooperieren. 
 
 
Ganzheitlicher Ansatz:  
 

Die Vorbereitung auf das nachschu-
lische berufliche Leben kann nicht 
losgelöst von anderen Lebensberei-
chen erfolgen. Was die Heranwach-
senden mit geistiger Behinderung 
benötigen, ist eine gute Vorberei-
tung auf das Leben, auf die reale 
Welt, wie sie ihnen begegnet. Die 
Bereiche Alltagsleben, Freizeit, 
Partnerschaft und Wohnen sind eng 
mit einer beruflichen Integration 
verknüpft, zugleich aber eigenstän-
dige Sphären, in denen sich die 
Schülerinnen und Schüler entspre-
chend ihren Möglichkeiten bewe-
gen können müssen. Die Mitarbei-
ter anderer Institutionen, wie z. B. 
der Integrationsdienste, können in 
dieser Hinsicht oft nur wenige Un-
terstützung leisten. Gerade deshalb 
ist die Schule für Geistigbehinderte 
in besonderer Weise angesprochen, 
ihr Curriculum auf alle Inhalte des 
Übergangs in das Leben nach der 
Schule auszurichten. 
 
 
Offene und integrative Schulkul-
tur:  
 

Um die Schülerinnen und Schüler 
so gut wie möglich auf das wirkli-
che Leben vorbereiten zu können, 
muß die Umgebung, in der sie ler-
nen, so weit wie möglich dem wirk-
lichen Leben entsprechen. Die 
schulische Umgebung muß deshalb 

so offen und integrativ wie möglich 
sein. Und ohne die Überzeugung 
der Lehrer, daß es für ihre Schüle-
rinnen und Schüler ein richtiger 
und vor allem möglicher Weg ist, 
ein betriebliches Arbeitsverhältnis 
anzustreben, kann keine berufliche 
Integration stattfinden. 
 
 
Lebensweltbezogenes und ge-
meindeorientiertes Lernen:  
 

Ein integrativer Übergang in das 
nachschulische Leben erfordert ein 
schulisches Lernen, das in der 
Wirklichkeit des gesellschaftlichen 
Lebens stattfindet. Unterricht kann 
und darf also nicht nur innerhalb 
der vier Wände des Schulgebäudes 
stattfinden, er muß - wo immer es 
geht - die Grenzen der Schule über-
schreiten. Nur auf diese Art und 
Weise können die Schülerinnen 
und Schüler darauf vorbereitet wer-
den, was ihre Zukunft sein soll: ein 
auf die Gemeinde bezogenes, sozial 
integriertes Leben. 
 
 
Verselbständigung der Schüle-
rinnen und Schüler:  
 

Berufliche Integration hängt eng 
zusammen mit der Verselbständi-
gung der Schülerinnen und Schüler 
in allen Bereichen. Diese läßt sich 
nur erreichen, wenn sich alle we-
sentlichen Aspekte des Schul- und 
Unterrichtsgeschehens an diesem 
Gedanken orientieren und den He-
ranwachsenden mit geistiger Be-
hinderung alle Möglichkeiten des 
Erlebens und Entwickelns ihrer 
Kompetenzen eröffnet werden. 
 
Der Autor: 
Prof. Dr. Rainer Trost 
Pädagogische Hochschule Ludwigs-
burg, Fakultät für Sonderpädagogik 
Postfach 2344, 72713 Reutlingen 
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Integrationsfachdienste für Schulabgänger und 
Schulabgängerinnen 
von Franziska Klett , Arbeit und Bildung e.V., Marburg und  
Elke Thimsen, Sozialtherapie Kassel e.V., Kassel 
 
 

ntegrationsfachdienste in Hessen 
sollen für Schulabgänger und 
Schulabgängerinnen mit Behin-

derung berufliche Wahlmöglichkei-
ten aus der Schule heraus schaffen. 
Die Idee für die Dienste entstand 
aus der Selbsthilfebewegung z.B. 
LAG Gemeinsam leben, gemein-
sam lernen. Die Eltern, vor allem 
integrativ beschulter Kinder, 
wünschten sich eine weiterführende 
Möglichkeit der Begleitung in das 
Arbeits- und Berufsleben für ihre 
Kinder. Ihnen schwebte ein Ange-
bot wie z.B. das der Hamburger 
Arbeitsassistenz vor. Das Anliegen 
ging an das Hessische Ministerium 
für Frauen, Arbeit und Sozia-
lordnung. Von dort wurde das „Pro-
jekt berufliche Integration von 
Menschen mit Behinderung“ der 
Universität Frankfurt/Main mit der 
Erstellung einer Konzeption beauf-
tragt. Es entstand das auf drei Jahre 
befristete Modellprojekt Integrati-
onsfachdienste. Die Dienste arbei-
ten im Auftrag der Hauptfür-
sorgestelle des Landeswohlfahrts-
verbandes Hessen, werden begleitet 
durch das PBI und befinden sich in 
Frankfurt/Main, Gießen, Marburg 
und Kassel. Vorgabe der Hauptfür-
sorgestelle für die Träger eines IFD 
ist die Betreibung eines Psychoso-
zialen Dienstes (Synergieeffekt). 
 
Das Ziel der Integrationsfachdiens-
te ist die Eingliederung von  Schul-
abgängern mit (vorrangig geistiger) 
Behinderung in das Arbeits- und 
Berufsleben. Die Zielgruppe bein-
haltet Schülerinnen und Schüler aus 
Schulen für Praktisch Bildba-
re/Körper- und Sinnesbehinderte, 
aus Schulen für Lern- und Erzie-
hungshilfe, Integrationsschüler aus 
allgemeinbildenden Schulen und 
junge Arbeitsuchende. Vor-
aussetzung für eine längerfristige 
Betreuung ist der Besitz des 
Schwerbehindertenausweises. 

 
Grundsätzlich gilt für die Arbeit 
das Prinzip der Freiwilligkeit und 
Selbstbestimmung der Bewerber 
und Bewerberinnen. 
 
Um die Eingliederungsarbeit zu 
strukturieren, wird mit allen an der 
Integration Beteiligten ein auf den 
Einzelfall bezogener Förderplan er-
arbeitet. Hierbei arbeiten der 
Mensch mit Behinderung, dessen 
Eltern, die Schule, die Arbeitsver-
waltung und weitere Institutionen, 
wie z.B. Bildungsträger, Hauptfür-
sorgestelle, etc., mit dem IFD zu-
sammen. Ziel ist es, die jeweiligen 
Kompetenzen zu verbinden und die 
Schritte beruflicher Integration fest-
zuhalten. Ein Förderplan sollte 
bereits in den letzten Schuljahren 
erstellt werden, damit genug Zeit 
für die individuelle Gestaltung 
bleibt.  
 
Arbeitsschwerpunkte der Integ-
rationsfachdienste: 
 
Bewerber und Bewerberinnen 
• Intensives Kennenlernen der 

Fähigkeiten, Wünsche und Be-
dürfnisse unter Berücksichti-
gung der Lebenszusammenhän-
ge (Wohnen, Freizeit) 

• Punktuelle Qualifizierung in 
Zusammenarbeit mit der Schule 

• Berufspraktika  
• zur Erkundung von Fähigkeiten 
• zum Kennenlernen von Arbeits- 

und Berufsleben 
• zur Qualifizierung am Arbeits-

platz (training-on-the-job) 
⇒ Art und Intensität der 
Betreuung am Arbeitsplatz 
wird jeweils individuell mit 
einem Paten aus dem Be-
trieb oder einem externen 
„job coach“/ Arbeitsassis-
tent gestaltet. 

• Regelmäßiger Austausch der Er-
fahrungen, Krisenintervention 

 
Zusammenarbeit mit Unterneh-
men: 
• Kontakt zu Unternehmen knüp-

fen und pflegen 
• Aufklärung und Unterstützung 

zur Arbeit mit Menschen mit 
Behinderung 

• passende Arbeitsabläufe finden 
und abstimmen 

• Praktika auch als Entschei-
dungsgrundlage für die Über-
nahme in ein Arbeitsverhältnis 

• Unterstützung bei der Beantra-
gung von Fördermöglichkeiten 
zur Einstellung behinderter 
Menschen 

 
Zusammenarbeit mit Institutio-
nen 
• Schulen 
• Arbeitsverwaltung (Berufs-, Ar-

beits- und Rehaberatung für Be-
hinderte) 

• Hauptfürsorgestelle 
• Werkstätten für Behinderte 

(insbesondere die Fachkräfte für 
Außenarbeitsplätze) 

• Bildungsträger 
• Selbsthilfebewegung 
• u.a. 
⇒ Regelmäßiger Kontakt und Aus-
tausch über die Bewerber bezoge-
nen Kontakte hinaus (Runder 
Tisch). 
 

I 
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Einige Gedanken zu einem Jahr 
Modellprojekt Integrationsfach-
dienste: 
• Nach einer Anlaufphase haben 

alle Integrationsfachdienste re-
gen Zulauf. 

• Qualifizierung am Arbeitsplatz 
und darüber hinaus ist sehr zeit-
intensiv. Zusätzliche spezielle 
vorbereitende Bildungsmaß-
nahmen  in ambulanter Form für 
junge Menschen mit (geistiger) 
Behinderung ergänzend zu den 
IFD wären sinnvoll. 

• Eine umfassende Hinführung 
zum allgemeinen Arbeitsmarkt 
für Schüler und Schülerinnen 
mit (geistiger) Behinderung ist 
langwierig. Sie beginnt in der 
Schule, führt z.B. über F-
Einzelmaßnahmen des Ar-
beitsamtes und geht günstigen-
falls in ein Arbeitsverhältnis ü-
ber. Dieser Prozeß kann ohne 
weiteres vier bis fünf Jahre dau-
ern. 3 Jahre Modellprojekt er-
möglichen leider keine vollstän-
dige Begleitung über die be-
schriebenen Stationen, so daß 
auch die Arbeitsergebnisse 
bruchstückhaft bleiben müssen. 

 
Kontakt über: 
 

Integrationsfachdienst 
Sozialtherapie Kassel e.V. 
Elke Thimsen 
Motzstr. 4 
34117 Kassel 
Tel. 0561 780119 
 

Arbeit und Bildung e.V. 
Franziska Klett 
Krummbogen 3 
35039 Marburg 
Tel.: 06421 963613 

Neues Seminar 
der BAG UB:  
 
 

Persönliche Zukunfts-
planung mit Menschen 
mit Behinderungen  
 

vom 28.- 30. November 1997 in 
der Europaakademie Werra-
Meißner  
 

n diesem neuen Seminar der 
BAG UB sollen das Konzept und 
die Methoden der „persönlichen 

Zukunftsplanung“ („personal future 
planning“) vorgestellt und auspro-
biert werden. Der inhaltliche 
Schwerpunkt dieses Seminars soll 
dabei die Erprobung von Methoden 
und Materialien zur beruflichen 
Zukunftsplanung mit Bewerbern 
sein, das Konzept läßt sich jedoch 
auch auf andere Lebensbereiche 
übertragen. 
 
Persönliche Zukunftsplanung ist ein 
gemeinsamer Nachdenkens- und 
Planungsprozeß, der besonders vor 
und für Veränderungen von Le-
benssituationen hilfreich ist. So bie-
tet sich persönliche Zukunftspla-
nung zum Beispiel als Methode für 
eine individuelle Berufsplanung mit 
Bewerbern und die Erstellung eines 
Fähigkeitsprofiles an. Dieser Pro-
zeß umfaßt konkrete Planungshil-
fen für Bewerber und schließt meist 
auch ein persönliches Zukunftspla-
nungstreffen mit ein.  
Persönliche Zukunftsplanung be-
wirkt eine produktive Vernetzung 
aller an der Planung einer Person 
Beteiligten. Ziel ist nicht nur die 
gemeinsame Entwicklung von I-
deen und einer Vision von der wei-
teren beruflichen und persönlichen 
Entwicklung mit der planenden 
Person, sondern auch die konkrete 
Umsetzung der notwendigen 
Schritte und die kontinuierliche 
Problemlösung bei auftretenden 
Hindernissen. 

Eine spannende Methode für Men-
schen mit Behinderungen, Eltern, 
Pädagogen, Integrationsberater und 
alle anderen, die Menschen unter-
stützten wollen, ihre Zukunft zu ge-
stalten.  
 
Zielgruppe:   
MitarbeiterInnen aus Integrations-
fachdiensten und anderen Einrich-
tungen der beruflichen Rehabilita-
tion und Menschen mit Behinde-
rungen, die über ihre persönliche 
Zukunft nachdenken wollen 
 
Termin:  
Freitag, 28.11.97 17.00 Uhr - Sonn-
tag, 30.11.1997 15.30 Uhr 
 
Teilnahmegebühr:   
220 DM für Mitglieder der BAG 
UB/ 270 DM für Nichtmitglieder, 
kein Teilnehmerbeitrag für unter-
stützte Menschen mit Behinderung 

 
Kosten für Unterkunft und Ver-
pflegung:  pro Tag und Person 115 
DM im Einzelzimmer, 90 DM im 
Doppelzimmer mit Dusche/WC.  
 
Tagungshaus:    
Europa-Akademie Werra-Meißner, 
Kochsberg 1,  
37276 Meinhard-Grebendorf 
 
ReferentInnen:  
Stefan Doose, BAG UB,  
Susanne Göbel, ISL - People First 
Deutschland - beide haben in den 
USA studiert und bringen von dort 
unterschiedliche  Erfahrungen mit 
der Methode der persönlichen Zu-
kunftsplanung mit 
 
Nähere Informationen und  
Anmeldung über die: 
 
BAG UB, Fuhlsbüttler Str. 402,  
22309 Hamburg,  
Tel.  040 65 99 08 37 
FAX 040 65 99 08 38 
Email BAG_UB@t-online.de 
 

I 
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Integration von Beschäftigten aus Werkstätten für Be-
hinderte in den allgemeinen Arbeitsmarkt  
- Umsetzung des Hessischen Konzeptionspapieres zur Schaffung und Finanzierung von Arbeits-, 
Ausbildungs- und Beschäftigungsplätzen außerhalb von Werkstätten für Behinderte - 
von Hedi Kratzer-Müller 
 

 
 

er 18jährige Dirk L. lebt im 
Rhein-Main-Gebiet, nicht weit 
entfernt vom Frankfurter 

Flughafen. Seine Schulzeit ist zu 
Ende, er steht auf der Schwelle ins 
Berufsleben. Er interessiert sich 
besonders für Gartenarbeiten und 
würde auch in diesem Bereich 
arbeiten. 
Ist es in der heutigen Zeit schon 
schwer genug, einen Arbeits- bzw. 
Ausbildungsplatz zu finden, so hat es 
Dirk L. besonders schwer, denn er ist 
behindert. Als Abgänger einer 
Schule für Praktisch Bildbare/ 
Geistigbehinderte wurde ihm von der 
zuständigen Arbeitsverwaltung ein 
Platz in der für seinen Wohnort 
zuständigen Werkstatt für Behinderte 
angeboten. Aber dort hat er keine 
Möglichkeit, sich in dem von ihm 
favorisierten Gartenbereich zu 
qualifizieren. 
Dirk L. wollte sich damit nicht 
abfinden und fand heraus, daß in 
einer etwas weiter entfernten WfB 
eine Gärtnerei, eine 
Gartenaußengruppe und sogar ein 
landwirtschaftlicher Betrieb als 
Qualifizierungs- und Arbeitsstätte 
angeboten wird. 
Hier wollte er anfangen zu arbeiten. 
Diese Maßnahme wurde dann auch 
zum Herbst 1995 von der 
zuständigen Arbeitsverwaltung 
bewilligt, da Dirk L. selbständig den 
weiteren Anfahrtsweg zur entfernter 
liegenden WfB bewältigen kann und 
somit für die Arbeitsverwaltung 
keine zusätzlichen Fahrtkosten 
entstanden. 
Er wurde in den 
Arbeitstrainingsbereich dieser WfB 
aufgenommen und absolvierte 
zunächst einen Grundkurs. 
Zu diesem Zeitpunkt war ihm noch 
nicht klar, daß er schon bald die 
Gelegenheit erhalten würde, sich 
auch außerhalb der WfB 

qualifizieren zu können mit der 
Option, einen Arbeitsplatz "draußen" 
zu bekommen. 
 
Diese Werkstatt arbeitet auf der 
Grundlage des Hessischen 
Konzeptionspapieres zur 
Schaffung und Finanzierung von 
Arbeits-, Ausbildungs- und 
Beschäftigungs-plätzen außerhalb 
von Werkstätten für Behinderte 
(nachfolgend kurz HKP genannt). 
Ziel dieser seit 1989 im Bundesland 
Hessen bestehenden und 
praktizierten, in keinem anderen 
Bundesland sonst vorhandenen 
Konzeption ist es, den 
Durchgangscharakter der WfB, der 
durch die Bestimmungen des 
Schwerbehindertengesetzes (vgl. §§ 
54 f. SchwbG) und der 
Werkstättenverordnung zum 
Ausdruck kommt, aufzugreifen und 
zu konkretisieren, d.h. in die Praxis 
umzusetzen: 
 
„Erreicht werden soll eine 
weitgehende Normalität, d.h. der 
behinderte Mensch soll unter 
möglichst normalen Bedingungen an 
der allgemeinen Arbeitswelt 
teilnehmen. Deshalb soll auch die 
WfB nicht die einzige berufliche 
Perspektive für die dort tätigen 
körperlich, geistig und seelisch 
Behinderten sein. Dabei müssen die 
aus der Art und Schwere der 
Behinderung resultierenden Defizite 
durch begleitende, persönliche und 
finanzielle Hilfe ausgeglichen 
werden. 
Dieses Ziel kann nur erreicht werden, 
wenn sowohl die Arbeitsämter, die 
Schulen, die Werkstätten für 
Behinderte als auch die zuständigen 
Kostenträger gemeinsame 
Anstrengungen unternehmen, wenn 
auch nur für einen relativ kleinen 
Personenkreis, alle Möglichkeiten 

auszuschöpfen, um eine daurerhafte 
Beschäftigung von behinderten 
Menschen in der WfB zu vermeiden 
und den Weg zum allgemeinen 
Arbeitsmarkt zu ebnen bzw. zu 
ermöglichen." (Arbeitsgruppe 
Außenarbeitsplätze, 1991, S. 7f.). 
Beteiligt an diesem im Jahre 1989 
erstmalig vorgelegten Konzept waren 
die Kostenträger (Landesarbeitsamt, 
Landessozialamt und 
Hauptfürsorgestelle), das Hessische 
Sozialministerium, der Hessische 
Städtetag, der Hessische 
Landkreistag, die 
Landesarbeitsgemeinschaft der 
Werkstätten für Behinderte und die 
Liga der freien Wohlfahrtspflege in 
Hessen. 
Diese Aufzählung mag umfangreich 
erscheinen. Aber gemessen an der 
Tatsache, daß diese Fülle an 
Institutionen und Gremien sich hat 
einigen können, ist diese 
Vereinbarung exemplarisch und 
richtungsweisend auf dem 
empfohlenen Weg der Integration 
und Kooperation. 

D 
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Das HKP bietet „zwei exponierte 
Instrumentarien" zur Förderung der 
beruflichen Integration auf dem Weg 
aus der Werkstatt für Behinderte in 
den allgemeinen Arbeitsmarkt: 
• das "Stufenkonzept", das einen 

sanften Übergang in ein reguläres 
Arbeitsverhältnis ermöglicht und 

• die Fachkraft für 
Außenarbeits-plätze, deren 
Inanspruchnahme und Tätigkeit 
sich im Hinblick auf die 
Impulsgebung und Umsetzung 
beruflicher Integrationsprozesse 
als Scharnier der Ausgangstür 
der Werkstatt für Behinderte 
erweist. 

 
 
Der "sanfte" Übergang/das 
Stufenkonzept des HKP 
 
Behinderte Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen in hessischen 
Werkstätten für Behinderte, die über 
eine entsprechende Qualifikation 

verfügen und v.a. ausreichend 
motiviert sind, sich "draußen" auf 
dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu 
behaupten und zu bewähren, können 
diesen Weg im Rahmen des 
Stufenkonzepts in mehreren 
„Stufen", d.h. im Rahmen eines 
sanften Entwicklungsprozesses 
beschreiten. 
 
Das Praktikum in einer Firma oder 
in einer Behörde bietet hierzu eine 
erste Gelegenheit. In einem Zeitraum 
von bis zu 6 Wochen können 
Arbeitgeber und der behinderte 
Mitarbeiter erproben und erfahren, 
ob dieser Arbeitsplatz dem 
Eignungs- und Neigungsprofil des 
behinderten Beschäftigten entspricht. 
Für den potentiellen Arbeitgeber ist 
es wichtig, ob der behinderte 
Mitarbeiter die gestellten 
Anforderungen erfüllen und sich in 
den Betriebsablauf einfügen kann. In 
diesem Stadium ist und bleibt der 
behinderte Beschäftigte weiterhin 

Mitarbeiter seiner angestammten 
WfB, so daß zu diesem Zeitpunkt 
weder die Verpflichtung zur Zusage 
auf einen Arbeitsplatz noch die 
Übernahme irgenwelcher Kosten für 
den Arbeitgeber zur Diskussion 
stehen. Auch der behinderte 
Beschäftigte kann in diesem Stadium 
jederzeit wieder zurück auf seinen 
angestammten Arbeitsplatz in der 
WfB, wenn er seine Vorstellungen 
doch nicht erfüllt sieht oder sich bei 
den Erfahrungen auf einem 
Außenarbeitsplatz in gewissen 
Punkten überfordert fühlt. Es ist also 
für beide Seiten ein risikoloses Auf-
einander-zugehen und Mitein-
ander- erproben, in dem auch 
geprüft werden kann, ob nicht sogar 
Nischenarbeitsplätze im Betrieb 
gefunden werden bzw. geschaffen 
werden können oder der 
Betriebsablauf an den Bedürfnissen 
und Fähigkeiten des behinderten 
Mitarbeiters orientiert werden kann, 

 

 (Arbeitsgruppe Außenarbeitsplätze, Stufenkonzept des Hessischen Konzeptionspapieres, Korbach 
1991) 
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was natürlich seltener der Fall sein 
dürfte. 
Gerade im Hinblick auf das sich 
häufig unzureichend entwickelnde 
Selbstzutrauen des behinderten 
Beschäftigten kann die nach diesem - 
Möglichkeit gar nicht hoch genug 
eingeschätzt werden. Der behinderte 
Beschäftigte kann jederzeit sinnvoll 
nutzend seine eigenen Fähigkeiten 
und Fertigkeiten, seine Belastbarkeit, 
sein Durchahltevermögen und seine 
Motivation erfahrungsbezogen 
einschätzen lernen und kann damit 
prüfen, ob er sich diesen 
Anforderungen gewachsen fühlt. 
Wenn die Erwartungen und 
Erfahrungen sich, von beiden Seiten 
ausgehend, als weitgehend kongruent 
erweisen, besteht nach dem 
Stufenkonzept die Möglichkeit, die 
Stufe der Arbeitserprobung 
anzusteuern oder im direkten 
Überspringen dieser Stufe 
unmittelbar daran ein 
Beschäftigungsverhältnis durch den 
Abschluß eines 
Beschäftigungsvertrages anzu-
schließen. 
In diesem Vertrag, der zwischen der 
WfB und der Firma für i.d.R. 
zunächst ein Jahr abgeschlossen 
wird, können sich beide Parteien 
über die weiteren Modalitäten der 
Anstellung einigen. Das bedeutet 
konkret, die Benennung eines dem 
Leistungsvermögen entsprechenden 
Entgeltes, Regelungen betreffs 
Urlaub, Krankheit und die durch die 
WfB zu leistende Betreuung vor Ort. 
Lohnnebenkosten wie Kranken- und 
Rentenversicherung übernimmt 
weiterhin die WfB im Rahmen des 
Pflegesatzes. 
Somit bleibt der behinderte 
Mitarbeiter noch immer Mitglied der 
WfB und wird auch durch diese auf 
dem „Außenarbeitsplatz" betreut. 
Nach Vertragsablauf sollte 
entschieden werden, ob ein regulärer 
Arbeitsvertrag zustande kommen 
kann. 
Ist dies nicht der Fall, kann der 
behinderte Mitarbeiter in die WfB 
zurückkehren oder einen anderen 
Vermittlungsversuch starten. 
Bisherige Erfahrungen zeigen, daß es 
für die behinderten Mitarbeiter nicht 

immer leicht ist zurückzukehren. 
Erwarten sie doch einen 
Prestigeverlust , begleitet von der 
Angst, in der WfB nicht mehr so 
anerkannt zu sein, weil sie es 
„draußen" nicht geschafft haben. 
Aber diese Angst bestimmt oft mehr 
die Phase vor Antritt eines 
Praktikums oder eines 
Beschäftigungsvertrages, denn 
meistens sind die Aktivitäten von 
Erfolg gekrönt und der Übergang in 
den allgemeinen Arbeitsmarkt 
gelingt. 
 
 
Die Fachkraft für Außenarbeits-
plätze: Schlüssel zur Ausgangstür 
der Werkstatt 
 
Garant für die Anbahnung und 
Umsetzung erfolgreicher 
Integrations-maßnahmen ist i.d.R. 
die Fachkraft für Außenarbeitsplätze, 
die, den Zielsetzungen des HKP 
entsprechend, als Mitarbeiter in der 
Werkstatt eingestellt werden kann. 
Bedingung ist der Nachweis erster 
erfolgreicher 
Vermittlungsbemühungen. 
Außerdem muß eine Konzeption 
erarbeitet und vorgelegt werden, die 
Aufschluß gibt über die Art und 
Weise, wie die Einrichtung dauerhaft 
entsprechend qualifizierte behinderte 
Mitarbeiter auf den allgemeinen 
Arbeitsmarkt begleiten und 
vermitteln kann. 
Dieses kann nachgewiesen werden 
durch 
• die Darlegung einer auf Fördern 

durch Arbeit basierenden 
Förder-konzeption im 
Arbeitstrainings- und 
Arbeitsbereich, 

• die Akzeptanz lebenslanger 
Lernfähigkeit von Menschen mit 
Behinderungen, 

• Bereitschaft zu Kooperation und 
Vernetzung in der Region, 

• die Etablierung von Ausgangs-
gruppen oder ausgelagerten 
Arbeitsgruppen. 

 
Die Attraktivität dieser Konzeption 
aus der Sicht der Kostenträger ergibt 
sich aus einer kostenneutralen 
Abrechnungsweise im Rahmen des 

Pflegesatzes. Es müssen mindestens 
drei Beschäftigungsverträge, 
gerechnet über das gesamte Jahr der 
jeweiligen Pflegesatzvereinbarung (3 
x 12 Pflegesatzmonate), 
abgeschlossen werden. Dies ergibt 
eine Pflegekostenersparnis, für die 
ein Mitarbeiter in der Funktion einer 
Fachkraft für Außenarbeitsplätze 
eingestellt werden kann, der die zu 
Vermittelnden betreuen bzw. weitere 
Vermittlungen initiieren kann. Für 
die Dauer des 
Beschäftigungsvertrages erhält die 
WfB vom Kostenträger eine 
Verwaltungskostenpauschale, die 
wesentlich niedriger ist als der 
Pflegesatz selbst. 
 
Die wesentliche Aufgabe der 
Fachkraft für Außenarbeitsplätze 
besteht in der Begleitung der 
behinderten Mitarbeiter auf ihrem 
Wege in den allgemeinen 
Arbeitsmarkt. Dazu gehört natürlich 
auch die Ermittlung eines geeigneten 
Tätigkeitsfeldes für 
vermittlungswillige Rehabilitanden. 
Seit Bestehen des HKP hat sich 
gezeigt, daß die Fachkraft für 
Außenarbeitsplätze eine 
unverzichtbare Bereicherung des 
Personalgefüges in der WfB darstellt, 
indem sie 
• wie kein anderer Mitarbeiter der 

WfB die individuelle Förderung 
der beh. Mitarbeiter leisten kann, 

• personifizierter Garant des 
Öffnungsprozesses der WfB ist 
und v.a. 

• maßgeblich am Erfolg der 
beruflichen Integration der von 
ihr betreuten behinderten 
Mitarbeiter beteiligt ist. 

 
So haben 18 (abrechnungstechnisch 
muß von 12 Vollzeitstellen 
ausgegangen werden) Fachkräfte für 
Außenarbeitsplätze in Hessen im 
Jahre 1996 7 Ausbildungs-
verhältnisse und 25 Arbeits-
verträge initiieren können. Hinzu 
kamen 227 Aktivitäten im Rahmen 
der Übergangsstufen Praktikum und 
Beschäftigungsvertrag. 
 
Zurück zu dem Beispiel. Auch Dirk 
L. hat diese Möglichkeit, denn die 
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WfB, in der Dirk L. den AT-Bereich 
absolviert, verfügt über eine solche 
Fachkraft für Außenarbeitsplätze. 
Diese hatte im Zuge ihrer 
Kooperations- und 
Vernetzungsarbeit erfahren, daß am 
Flughafen in Frankfurt die 
Möglichkeit besteht, behinderte 
Mitarbeiter aus der Werkstatt über 
ein Praktikum in eine reguläre 
Anstellung zu vermitteln. Angeboten 
waren der Gartenbereich sowie die 
dortige Metallwerkstatt. 
Mit Dirk L. bot sich auf Grund seiner 
Qualifikation, selbständig zum 
Arbeitsplatz kommen zu können und 
seines arbeitsplatznahen Wohnortes 
die Gelegenheit, ein Praktikum im 
dortigen Gartenbereich zu 
absolvieren. 
Bei einem gemeinsamen Besuch mit 
seinen Eltern hat Dirk sich bei dem 
zuständigen Personalsachbearbeiter 
der Flughafen-AG vorgestellt. Die 
Fachkraft für Außenarbeitsplätze hat 
diesen Besuch begleitet und erste 
Absprachen getroffen. 
Ein Termin für ein Praktikum konnte 
vereinbart werden. 
Im Verlaufe dieses ersten Versuches 
konnte Dirk L. feststellen, daß er 
noch einiges lernen muß, um die 
Anforderungen  einer Gartenaußen-
gruppe, die auf dem 
Flughafengelände tätig ist, zu 
erfüllen. 
Beispielsweise konnte er nicht 
andauernd an seiner Arbeit bleiben, 
oder er arbeitete nicht sorgfältig 
genug oder lenkte die anderen 
Mitarbeiter ab. 
In einem Fähigkeitsprofil, das auf 
Grund erster Erfahrungen mit Dirk L. 
im Grundkurs des AT-Bereiches 
angefertigt wurde, kamen die WfB-
Mitarbeiter zu einem ähnlichen 
Ergebnis.  
Die Fachkraft für Außenarbeitsplätze 
organisierte einen „runden Tisch", an 
dem alle teilnahmen, die zu dieser 
Zeit in die Förderung von Dirk L. 
eingebunden waren: 
• die Mitarbeiter des Arbeits-

rainingsbereichs der WfB 
• Gruppenleiter aus der Garten-

abteilung der WfB 
• Mitarbeiter des Begleitenden 

Dienstes der WfB 

• Vertreter der zuständigen Arbeits-
verwaltung 

• und die Fachkraft für 
Außenarbeitsplätze 

Alle gemeinsam konnten sich darauf 
einigen, daß Dirk L. entgegen der 
sonst üblichen Praxis nach einer 
Phase der gezielten 
Nachqualifizirung in der WfB ein 
zweites dreimonatiges Praktikum bei 
der FAG absolvieren könnte. 
 
Natürlich wurde diese 
Vorgehensweise mit Dirk L. 
abgesprochen und seine Eltern 
informiert. Sie wurden auch gebeten, 
an der Vermittlung gewisser 
Lerninhalte mitzuarbeiten, damit die 
Intensivierung der Fördermaßnahme 
für Dirk L. nicht widersprüchlich ist, 
sondern von einer ganzheitlichen 
Dynamik erfüllt ist. 
Beispielsweise sollte er zu Hause 
auch einmal den Rasen mähen, 
Unkraut entfernen, die Pflanzen 
gießen etc. Dabei sollte er lernen, 
darauf zu achten, sorgfältig mit dem 
nötigen Werkzeug umzugehen, den 
Arbeitsplatz ordentlich und 
übersichtlich herzurichten und die 
begonnene Arbeit auch zu Ende 
auszuführen. Die Bedeutung dieser - 
hier für den Gartenaußenbereich - 
wichtigen Schlüsselqualifikationen 
kann nicht oft genug betont werden. 
 
Nach dem ersten Praktikum im 
Frühjahr 1996 konnte Dirk L. im 
August d.J. den zweiten Versuch 
starten. Aber schon bald hat sich 
gezeigt, daß die gestellten 
Anforderungen von ihm nicht erfüllt 
werden können. Zunehmend wurde 
allen klar, daß er sich in einer 
spätpubertären Phase befindet und 
erst behutsam lernen muß, mit sich 
selbst und daran anschließend mit 
Anforderungen aus seinem Umfeld 
klar zu kommen. 
Im Einverständnis aller und v.a. im 
Sinne des Rehabilitanden selbst, 
wurde diese Maßnahme beendet und 
eine gründlich Stabilisierung seiner 
Situation im Rahmen einer 
Ausbildung im Gartenbereich der 
WFB begonnen. 
Dort erhält er seitdem die 
Möglichkeit, sich im WfB-Bereich 

zu stabilisieren, seine Persönlichkeit 
heranreifen zu lassen und seine 
Berufswahlentscheidung zu 
überdenken und zu konkretisieren. 
Nach Ablauf der AT-Maßnahme im 
Herbst 1997 wird die dortige 
Fachkraft für Außenarbeitsplätze 
wieder auf ihn zugehen und mit ihm 
gemeinsam den weiteren Weg ins 
Berufsleben planen, wo immer das 
auch sein mag .... 
 
Dieses Beispiel zeigt, daß 
Werkstätten durchaus in der Lage 
sein können, Menschen mit 
Behinderungen eine individuelle 
Förderung anzubieten, die nicht 
zwanghaft auf eine lebenslange 
Beschäftigung in der WfB 
ausgerichtet ist. Aber es wurde auch 
deutlich, daß hierzu Personal 
notwendig ist, welches die 
Vermittlungarbeit konsequent zum 
zentralen Ausgangspunkt der eigenen 
Tätigkeit macht. 
Die Fachkraft für Außenarbeitsplätze 
kann als Garant dieses 
Öffnungsprozesses der WfB 
bezeichnet werden, denn sie agiert 
als Bindeglied zwischen der 
Rehabilitationsinstanz WfB und allen 
anderen in der Region tätigen 
Diensten und am individuellen 
Eingliederungsprozeß Beteiligten. 
Sie initiiert Kooperation und 
Vernetzung, damit die Hilfe 
ganzheitlich und nicht aufgespalten 
und verworren bei dem 
Rehabilitanden ankommt. 
Das Gelingen der Fachkrafttätigkeit 
ist von vielen Faktoren abhängig. Die 
Umsetzung des HKP erfordert 
starkes Engangement auf seiten der 
beteiligten Werkstätten nach innen 
und außen. Viele Werkstätten haben 
dies aus eigener Kraft nicht 
aufbringen können. Deshalb wurde 
im April 1993 das Projekt 
Berufliche Integration (PBI) 
eingerichtet, um das HKP mit mehr 
Leben zu füllen. 
Zum damaligen Zeitpunkt arbeiteten 
von den 42 hessischen WfB-Trägern 
lediglich sechs Einrichtungen nach 
dieser Konzeption. (vgl. Frank 1994, 
Jacobs/Luntz 1995). 
Mittlerweile konnte die Zahl der 
Fachkraftstellen verdreifacht werden 
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und weitere WfB befinden sich im 
Vorlauf zur Beantragung einer 
solchen Stelle. 
Wenn es gelingt, diese 
Personalstellen dauerhaft im 
Stellenplan der Werkstatt zu 
verankern, kann sich die Werkstatt 
zukünftig als attraktiver Lernort der 
beruflichen Bildung präsentieren für 
Menschen, die nicht, noch nicht oder 
noch nicht wieder auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt tätig sein 
können. 
 
Autorin:  
Hedi Kratzer-Müller 
Projekt Berufliche Integration, Institut 
für Sonder- und Heilpädagogik, 
Johann-Wolfgang-Goethe Universität 
Senckenberganlage 15, 60054 
Frankfurt am Main 
 
Literaturhinweise: 
ARBEITSGRUPPE "AUßENARBEITSPLÄTZE IN 

HESSEN" (Hrsg.); Hessisches 
Konzeptionspapier zur Schaffung und 
Finanzierung von Arbeits-, Ausbildungs-, 
und Beschäftigungsplätzen außerhalb von 
Werkstätten für Behinderte (WfB), Korbach 
1991, (1989/1) 

PROJEKT BERUFLICHE INTEGRATION 
FÜR MENSCHEN MIT 
BEHINDERUNGEN (PBI): Werkstatt im 
Wandel. Entwicklungsprozesse und 
Perspektiven. Abschlußbericht Frankfurt: 
J. W. Goethe Universität 1997 

JACOBS/LUNTZ (Hrsg.); Zwei Jahre PBI. 
Zwischenbericht des Projektes Berufliche 
Integration, Frankfurt/M., 1995 

FRANK, H.; Sachstandsbericht zum 1. Projektjahr 
des Projektes Berufliche Integration, 
Frankfurt/M., 1994 

. 

Arbeitsmaterialien des Pro-
jekts „Berufliche Qualifizie-
rungsinitiative für Menschen 
mit Behinderung in Werk-
stätten für Behinderte“  
in Bayern (1993 - 1997) 
 

as Projekt „Berufliche Quali-
fizierungsinitiative für Men-
schen mit Behinderung in 

Werkstätten für Behinderte“ ver-
folgt das Ziel, behinderte Mitarbei-
ter/-innen der Werkstätten durch 
eine vorbereitende Qualifizierung 
an den allgemeinen Arbeitsmarkt 
heranzuführen. Die Projektteilneh-
mer/-innen werden in den Werk-
stätten durch sozialpädagogische 
Fachkräfte im beruflichen Bereich 
und in den sozialen und lebensprak-
tischen Kompetenzen individuell 
gefördert. Betriebliche Arbeitser-
probungen und externe Fortbildun-
gen ergänzen diesen Bildungspro-
zeß. Für ihre vielfältigen Aufgaben 
im Projekt werden die sozialpäda-
gogischen Fachkräfte begleitend 
qualifiziert. 
 
Die Grundlage der individuellen 
Förderung der Teilnehmer/-innen 
bilden - neben der Konzeption - die 
im Projekt erarbeiteten Materialien. 
Diese Unterlagen wurden zu einem 
praxisnahen Handbuch zusammen-
gestellt und sind je nach Zielset-
zung den folgenden fünf Arbeits-
feldern zugeordnet: 
• Teilnehmerauswahl und -

beurteilung 
• Qualifizierung für Unterrichts-

methoden 
• Qualifizierung für Unterrichts-

inhalte 
• Qualifizierung für den Einsatz 

im Betrieb 
• Rahmenbedingungen 
Im Rahmen dieser Arbeitsfelder 
werden die wesentlichen Themen, 
die sich bei der praktischen Quali-
fizierungs- und Integrationsarbeit 
ergeben, aufgegriffen und in Form 
von Leitfäden, Handreichungen, 
Unterrichtsmaterialien und Infos 
behandelt. Durch methodische 
Vorbemerkungen und Hinweise im 

Text wird auf die Handhabung der 
Materialien 
eingegangen. 
 
Mit diesem Handbuch stellen die 
Projektträger (die bayerischen Lan-
desverbände des Deutschen Cari-
tasverbands, des Diakonischen 
Werks, der Lebenshilfe für geistig 
Behinderte und des Paritätischen 
Wohlfahrtsverbands) und die fach-
liche Begleitung (bfz e.V., Bil-
dungsforschung) ein Instrumentari-
um zur Verfügung, das den Werk-
stätten 
und anderen Projekten Anregung 
und Unterstützung bietet in ihrem 
Bemühen um Qualifizierung und 
Integration auf den allgemeinen 
Arbeitsmarkt. 
 
Handbuch (2 Ordner), 560 S., Mai 
1997, WfB gGMBH, 
Nürnberg, Preis: DM 90,- per 
Nachnahme 
 
Bestelladresse: 
 
Paritätischer Wohlfahrtsverband 
Landesverband Bayern e.V. 
z.Hd. Herrn Köfferlein 
Düsseldorfer Straße 22 
80804 München 
Fax.: 089/306 11-125 
 
 

Tagung  
des Projektes Integration 
in Westfalen-Lippe 
am 4.Dez. 1997 in Münster  
Das Modellprojekt des Land-
schaftsverbandes Westfalen-Lippe 
zieht Bilanz. Was hat die Arbeit der 
Integrationsfachdienste bisher ge-
bracht, wie soll es weiter gehen? 
Den sehr lesenswerten Projektbe-
richt 1996 und nähere Informatio-
nen zur Fachtagung gibt es beim: 
 

Landschaftsverband Westfalen-
Lippe, Hauptfürsorgestelle 
Michael Schneider 
Warendorfer Str. 26 
48145 Münster 
Fax 0251 4775 

D 
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Praxistip zur Arbeits-
platzakquisition 
 

Firmen - Datenbanken 
auf CD - ROM 
 

von Holger Dohse, EFD Kreis 
Steinburg 
 

ei der Akquisition von Ar-
beitsplätzen sind Integrations-
fachdienste auf umfangreiche 

Informationen über den regionalen 
Arbeitsmarkt angewiesen.  
Firmenlisten auf CD-ROM  Daten-
banken können die Arbeit erleich-
tern: 
 

Die Fa. Koch Media GmbH bietet 
eine umfangreiche und benutzer-
freundliche Datenbank mit 3,3 Mio. 
Firmeneintragungen in 16.000 
Branchen. Jede Eintragung beinhal-
tet die aktuellen Adressen, Telefon 
- und Faxnummern, Branche und 
teilweise auch den Namen des Ge-
schäftsführers und die  Betriebs-
größe. 
Nach Starten des Programms er-
scheint auf dem Bildschirm ein 
Menü, mit dessen Hilfe nach ver-
schiedenen Kriterien wie zum Bei-
spiel Branchen, Produkte, Firmen-
namen, Ort und PLZ gesucht wer-
den kann.  
 

Die Deutsche Telekom Medien  
vertreibt die „Gelben Seiten für 
Deutschland“, eine CD-ROM auf 
der die Daten aller Branchenbücher 
der Bundesrepublik Deutschland 
gespeichert sind. 
Bei Programmstart kann mit Hilfe 
einer Dialogmaske nach Branchen, 
Orten, Namen und anderen Krite-
rien gesucht werden. Über eine di-
gitale Deutschlandkarte können zu-
dem einzelne PLZ- Bereiche aus-
gewählt werden. 
 

Beide CD -ROMs  ergänzen sich 
gut, da sie auf unterschiedlichen 
Datenquellen basieren.       
Sie sind in den Softwareabteilun-
gen des Computerfachhandels er-
hältlich: 
 

Kochs Firmen Datenbank auf CD-
ROM, DM 49.90, Bestell Nr. ECD 
000 195 ISBN Nr. 3-85323-195-X 
Systemvoraussetzungen: PC, 4MB 
Hauptspeicher, 20 MB frei auf Fest-
platte, Windows 3.1 oder höher, CD-
ROM Laufwerk 
 
Gelbe Seiten für Deutschland auf 
CD-ROM, DM 69.00  
Systemvoraussetzungen: PC, 4MB 
Hauptspeicher, 10 MB frei auf Fest-
platte, MS-Windows ab 3.1, CD-
ROM Laufwerk 
 
 
Schwerpunktthema der 
nächsten Impulse:  
 

Unterstützte Beschäftigung 
für Menschen mit schwere-
ren Behinderungen 
 
Die Berichte von der Jahrestagung 
in Münster werden in der nächsten 
Doppelausgabe der Impulse im De-
zember 1997 mit dem Schwer-
punktthema Unterstützte Beschäfti-
gung für Menschen mit schwereren 
Behinderungen fortgesetzt werden. 
Wir wollen die Möglichkeiten von 
Unterstützter Beschäftigung für 
diesen Personenkreis diskutieren 
und entsprechende Ansätze aus 
dem In- und Ausland vorstellen. 
Weitere Beiträge sind uns herzlich 
willkommen (Berichte von Fach-
diensten, Schilderung guter Ar-
beitsplätze, Material- und Veran-
staltungshinweise). 
 
Redaktionsschluß für die nächste 
Ausgabe ist der 14. November 
1997 Es erleichtert uns die Arbeit 
ungemein, wenn wir die Beiträge 
auch auf Diskette (MS Word 
6.0/7.0) erhalten. 

Der Oscar 1997 der 
BAG UB:  
 

Unterstützte Beschäfti-
gung demnächst in Ih-
rem Kino 
 
In Zeiten, da das Thema der beruf-
lichen Integration von Menschen 
mit Behinderung gesellschaftlich 
zunehmend ins Abseits gerät, wer-
den unkonventionelle Formen er-
forderlich, auf das Thema auch au-
ßerhalb von der „Szene“ hinzuwei-
sen: Die Hamburger Arbeitsassis-
tenz legt einen Filmspot vor, damit 
Kinobesucher/innen sich mit oder 
ohne Marlboro, Bellentines und 
TUI-Reisen auch für Unterstützte 
Beschäftigung entscheiden können. 
Mit finanzieller Unterstützung der 
Glücksspirale (ca. 60% der Kosten) 
hat die Arbeitsassistenz diesen 
Filmspot in Kooperation mit der 
Hamburger Filmwerkstatt e.V. pro-
duziert. Das Ergebnis ist ein hu-
morvoller und professioneller Film-
spot, der im Vorprogramm von 
Kinovorstellungen präsentiert wer-
den kann. Er hat eine Länge von 60 
Sekunden und liegt in Kopien auf 
35mm-Spur vor.  
Der Filmspot wurde bewußt so pro-
duziert, daß er auch von anderen 
Fachdiensten zur beruflichen Ein-
gliederung von Menschen mit Be-
hinderung übernommen werden 
kann. Es besteht die Möglichkeit, 
eine Einblendung des regionalen 
Fachdienstes/Logos vorzunehmen. 
Fachdienste, die interessiert daran 
sind, die regionalen Kinos anzu-
sprechen, können sich an:  
 
Hamburger Arbeitsassistenz, Fuhls-
büttler Str. 402, 22309 Hamburg, Tel. 
6325494/95 Fax -96.  
Der Kinospot ist ferner über die 
Hamburger Arbeitsassistenz zu be-
ziehen auf VHS-Video mit einigen 
anderen Beiträgen zur Unterstützten 
Beschäftigung zum Preis von 25 DM 
(inkl. Versand). 

B 
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Bestellbogen 
 
An die          
Bundesarbeitsgemeinschaft für Unterstützte Beschäftigung (BAG UB) 
Fuhlsbüttler Str. 402 
D- 22309 Hamburg  
 
oder per  Fax. 040/65 99 08 38     oder Nachricht per Email: BAG_UB@t-online.de 
 

Anforderung Materialien der BAG UB 
 
Bitte senden Sie mir gegen Rechnung 

__ X Themenheft „Unterstützte Beschäftigung“ der Zeitung Gemeinsam Leben, Juni 1997, 20 DM neu 
!  

__ X Handbuch Unterstützte Beschäftigung 20 DM  
__ X Studie  Barlsen/Bungart: Unterstützte Beschäftigung  15 DM  
__ X Meuth Beratungskonzept zur beruflichen Integration, Spende 10 DM 
__ X Arbeit Doose: Unterstützte Beschäftigung für Menschen mit Lernschwierigkeiten  15 DM 
__ X Reader „Alternative Arbeits- und Beschäftigungsmöglichkeiten für geistig und psychisch behin-
derte Menschen“ 30 DM 
__ X Adressenliste Integrationsfachdienste  2 DM 
__ X Kurzkonzept Unterstützte Beschäftigung 2 DM 
 
__ X Impulse Nr. 1/ 96 Überblick Unterstützte Beschäftigung  10 DM 
__ X Impulse Nr. 2/ 96 Integrative Übergänge Schule-Beruf  10 DM 
__ X Impulse Nr. 3 /  4 96 Qualifizierung/Arbeitsplatzakquisition  10 DM 

 __ X Abonnement Impulse 1997 (mit Ausgaben Nr. 5/6, 7/8), 40 DM pro Jahr 
 

__ X Hamburger Arbeitsassistenz: Konzept und Arbeitsweise 3 DM 
__ X Hamburger Arbeitsassistenz: Ambulantes Arbeitstraining 2 DM 
__ X Hamburger Arbeitsassistenz: Analyse des finanziellen Mitteleinsatzes und der Einsparungen 

1992-97, 25 DM 
 __ X Video Hamburger Arbeitsassistenz mit Kinowerbespot (VHS), 20 DM 

__ X Plakat: Zwei Profis wollen Integration: 12 DM (plus mind. 8 DM Versand - Inland) 
 
__ X Brochüre Persönliche Zukunftsplanung mit neuem Materialienteil 15 DM  
__ X Materialien zu persönlichen Zukunftsplanung: Lebensstilkarten  10 DM (neue Zeichnungen) 
__ X Materialien zu persönlichen Zukunftsplanung: Hutkarten  15 DM 
__ X Materialien zur persönlichen Zukunftsplanung: Traumkarten  20 DM 
__ X Materialien zur persönlichen Zukunftsplanung: Arbeitsassistenzset  20 DM neu ! 
__ X Materialien zur persönlichen Zukunftsplanung als Gesamtpaket 60 DM 
 

Antrag auf Mitgliedschaft in der BAG UB 
  Antrag auf Mitgliedschaft in der BAG UB 

 
  als Organisation   
  (Mitgliedsbeitrag mind. 400 DM/ ermäßigt 200 DM pro Jahr) - unser Beitrag             DM 
  als persönliches Mitglied 
  (Mitgliedsbeitrag mind. 100 DM/ ermäßigt 50 DM pro Jahr)   - mein Beitrag              DM  
 

Absender 
Name, Vorname: _______________________________________________________ 
Organisation:  ________________________________________________________ 
   ________________________________________________________ 
Straße:    _____________________________________  __________ 
PLZ, Ort :   _________   __________________________ 
Tel.: ___________________________ Fax: ________________________________ 
Email:  ________________________________________ 
 
__________________________________  ___________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift 


